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  5

Die 15. Auflage dieses Lehr- und Fachbuchs ist 
Teil der Lehrbuchreihe »Die Landwirtschaft«, die 
erstmals im Jahr 1951 aufgelegt wurde. Das Ge-
samtwerk entwickelte sich mit dem Wissensstand 
in der Landwirtschaft stetig weiter. Heute umfasst 
es die Bände »Landwirtschaftlicher Pflanzenbau«, 
»Landwirtschaftliche Tierhaltung«, »Wirtschafts-
lehre und Betriebsmanagement« und »Berufsaus-
bildung und Mitarbeiterführung«. 
Die Lehr- und Fachbücher dieser Reihe helfen den 
Studierenden der landwirtschaftlichen Fachschu-
len beim Erwerb von theoretischen Grundkennt-
nissen und anwendungsorientiertem Fachwissen. 
Praktizierenden Landwirtinnen und Landwirten 
dienen sie außerdem als ein bewährtes und ak-
tuelles Nachschlagewerk. Von Beraterinnen und 
Beratern werden die immer wieder aktualisierten 
Bücher der Reihe »Die Landwirtschaft« als ein 
hilfreiches Nachschlagewerk geschätzt. 
Erfolgreich agierende Landwirte müssen in der 
Lage sein, dem steigenden Wettbewerbsdruck 
und den verschärften Wettbewerbsbedingungen 
auf den Beschaffungs- und Absatzmärkten zu 
begegnen. Es ist ihre Aufgabe, zukunftsträchtige 
Weiterentwicklungen zu erkennen und diese in 
ihren Unternehmen anzubahnen und umzusetzen. 
Die Lesenden dieses Lehrbuchs können mit den 
erworbenen ökonomischen Kenntnissen die an-
stehenden Fragestellungen aus der Betriebsfüh-
rung schneller erfassen und damit ihre Aufgaben 
in der Betriebsleitung bestmöglich erfüllen. Sie 
können damit auch den zunehmenden sozialen 
und ökologischen Erfordernissen unserer Zeit 
besser gerecht werden. 
Die 15. Auflage enthält konzeptionelle Änderun-
gen und Ergänzungen. Sie berücksichtigt wichti-
ge aktuelle Erkenntnisse der angewandten Ag-

rarforschung, der Landwirtschaftsberatung und 
-verwaltung und die Erfahrung der Praxis. Den 
Leserinnen und Lesern wird in diesem Band ein 
breites Themenspektrum aus der Agrarpolitik, der 
landwirtschaftlichen Ökonomie und der Betriebs-
führung erläutert. Es werden wichtige Themen zur 
Führung von landwirtschaftlichen Unternehmen 
aufgegriffen, z. B. rechtliche Rahmenbedingungen, 
Buchführungsauswertung, Unternehmensführung 
und Möglichkeiten der Erwerbskombination. 
Die übersichtliche Gliederung des Stoffes und 
der Texte, zahlreiche Beispiele, Tabellen und Ab-
bildungen sowie ein umfassendes Stichwortver-
zeichnis erleichtern die Benutzung des Buches. 
Besonderer Wert wurde auf eine gut verständliche 
Darstellung gelegt. Dazu wurden Verkürzungen 
bei der Anwendung einer geschlechtergerechten 
Sprache in Kauf genommen. Hinweise auf ver-
wendete Literatur und Links dienen als Quellen 
für weitergehende Studien.

Die Schriftleiter danken den Autoren für die Zu-
sammenarbeit, die Geduld und das verständnis-
volle Eingehen auf besondere inhaltliche und ge-
stalterische Wünsche. 

Die Autorinnen und Autoren, die Schriftleitung 
und der Verlag hoffen, dass die neu erschienene 
15. Auflage im Unterricht, im Studium, in der Fort- 
und Weiterbildung und in der landwirtschaftlichen 
Praxis wieder Anklang findet und sich als wert-
voller Ratgeber erweist. 

Die Schriftleitung 
Dr. Eva-Maria Schmidtlein 

Dr. Mathias Schindler 

Vorwort zur 15. Auflage
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Digitales Bonusmaterial

Das Mediennutzungsverhalten von Lernenden und Leh-
renden befindet sich im Wandel. Daraus ergeben sich 
zahlreiche neue Möglichkeiten, die auch in diesem Buch 
aufgegriffen werden. Digitale Medien unterstützen beim 
Distanzunterricht, können aber auch den Präsenzunterricht 
abwechslungsreicher machen und die Medienkompetenz 
fördern.
Auf der Website zum Buch www.wub-bonus.de finden Sie 
kostenlos ein paar Zusatzinhalte, zum Beispiel in Form 
von Videos sowie der Lösungen zu den Aufgaben. Achten 
Sie im Folgenden einfach auf die Webcodes sowie die QR-
Codes – damit können Sie die digitalen Inhalte gezielt 
ansteuern. 
Die Webcodes sind vor allem für Lehrende relevant. Wenn 
Sie im Unterricht an Ihrem PC das Web zum Buch geöffnet 
haben, können Sie die Webcodes einfach in das Suchfeld 
eintippen und gelangen direkt zum entsprechenden Inhalt.
Dank der QR-Codes können Sie aber auch alles unkom-
pliziert mit dem Smartphone aufrufen – sie eignen sich 
somit vor allem für Auszubildende, die in der Schule oder 
selbstständig zu Hause lernen.

Zugang zum E-Book

Sie haben außerdem die Möglichkeit, kostenlos die E-
Book-Version dieses Buches zu nutzen. Den Zugang zum 
E-Book finden Sie ebenfalls auf der Website.
Voraussetzung für die Nutzung des E-Books ist das An-
legen eines Benutzerkontos.
Bitte geben Sie bei Aufforderung folgenden Code ein: 
KWRZ-BBGS-QJAT

Anmerkung zur Schreibweise der weiblichen, männlichen und unbestimmten Form: Ausschließlich 
aufgrund der deutlich besseren Lesbarkeit wird in diesem Werk auf die jeweilige Mehrfachnennung 
oder Anpassung der Schreibweise bestimmter Bezeichnungen verzichtet. So stehen die Namen der 
Vertreter verschiedener Fachbereiche (wie Landwirte, Tierwirte, etc.) selbstverständlich für alle, die 
diese Berufe ausüben oder vertreten.

Digitales Bonusmaterial

Bonusmaterial:
www.wub-bonus.de

Webcode wub8223
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Verzeichnis der 
verwendeten Abkürzungen

Abb. Abbildung
Bayer. LfL Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft
Bayer. StMELF Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
BewG Bewertungsgesetz
BGB Bürgerliches Gesetzbuch
BIP Bruttoinlandsprodukt
BMEL Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
c. p. ceteris paribus
EG-12 12 Länder-Europäische Gemeinschaft 
EStG Einkommensteuergesetz
EU Europäische Union
EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EZB Europäische Zentralbank 
FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations
GAP Good Agricultural Practice
GbR Gesellschaft des bürgerlichen Rechts
Kap. Kapitel
LF Landwirtschaftliche Nutzfläche
LG Lebendgewicht
LWK Landwirtschaftskammer
s. siehe
SG Schlachtgewicht
UGR Umweltökonomische Gesamtrechnung 
vgl.  vergleiche
VGR Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
WTO World Trade Organization (Welthandelsorganisation)
z. B. zum Beispiel

Wichtige Größen und Einheiten
AK Arbeitskraft-Einheit
AKh Arbeitskraft-Stunde
Fam.-AK Familieneigene Arbeitskräfte
dt Dezitonnen
GV/GVE Großvieheinheit
ha Hektar
km Kilometer
MwSt. Mehrwertsteuer
RGV Raufutterverzehrende Großvieheinheit
t Tonnen
Tab. Tabelle
VE Vieheinheit



Ulmer – 17462 – SCHMIDTLEIN – Wirtschaftslehre und Betriebsmanagement, 15. Aufl. – Herstellung: Frau Heyny 
Status: Druckdaten    Datum: 11.03.2024     Seite 23

Kapitel 1 – Einführung in das Recht 23

Einführung in das Recht1
1.1  Grundlagen und 

Systematik des Rechts

Leben mehrere Menschen zusammen, wird dies 
auf kurz oder lang nicht ohne Regeln gehen  – 
diese bilden eine Rechtsordnung.

Schon in der kleinsten gesellschaftlichen Form, zu 
der sich Menschen zusammenfinden, kann nicht 
jeder tun, was er will: in der Familie.
Dieser Grundsatz spielt überall eine Rolle, ob 
im Arbeitsleben oder in der Freizeit in Vereinen, 
ob Menschen in Dörfern oder in Städten leben, 
oder ob sie im Handel oder bei ehrenamtlichem 
Engagement tätig sind. Auch im Verhältnis des 
Staates zu seinen Bürgern oder umgekehrt oder 
in den Beziehungen verschiedener Gebietskörper-
schaften (Gemeinden, Städte, Landkreise, Bezirke, 
Länder, Staaten etc.) zueinander bedarf es Regeln.
Ein geordnetes Zusammenleben erfordert eine 
Rechtsordnung. Das ist eine Zusammenfassung 
aller Regeln, was der einzelne Bürger oder die öf-
fentliche Gewalt tun dürfen und was sie zu unter-
lassen haben, was sie für Rechte haben und wie 
sie diese durchsetzen können oder was ihnen für 
Pflichten auferlegt sind und wie sie sich dagegen 
wehren können. Diese Rechtsordnung besteht aus 
Gesetzen und Verordnungen, Vorschriften und 
Richtlinien, Geboten und Verboten. Verträge und 
Vereinbarungen ergänzen diese für alle individu-
ellen Fallgestaltungen.
Auch die Landwirtschaft ist Bestandteil dieser 
Gesellschafts- und Rechtsordnung. Grundkennt-
nisse im Recht sind deshalb für den Landwirt 
wichtig, um seinen Betrieb erfolgreich führen zu 
können. Solche will dieses Kapitel vermitteln.
Natürlich kann eine solche Darstellung nur einen 
ersten und groben Überblick verschaffen. Sie er-
setzt nicht den rechtlichen oder steuerlichen Rat 
durch entsprechend ausgebildete Personen im 
Einzelfall! Jeder Sachverhalt ist unterschiedlich. 
Schon ein kleines Detail kann entscheiden, ob die 
Rechtslage so oder anders ist.

1.1.1  Das Recht

Wenn wir vom Begriff »Recht« sprechen, kann 
Verschiedenes gemeint sein. Das Recht ist ein-
mal die Rechtsordnung als Ganzes. Das Recht 
ist aber auch etwas, das eine Person haben kann 
(»ich habe ein Recht«). Hier ist das Recht eine 
Berechtigung, von einem anderen eine Handlung 
oder ein Unterlassen zu fordern: ein Anspruch.

Man spricht vom Recht im objektiven Sinn, wenn 
die Gesamtheit aller gesellschaftlichen Normen 
oder ein Teilbereich hiervon gemeint sind. Das 
Recht im subjektiven Sinn ist dagegen die Berech-
tigung oder die Befugnis eines Einzelnen. Diese 
leitet sich wiederum aus dem Recht im objektiven 
Sinn, aus der Rechtsordnung als Ganzem, ab.

Ohne ein Recht im objektiven Sinn kann es 
kein Recht im subjektiven Sinn geben. Nur eine 
Rechtsordnung vermittelt Ansprüche gegen an-
dere Personen.
Oft gestellte Fragen in der Praxis sind »Habe ich 
einen Anspruch gegen X?«, »Ist X zu etwas ver-
pflichtet?« oder »Darf X das?«. Ob ein solches 
subjektives Recht besteht, kann nur anhand des 
objektiven Rechts beantwortet werden. Es muss 
eine Rechtsvorschrift geben, die diesen Anspruch, 
diese Pflicht oder dieses Recht begründet.

Kapitel 1 – Einführung in das Recht

Recht

im objektiven Sinn

Rechtsordnung

betrifft alle

„das Recht“

im subjektiven Sinn

Berechtigung

betrifft einen Einzelnen

„ich habe ein Recht“

Abb. 1.1
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Das öffentliche Recht zielt auf die Verwirklichung 
öffentlicher Interessen (Gemeinwohl). Es umfasst 
unter anderem das Völkerrecht, das Verfassungs-
recht, das allgemeine und besondere Verwaltungs-
recht, das Strafrecht, das Sozialversicherungsrecht, 
das Steuerrecht und das Prozessrecht.

1.1.2.3  Abgrenzung zwischen Privat-
recht und öffentlichem Recht

Die Abgrenzung, ob eine Rechtsnorm zum Privat-
recht oder zum öffentlichen Recht gehört, ist im 
Einzelfall schwierig. Der wesentliche Unterschied 
zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht sind 
die bereits dargestellten Beziehungen.
Begegnen sich die Personen auf gleicher Ebene, 
befinden wir uns im Privatrecht. Das ist auch dann 
der Fall, wenn auf einer oder beiden Seiten Träger 
öffentlicher Gewalt handeln. Auch die öffentliche 
Hand kann privatrechtlich (fiskalisch) handeln.

Beispiele
	▶ Eine Behörde beschafft im Fachhandel Papier, 
Drucker toner und Kugelschreiber.

	▶ Ein Land erwirbt von einer Gemeinde ein Grund-
stück.

Treten die beiden Seiten jedoch in einem Ver-
hältnis der Über- bzw. Unterordnung gegenüber, 
bewegen wir uns im öffentlichen Recht. Der Trä-
ger hoheitlicher Gewalt steht über dem Bürger, 
der sich diesem unterordnet. Öffentlich-rechtliche 
Normen können durch hoheitliche Anordnung 
(Verwaltungsakt) und Zwangsmittel durchgesetzt 
werden (Eingriffsverwaltung). Auch über das Ge-
währen von Leistungen (z. B. in der gesetzlichen 
Sozialversicherung) oder von Zuwendungen (z. B. 
landwirtschaftliche Subventionen) wird hoheitlich 
entschieden (Leistungsverwaltung).

1.1.2  Privatrecht und 
Öffentliches Recht

Die Rechtsordnung (das Recht im objektiven 
Sinn) ist in zwei große Bereiche aufgeteilt:

	▶ Privatrecht
	▶ Öffentliches Recht

1.1.2.1  Privatrecht

Das Privatrecht, auch Zivilrecht genannt, regelt 
die Beziehungen zwischen einzelnen Personen 
untereinander sowie zwischen Personen und 
Sachen.

Vornehmlich sichert es die privaten Interessen der 
Bürger oder von Unternehmen der Privatwirt-
schaft. Wesentlich dabei ist, dass die handelnden 
Akteure rechtlich gleichwertig sind und grund-
sätzlich selbst entscheiden können, welche recht-
lichen Beziehungen sie miteinander eingehen 
oder nicht (Selbstbestimmung). Diese Freiheit 
wird allerdings in vielen Fällen durch tatsächliche 
Gegebenheiten eingeschränkt sein, sei es durch 
Monopole oder die finanzielle Leistungsfähigkeit 
einer Person. Auch rechtliche Vorgaben können 
hier Grenzen ziehen.
Im Privatrecht können rechtliche Beziehungen 
ohne staatlichen Einfluss gestaltet werden. Cha-
rakteristisch hierfür sind der auf der Ebene der 
Gleichordnung geschlossene Vertrag oder der zwi-
schen zwei Parteien geführte Rechtsstreit.

1.1.2.2  Öffentliches Recht

Das öffentliche Recht regelt die Rechtsverhält-
nisse des Staates und anderer Körperschaften 
des öffentlichen Rechts, deren Beziehungen 
untereinander und gegenüber den ihnen zuge-
ordneten oder unterstellten Personen.

Im öffentlichen Recht stehen sich die Beteiligten 
grundsätzlich in einem Verhältnis der Über- bzw. 
Unterordnung gegenüber. Lediglich gleichartige 
Körperschaften begegnen sich auf der gleichen 
Ebene.
Zwischen Staat und Bürger besteht ein Über- und 
Unterordnungsverhältnis. Der Bund steht über ei-
nem Land, das Land über einem Landkreis, dieser 
über einer Gemeinde. Zwei Bundesländer oder 
zwei Gemeinden stehen sich aber jeweils gleich-
berechtigt gegenüber.

Privatrecht Öffentliches Recht

Abb. 1.2
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Ein anderes Instrument der Verwaltung, Recht zu 
setzen, ist die Satzung. Satzungen erlassen Körper-
schaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts 
(s. dazu Kap. 1.3.1) zur Regelung ihrer eigenen An-
gelegenheiten.

Beispiele
	▶ Satzung einer Gemeinde, die die Benutzung gemein-
deeigener Einrichtungen (Bibliothek, Schwimmbad) 
regelt

	▶ Satzungen der Träger der Deutschen Rentenversi-
cherung

	▶ Satzung der Bundesagentur für Arbeit

Die rechtsprechende Gewalt (»Judikative«) wird 
von unabhängigen Gerichten ausgeübt. Auch Ge-
richte können Recht setzen. Es handelt sich – von 
Entscheidungen der Verfassungsgerichte, die Ge-
setzescharakter haben können, abgesehen – nicht 
um Gesetze oder Verordnungen, sondern um eine 
richterliche Rechtsfortbildung, die in der Rechts-
praxis bei der Interpretation und Auslegung von 
Gesetzen und Vorschriften berücksichtigt wird. 
Die Richter denken und entwickeln bestehendes 
Recht weiter.
Recht kann aber auch auf eine andere Weise ent-
stehen. Ungeschriebenes Recht – das sogenannte 
Gewohnheitsrecht  – entsteht, wenn bestimmte 
Vorstellungen vom Recht oder bestimmte Regeln 
in der Annahme, dass sie rechtens sind, über lange 
Zeit immer gleich angewendet werden.
Recht im objektiven Sinn entsteht immer durch 
einen Hoheitsakt. Daneben gibt es auch viele 
andere Rechtsnormen. Sie gehören aber nicht 
zur Rechtsordnung, sondern sind auf freiwilliger 
Grundlage entstandene Regelungen zwischen ver-
schiedenen Personen.

1.1.3  Wie entsteht Recht?

Recht kann auf unterschiedliche Art und Weise 
entstehen – durch Rechtsetzung, Rechtsprechung 
oder Gewohnheit. Diese Unterschiede finden 
sich in den drei Gewalten wieder, die Merkmal 
eines modernen Rechtsstaats sind (s. Abb. 1.3).

Die gesetzgebende Gewalt (»Legislative«), die 
in einem demokratischen Staat vom Parlament 
ausgeübt wird, beschließt Gesetze in einem Ver-
fahren, das in der Verfassung festgelegt ist (in der 
Bundesrepublik Deutschland im Grundgesetz).
Die Parlamente, im Bund der Bundestag und in 
den Ländern die Landtage (in Stadtstaaten heißen 
sie Abgeordnetenhaus oder Bürgerschaft), werden 
vom Volk gewählt. Dies entspricht der im Grund-
gesetz enthaltenen Regelung, dass alle Staatsge-
walt vom Volk ausgeht.
Die vollziehende Gewalt (»Exekutive«) ist die 
Verwaltung. Das sind die Behörden des Bundes, 
der Länder, der Bezirke, der Landkreise und der 
Gemeinden. In Bund und Ländern steht an ihrer 
Spitze jeweils eine Regierung mit ihren Ministe-
rien. Ihnen sind Behörden auf einer oberen, mitt-
leren und unteren Ebene nachgeordnet (s. dazu 
Kap. 1.3.2.4). Im kommunalen Bereich haben 
Landräte oder Bürgermeister diese leitende Posi-
tion inne.
Auch die Verwaltung kann Recht setzen: Nicht 
immer kann der Gesetzgeber im Gesetzgebungs-
verfahren so detailliert oder so schnell Regelun-
gen erlassen, wie dies im Einzelfall erforderlich ist. 
Deshalb wird die Exekutive durch entsprechende 
gesetzliche Regelungen ermächtigt, Rechtsnor-
men in Form von Verordnungen zu erlassen.

Legislative

Gesetzgebende
Gewalt

Verwaltungen GerichteParlamente

Vollziehende
Gewalt

Rechtsprechende
Gewalt

Exekutive Judikative

Gewaltenteilung

Abb. 1.3 Die Gewaltenteilung.
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Beispiel § 823 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches lautet: »Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, 
den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum 
oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich 
verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus ent-
stehenden Schadens verpflichtet.«

Der Tatbestand besteht aus mehreren Merkmalen:
	▶ mindestens zwei Personen (»wer … eines an-

deren …«)
	▶ einem Rechtsgut (Leben, Körper, Gesundheit, 

Freiheit, Eigentum, sonstiges Recht)
	▶ einer Verletzungshandlung (»wer … verletzt«)
	▶ der Widerrechtlichkeit sowie
	▶ der Schuld (»… vorsätzlich oder fahrlässig …«)

Hier müssen alle Tatbestandsmerkmale erfüllt 
sein, dann tritt die Rechtsfolge ein: die Verpflich-
tung, dem anderen den daraus entstehenden Scha-
den zu ersetzen.
Den Vergleich eines tatsächlichen Sachverhalts 
mit dem Text einer Rechtsnorm, ob dieser alle 
ihre Tatbestandsmerkmale erfüllt und damit die 
vorgesehene Rechtsfolge eintreten kann, nennt 
man Subsumtion.

Beispiel Ein Autofahrer fährt bei Rot über die Ampel. 
Er hat das Rotlicht nicht wahrgenommen, da er gerade 
eine Textnachricht in sein Mobiltelefon eingibt. Sein 
Auto kollidiert mit einem Fußgänger, der gerade bei 
Grün die Straße überquert. Dieser stürzt und erleidet 
Prellungen und eine Gehirnerschütterung.
Der Autofahrer verletzt Körper bzw. Gesundheit des 
Fußgängers, also das Rechtsgut eines anderen. Dies 
geschieht widerrechtlich, da er bei einer roten Ampel 
nicht weiterfahren darf. Er handelt fahrlässig, da er eine 
wesentliche Sorgfaltspflicht (keine Benutzung eines 
Mobiltelefons als Fahrer eines Kraftfahrzeugs) außer 
Acht lässt.
Alle Voraussetzungen des § 823 BGB sind erfüllt, der 
Autofahrer ist dem Fußgänger zum Ersatz seines Scha-
dens verpflichtet. 

1.1.4.3  Die Rangordnung der 
Rechtsnormen

Es gilt der Grundsatz, dass höherrangiges Recht 
dem Recht auf niedrigerer Ebene vorgeht.

EU-Recht geht dem Bundesrecht vor. Das Bun-
desrecht bricht das Landesrecht. Das Recht der 
kommunalen Gebietskörperschaften wiederum 
muss sich dem Landesrecht unterordnen (s. dazu 
auch Kap. 6). 
Die Verfassung steht über dem Gesetz. Gesetze 
gehen den Verordnungen vor. Eine Sonderrolle 

Beispiele
	▶ Satzung eines Vereins
	▶ Allgemeine Geschäftsbedingungen zu einem Vertrag

1.1.4  Die Systematik des Rechts

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Recht 
nach unterschiedlichen Kriterien zu systematisie-
ren.

1.1.4.1  Gesetz im materiellen und im 
formellen Sinn

Die Rechtsordnung setzt sich aus Gesetzen, Ver-
ordnungen, Satzungen, Richtlinien und vielen 
anderen Normen zusammen. Jede Regelung, 
die Gebote oder Verbote enthält, Rechte oder 
Pflichten festschreibt oder sonst irgendwelche 
allgemein verbindlichen Vorgaben enthält, ist ein 
Gesetz im materiellen Sinn. 

Davon ist zu unterscheiden das Gesetz im formel-
len Sinn. Es kommt nur im verfassungsmäßig fest-
gelegten Gesetzgebungsverfahren zustande und 
kann nur von der gesetzgebenden Gewalt, einem 
Parlament, beschlossen werden.
Nahezu jedes Gesetz im formellen Sinn ist auch 
ein Gesetz im materiellen Sinn. Es gibt aber auch 
einzelne förmliche, vom Parlament erlassene Ge-
setze, die keine unmittelbaren Rechtswirkungen 
auf den Bürger verursachen. Diese sind dann kein 
Gesetz im materiellen Sinn.

Beispiel Haushaltsgesetze des Bundes oder der Länder 
enthalten keine allgemein verbindlichen Gebote oder 
Verbote für den Bürger. Sie regeln rechtliche Verhält-
nisse nur innerhalb der jeweiligen Körperschaft (ins-
besondere Befugnisse, Geld in bestimmtem Umfang 
auszugeben).

1.1.4.2  Tatbestand und Rechtsfolge

Rechtsnormen sind in der Regel nach folgendem 
Schema aufgebaut: 
»Sind die Voraussetzungen Nr. 1, 2 und/oder 3 er-
füllt, dann tritt die Rechtsfolge ein«.
Alle erforderlichen Voraussetzungen nennt man 
den Tatbestand, die einzelne Voraussetzung ist 
ein Tatbestandsmerkmal. Rechtsnormen bestehen 
aus Tatbestand und Rechtsfolge. 
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In Deutschland ist die Gerichtsbarkeit auf fünf 
Bereiche aufgeteilt, die nachfolgend dargestellt 
werden (s. Abb. 1.4).
Daneben bestehen die Verfassungsgerichte. Sie 
sind keine eigene Gerichtsbarkeit, sondern stehen 
nur für die Fälle zur Verfügung, in denen die Ein-
haltung des Verfassungsrechts (Grundgesetz bzw. 
Länderverfassungen) Prüfungsgegenstand ist.
Auf internationaler Ebene gibt es ebenfalls Ge-
richte, wie z. B. den Europäischen Gerichtshof, 
den Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte oder den Internationalen Strafgerichts-
hof. Diese Gerichte beruhen auf internationalen 
Verträgen oder Abkommen, mit denen sich die 
vertragsschließenden Staaten der jeweiligen Ge-
richtsbarkeit unterwarfen.
Um ein Recht oder einen Anspruch gerichtlich 
geltend zu machen, wird in der Regel eine Klage 
erhoben. Das Gericht entscheidet über sie durch 
ein Urteil. Gegen ein Urteil stehen Rechtsmittel 
zur Verfügung: Berufung und Revision. Gegen 
Beschlüsse der Gerichte – solche ergehen in der 
Regel zu Verfahrensfragen oder in bestimmten 
Fachbereichen  – sind die Beschwerde und die 
Rechtsbeschwerde möglich.
In einer Berufung wird der gesamte Streitgegen-
stand sowohl auf der tatsächlichen, als auch auf 
der rechtlichen Seite völlig neu geprüft und ge-
würdigt. Sie ist nur zulässig, wenn der Streitgegen-
stand einen bestimmten Wert überschreitet oder 
wenn das erstinstanzliche Gericht sie zugelassen 
hat.
Die Revision beschränkt sich auf die Prüfung, ob 
die einschlägigen Rechtsvorschriften richtig an-
gewendet wurden. Dies gilt auch für die Rechts-
beschwerde. Die Erfolgsaussichten sind hier 
wesentlich geringer als bei der Berufung. Das 
Berufungsgericht muss die Revision zulassen. Ist 
dies nicht der Fall, kann gegen die Nichtzulassung 

spielen die Verwaltungsvorschriften. Sie binden 
nur die Verwaltung, entfalten aber keine Rechts-
wirkung gegenüber dem Bürger. Die Rangord-
nung der Rechtsnormen ist in Tab. 1.1 dargestellt.
Eine auf niedrigerer Ebene stehende Rechtsnorm, 
die einer höherrangigen Rechtsnorm widerspricht, 
ist ungültig. Man spricht dann von Nichtigkeit.

1.1.5  Rechtsweg und Gerichte

Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in sei-
nen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechts-
weg offen.

Das bedeutet, er hat Zugang zu Gerichten. Ge-
nauso steht der Rechtsweg jedem offen, der ei-
nen berechtigten Anspruch gegen einen anderen 
durchsetzen will und dazu die Unterstützung des 
Staates benötigt. 

Tab. 1.1 Die Rangordnung der Rechtsnormen.

EU-Recht Verträge über die EU
Verordnungen
Richtlinien

Bundesrecht Grundgesetz
Gesetze
Rechtsverordnungen

Landesrecht Landesverfassung
Gesetze
Rechtsverordnungen

Kommunalrecht Verordnungen
Satzungen

Ordentliche Gerichte

Bundesgerichtshof

Oberlandesgerichte

Landgerichte

Amtsgerichte

Bundesfinanzhof

Finanzgerichte

Bundesarbeitsgericht

Landesarbeits-
gerichte

Arbeitsgerichte

Bundessozialgericht

Landessozialgerichte

Sozialgerichte

Bundesverwaltungs-
gericht

Oberverwaltungs-
gerichte

Verwaltungsgerichte

Verwaltungsgerichte Finanzgerichte Arbeitsgerichte Sozialgerichte

Gerichte in Deutschland

Abb. 1.4 Die Gerichte in der Bundesrepublik Deutschland.
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1.1.5.2  Ordentliche Gerichte

Ordentliche Gerichte (eine historisch gewachse-
ne Bezeichnung für die Zivil- und Strafgerichts-
barkeit) sind die Gerichte, die über bürgerlich-
rechtliche Ansprüche, Familien-, Grundbuch-, 
Nachlass- und Registersachen entscheiden und 
die mit Strafe oder Bußgeld bedrohten Hand-
lungen aburteilen.

	■ Zivilgerichte
Zivilgerichte sind die Amtsgerichte (Abteilung 
für Zivilsachen), Landgerichte (Zivilkammern 
einschließlich Kammern für Handelssachen), 
Oberlandesgerichte (Zivilsenate) und der Bun-
desgerichtshof mit Sitz in Karlsruhe (Zivilsenate). 
An ihren Entscheidungen sind ausschließlich Be-
rufsrichter (Richter) beteiligt.
In streitigen Verfahren sind je nach dem Wert des 
Streitgegenstandes (Streitwert) die Amtsgerichte 
oder die Landgerichte in der ersten Instanz zu-
ständig.
Neben streitigen Verfahren gibt es bei diesen Ge-
richten Verfahren der sogenannten »Freiwilligen 
Gerichtsbarkeit«. Dazu gehören insbesondere:

	▶ Betreuungs- und Unterbringungssachen
	▶ Nachlass- und Teilungssachen
	▶ Registersachen, unternehmensrechtliche Ver-

fahren
	▶ Grundbuchsachen
	▶ einzelne Landwirtschaftssachen

Erste Instanz ist hier das Amtsgericht.

	■ Familiengerichte
Bei den Amtsgerichten sind besondere Abteilun-
gen für Familiensachen (Familiengerichte) ein-
gerichtet. Für Familiensachen sind ausschließlich 
diese zuständig (Grundsatz der Zuständigkeits-
konzentration).
Familiensachen sind:

	▶ Ehe- und Scheidungssachen
	▶ Lebenspartnerschaftssachen
	▶ Kindschaftssachen (unter anderem elterliche 

Sorge, Umgangsrecht und Vormundschaft)
	▶ Abstammungssachen (unter anderem Feststel-

lung oder Anfechtung der Vaterschaft)
	▶ Adoptionssachen (unter anderem Annahme 

als Kind)
	▶ Ehewohnungs- und Haushaltssachen
	▶ Gewaltschutzsachen
	▶ Versorgungsausgleichssachen
	▶ Unterhaltssachen
	▶ Güterrechtssachen

der Revision Beschwerde eingelegt werden, über 
die dann das Revisionsgericht entscheidet. Die 
wichtigsten Rechtswege einschließlich der jeweils 
geltenden Rechtsmittel sind in Abb. 1.5 dargestellt.

1.1.5.1  Verfassungsgerichte

Die Verfassungsgerichte des Bundes und der 
Länder wachen über die Einhaltung der Verfas-
sung.

Sie sind nicht nur die höchsten Rechtsprechungs-
organe im Bund und in den Ländern, sondern 
zugleich selbst Verfassungsorgane. Sie sind die 
Kontrollorgane der Regierungsgewalt und der 
Gesetzgebung in allen Bereichen des Staates. Sie 
können Gesetze ganz oder teilweise für verfas-
sungswidrig erklären. Neue verfassungskonforme 
Rechtsgrundlagen müssen allerdings die zuständi-
gen Verfassungsorgane (Regierungen und Parla-
mente) schaffen.
Das Bundesverfassungsgericht mit Sitz in Karls-
ruhe entscheidet auf Bundesebene. Zuständig ist 
es für Streitigkeiten zwischen Bundesorganen 
(Bundesregierung, Bundestag, Bundesrat usw.) 
über den Umfang ihrer verfassungsrechtlichen 
Rechte und Pflichten, für Streitigkeiten aus dem 
Verhältnis zwischen Bund und Ländern, für Nor-
menkontrollen, Wahlprüfungen auf Bundesebene, 
Parteiverbote und Verfassungsbeschwerden.
Seine Urteile und Beschlüsse binden die übrigen 
Verfassungsorgane des Bundes und der Länder 
sowie alle Gerichte und Behörden. Sie können im 
Einzelfall auch Gesetzeskraft erlangen.
In den meisten Bundesländern sind als oberste 
Gerichte für staatsrechtliche Fragen Staats- oder 
Verfassungsgerichtshöfe eingerichtet. Diese ha-
ben innerhalb des jeweiligen Landes eine eigen-
ständige Stellung. Sie unterstehen nicht dem 
Bundesverfassungsgericht und können nur über 
die Einhaltung und den Vollzug der jeweiligen 
Landesverfassung wachen, nicht aber über das 
Befolgen bundesrechtlicher Vorschriften oder 
über deren Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz 
urteilen.
Die Verfassungsgerichte der Länder entschei-
den über Verfassungsstreitigkeiten zwischen den 
obersten Staatsorganen eines Landes, über die 
Gültigkeit von Landtagswahlen sowie über die 
Verfassungsmäßigkeit von Rechtsvorschriften des 
Landesrechts im Wege von Popularklagen und 
Verfassungsbeschwerden.
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Beispiele
	▶ Bausachen
	▶ Staatliche Subventionen in der Landwirtschaft
	▶ Tierzuchtrecht
	▶ Saatgutverkehrsrecht
	▶ Streitigkeiten aus öffentlich-rechtlichen Verträgen

Klagen im verwaltungsgerichtlichen Verfahren 
sind entweder Anfechtungsklagen, die auf die 
Aufhebung einer behördlichen Verfügung (Ver-
waltungsakt) gerichtet sind, oder Verpflichtungs-
klagen. Mit letzterer wird der Erlass eines Verwal-
tungsaktes begehrt, der entweder von der Behör-
de bereits abgelehnt oder noch gar nicht erlassen 
wurde. Daneben kommen in geringerem Umfang 
auch Feststellungs- und Leistungsklagen vor.
Klagen dieser Art sind aber nur zulässig, wenn 
der Kläger durch den Verwaltungsakt oder seine 
Ablehnung bzw. Unterlassung in seinen Rechten 
verletzt wird. Bei Klagen im Naturschutzrecht, 
im Umweltverträglichkeitsprüfungsrecht, im Im-
missionsschutzrecht und im Umweltschadensrecht 
können auch anerkannte Naturschutz- oder Um-
weltschutzvereinigungen klagen, ohne dass diese 
selbst in eigenen Rechten verletzt sein müssen. 
Vergleichbare Verbandsklagerechte bestehen bei 
der Gleichstellung von Menschen mit Behinde-
rungen für in diesem Bereich tätige, anerkannte 
Organisationen.
Soweit es nicht in den durch Bundes- oder Lan-
desrecht geregelten Fällen entfällt, ist vor der 
Erhebung von Anfechtungs- und Verpflichtungs-
klagen ein Widerspruchsverfahren bei der zustän-
digen Verwaltungsbehörde durchzuführen. Über 
den Widerspruch, den der in seinen Rechten ver-
letzte Staatsbürger innerhalb eines Monats nach 
Zustellung der ihn belastenden Entscheidung ein-
legen muss (bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfs-
belehrung, sonst innerhalb eines Jahres ab der Zu-
stellung), entscheidet die nächsthöhere Behörde.

Beispiel Über den Widerspruch gegen den Bescheid 
eines Landratsamtes als Ausgangsbehörde entscheidet 
die (Bezirks-)Regierung (nächsthöhere Behörde über 
dem Landratsamt) als Widerspruchsbehörde. 

Ist die nächsthöhere Behörde eine oberste Bun-
des- oder Landesbehörde (in der Regel ein Mi-
nisterium), dann ist die Ausgangsbehörde auch für 
den Erlass des Widerspruchsbescheides zuständig.

Beispiel Landwirtschaftskammer oder Landesanstalt 
für Landwirtschaft als Ausgangs- und Widerspruchs-
behörde.

Unterhaltssachen und Güterrechtssachen zwi-
schen Eheleuten oder Lebenspartnern sind Fa-
milienstreitsachen. Ihre Verfahrensregeln lehnen 
sich im Gegensatz zu den übrigen Familiensachen 
mehr an den regulären Zivilprozess an.

	■ Strafgerichte
Strafgerichte sind die Amtsgerichte (Einzelrich-
ter, Schöffengericht), die Landgerichte (Strafkam-
mern), die Oberlandesgerichte (Strafsenate) und 
der Bundesgerichtshof (Strafsenate). In erster In-
stanz können – je nach Schwere der Straftat – die 
Amts-, Land- oder Oberlandesgerichte zuständig 
sein.
Bei den Amtsgerichten ist bei leichteren Straf-
taten der Amtsrichter als Einzelrichter zuständig, 
bei gewichtigeren Delikten das Schöffengericht. 
Die Strafkammern der Landgerichte sind in erster 
Instanz zuständig für Verbrechen (rechtswidrige 
Taten mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe 
als Strafmaß) und andere Vergehen, die bei ihnen 
von der Staatsanwaltschaft wegen der besonderen 
Bedeutung des Falles angeklagt werden.
Die Oberlandesgerichte entscheiden im ersten 
Rechtszug über bestimmte Staatsschutzdelikte.

Beispiele 
	▶ Friedensverrat
	▶ Hochverrat
	▶ Landesverrat
	▶ Völkermord

Entscheidungen der Strafgerichte finden in der 
Öffentlichkeit besonders großes Interesse. Bedeu-
tende Strafverfahren nehmen in der Berichterstat-
tung der Medien einen breiten Raum ein.

1.1.5.3  Verwaltungsgerichte

Im Bereich der Verwaltungsgerichtsbarkeit ha-
ben die Länder Verwaltungsgerichte und je ein 
Oberverwaltungsgericht (in einigen Ländern 
auch Verwaltungsgerichtshof genannt) errichtet. 
Oberstes Verwaltungsgericht ist das Bundesver-
waltungsgericht mit Sitz in Leipzig. 

In erster Instanz entscheiden in der Regel die 
Verwaltungsgerichte. Sie urteilen über öffentlich-
rechtliche Streitigkeiten nichtverfassungsrecht-
licher Art, also alle Streitigkeiten aus dem allge-
meinen und besonderen Verwaltungsrecht, soweit 
sie nicht besonderen Gerichten zugewiesen sind 
(Finanzgerichte, Sozialgerichte).
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Auch das Verfahren vor den Gerichten der So-
zialgerichtsbarkeit (Sozialgerichte, Landessozial-
gerichte und das Bundessozialgericht in Kassel) 
entspricht in seinen Grundzügen dem Verfahren 
vor den Verwaltungsgerichten. In der Regel ist 
daher auch hier zunächst ein behördliches Wider-
spruchsverfahren durchzuführen.

1.1.6  Bedeutung des 
Privateigentums

Das Privateigentum in seiner heutigen Ausprä-
gung bildet die Grundlage unserer gesamten 
Rechts-, Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. 

Das Grundgesetz schützt das Eigentum. Dazu 
gehört, es frei zu erwerben, zu nutzen, zu veräu-
ßern, zu beleihen und zu vererben. Das Eigentum 
an einer Sache – sei es eine bewegliche Sache oder 
ein Grundstück – gibt daher dem Eigentümer ein 
umfassendes Recht.
Diese Herrschaftsmacht ist aber nicht unbegrenzt. 
Das Grundgesetz ermächtigt den Gesetzgeber, In-
halt und Schranken des Eigentums näher zu be-
stimmen. Derartige Regelungen müssen sich aber 
stets an der grundlegenden Wertentscheidung der 
Verfassung zugunsten des Privateigentums orien-
tieren.

Beispiele 
	▶ Öffentlich-rechtliche Genehmigungserfordernisse
	▶ Verfügungsbeschränkungen
	▶ Einschränkungen der Gestaltungsfreiheit
	▶ Bau- und Nutzungsbeschränkungen
	▶ Rechte und Pflichten

Privateigentum bedeutet auch nicht, dass jeder 
unbeschränkte, ausschließlich am individuellen 
Nutzen ausgerichtete Gebrauch zulässig ist.

Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zu-
gleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen.

Aus dieser Sozialbindung ergeben sich also Gren-
zen für das Privateigentum. Diese Einschränkun-
gen müssen entschädigungslos hingenommen 
werden. Insofern besteht eine Verantwortung der 
Allgemeinheit gegenüber.
Regelungen, die darüber hinausgehen und eine 
enteignende Wirkung haben, sind nur zulässig, 
wenn eine Entschädigung erfolgt. Wo im Einzelfall 
die Grenze dazwischen zu ziehen ist, kann letztlich 
nur das Bundesverfassungsgericht entscheiden.

1.1.5.4  Finanzgerichte

Unabhängige, von den Verwaltungs- und Finanz-
behörden getrennte Finanzgerichte üben die 
Finanzgerichtsbarkeit aus. Erstinstanz sind die 
Finanzgerichte (als obere Landesgerichte), über-
geordnet ist der Bundesfinanzhof als oberster 
Gerichtshof mit Sitz in München. 

Die Finanzgerichte entscheiden hauptsächlich 
über Abgabenangelegenheiten (Streitigkeiten 
über Steuern, Zölle und Finanzmonopole). In 
den meisten Fällen begehrt der Kläger von den 
Finanzgerichten die Aufhebung oder Änderung 
von Steuerbescheiden.
Das Verfahren entspricht in seinen Grundzügen 
demjenigen vor den Verwaltungsgerichten. So 
hat auch hier ein außergerichtliches Vorverfahren 
(Einspruchsverfahren) vorauszugehen.

1.1.5.5  Arbeitsgerichte

Über Arbeitssachen entscheiden Gerichte der 
Arbeitsgerichtsbarkeit: die Arbeitsgerichte, Lan-
desarbeitsgerichte und das Bundesarbeitsge-
richt in Erfurt. 

Arbeitssachen sind insbesondere Streitigkeiten 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern aus 
dem Arbeitsverhältnis (vor allem Kündigungs-
streitigkeiten), Streitigkeiten zwischen Tarifver-
tragsparteien über die Gültigkeit und Auslegung 
von Tarifverträgen oder die Zulässigkeit von Ar-
beitskampfmaßnahmen sowie Streitigkeiten, die 
sich aus der Durchführung des Betriebsverfas-
sungsgesetzes oder der Personalvertretungsgeset-
ze des Bundes und der Länder ergeben. 

1.1.5.6  Sozialgerichte

Für alle Streitigkeiten über öffentliche Sozialleis-
tungen, besonders im Bereich der gesetzlichen 
Sozialversicherung, ist der Rechtsweg zu den 
Sozialgerichten eröffnet.

Dies betrifft öffentlich-rechtliche Streitigkeiten 
hauptsächlich in Angelegenheiten der gesetzli-
chen Sozialversicherung (Krankenversicherung, 
Pflegeversicherung, Unfallversicherung, Renten-
versicherung, Altersgeld für Landwirte, Arbeits-
losenversicherung), aber z. B. auch in Rechtsstrei-
tigkeiten über eine Kassenarztzulassung, über das 
Honorar oder über die Wirtschaftlichkeit der Be-
handlung durch einen Kassenarzt. 
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1.2  Privatrecht

Das Privatrecht gliedert sich in das bürgerliche 
Recht, das im Wesentlichen durch die Vorschrif-
ten des Bürgerlichen gesetzBuches (BGB) geprägt 
wird, und das Sonderprivatrecht. Letzteres gilt 
nur für bestimmte Personengruppen oder Fach-
gebiete.

Das Handelsrecht gilt für die Kaufleute und Un-
ternehmen. Das landwirtschaftliche Höferecht gilt 
nur für bestimmte landwirtschaftliche Betriebe. 
Weitere Bereiche sind z. B. das Wertpapierrecht, 
das Versicherungsrecht oder das Recht des geis-
tigen Eigentums (zu dem unter anderem das Ur-
heberrecht gehört).

1.2.1  Das Bürgerliche Gesetzbuch 
(BGB)

Das BGB ist die zentrale Rechtsvorschrift des 
deutschen Privatrechts, trat am 01.01.1900 in 
Kraft und wird laufend aktualisiert. Es enthält ge-
nerelle Regelungen für den alltäglichen Rechts-
verkehr.

Seine wichtigsten Grundlagen sind das freie Pri-
vateigentum einschließlich der Erbrechts- und 
Testierfreiheit sowie die nach Form und Inhalt 
grundsätzlich freie Gestaltung der Rechtsverhält-
nisse (Vertragsfreiheit). Es ist geprägt von der 
Persönlichkeit des Einzelnen und der größtmög-
lichen Freiheit, Rechtsbeziehungen zu gestalten.
Der soziale Gedanke tritt aber zunehmend in den 
Vordergrund. Dies zeigen folgende Punkte:

	▶ allgemeines Bekenntnis des Grundgesetzes zur 
Sozialstaatlichkeit

	▶ mit dem Privateigentum untrennbar verbunde-
ne Pflichten und Belastungen als Ausdruck der 
»Sozialpflichtigkeit« des Eigentums

	▶ Einschränkungen der Vertragsfreiheit zuguns-
ten des wirtschaftlich Schwächeren, insbeson-
dere im Verbraucherrecht, im Mietrecht und 
im Arbeitsrecht

Das BGB mit seinen rund 2 400 Paragrafen ist in 
fünf Hauptteile (Bücher) aufgeteilt:

	▶ Allgemeiner Teil
	▶ Recht der Schuldverhältnisse
	▶ Sachenrecht
	▶ Familienrecht
	▶ Erbrecht

Von solchen Fragen sind nicht nur Industrie- 
und Wirtschaftsunternehmen betroffen, sondern 
auch unmittelbar land- und forstwirtschaftliche 
 Betriebe.

Beispiele
	▶ Einführung von Bestandsobergrenzen in der tieri-
schen Erzeugung

	▶ Inhalt und Umfang naturschutzrechtlicher oder 
wasserrechtlicher Eigentumsbeschränkungen, z. B. 
in Form von Nutzungseinschränkungen in Schutz-
gebieten

	▶ Beschränkungen des Eigentums durch fischerei-, 
jagd- und waldrechtliche Bestimmungen

Verbote und Beschränkungen, Pflanzenschutz- 
oder Düngemittel in Wasserschutzgebieten an-
zuwenden, gehören in der Regel noch zur So-
zialbindung des Eigentums. Jeder unterliegt der 
Forderung des Wasserrechts, das Grundwasser 
weitgehend zu sichern. Das Eigentum an Grund 
und Boden und der damit verbundenen wirt-
schaftlichen Nutzungsmöglichkeit berechtigt nicht 
zu jedem beliebigen Einsatz von Pflanzenschutz- 
oder Düngemitteln.
Die Grenzen, ab denen wasserführende Grund-
stücke sozial gebunden werden, müssen weiter als 
früher gezogen werden. Begriffe wie »Zumutbar-
keit«, »Sonderopfer« oder »Situationsgebunden-
heit des Grundstücks« werden zunehmend zu Las-
ten betroffener Grundeigentümer interpretiert.
Die Grenze der Zumutbarkeit ist aber überschrit-
ten, wenn ein Grundstück aufgrund von Auflagen 
nicht mehr sinnvoll genutzt und auch nicht ver-
äußert werden kann. 

Beispiel Hoheitlich angeordnete Bewirtschaftungsbe-
schränkungen in Naturschutzgebieten

Das ist dann eine entschädigungspflichtige Ent-
eignung. Zunächst muss die Gesetzgebung aber 
Vorsorge treffen, dass unverhältnismäßige Belas-
tungen des Eigentümers vermieden werden und 
die Privatnützigkeit des Eigentums möglichst er-
halten wird. Eine Geldentschädigung darf nur das 
letzte Mittel sein.
Vereinzelt gibt es deswegen gesetzliche Aus-
gleichsleistungen auch für Nachteile und Be-
schränkungen, die an sich noch im Rahmen der 
Sozialpflichtigkeit des Eigentums liegen.

Beispiele Ausgleichsregelungen im Bundesboden-
schutzgesetz, im Wasserhaushaltsgesetz und den Na-
turschutzgesetzen des Bundes und der Länder
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Der Begriff des Rechtsgeschäfts wird in 
Kap. 1.2.2.7 näher erläutert. Zum Verständnis ge-
nügt es zunächst, dass damit ein Vertragsabschluss 
oder eine einseitige Erklärung mit Rechtswirkun-
gen gemeint sein kann, wie z. B. die Kündigung 
eines Vertrags.

Verbraucher Verbraucher ist jede natürliche Per-
son, die ein Rechtsgeschäft abschließt, das nicht 
für ihre gewerbliche oder selbstständige beruf-
liche Tätigkeit gedacht ist.

Unternehmer Unternehmer sind Personen, 
wenn sie ein Rechtsgeschäft im Rahmen ihrer 
gewerblichen oder selbstständigen beruflichen 
Tätigkeit abschließen.
Unternehmer können natürliche oder juristische 
Personen sein. Auch aus Personen bestehende Ge-
sellschaften (Personengesellschaft), die die Fähig-
keit haben, Rechte zu erwerben oder Verbindlich-
keiten einzugehen, ohne eine juristische Person zu 
sein, können Unternehmer sein. 

1.2.2.2  Rechtsfähigkeit

Natürliche und juristische Personen können Trä-
ger von Rechten und Pflichten sein. Diese Fähig-
keit ist die Rechtsfähigkeit.

Alle natürlichen Personen sind rechtsfähig, und 
zwar ohne Rücksicht auf Rasse oder ethnische 
Herkunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschau-
ung, Behinderung, Alter, Beruf, Stand oder sexuel-
le Identität.
Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit 
der Vollendung der Geburt und endet mit seinem 
Tod (s. Abb. 1.6).
Juristische Personen erhalten ihre Rechtsfähig-
keit durch hoheitliche Anerkennung. Ab diesem 
Moment ist die juristische Person selbst Träger 
von Rechten und Pflichten. So wird z. B. ein Verein 
wird rechtsfähig, wenn er in das Vereinsregister 
des zuständigen Amtsgerichts eingetragen wird. 
Der eingetragene Verein wird von seinem Vor-
stand außergerichtlich und gerichtlich vertreten.

Beispiel Der eingetragene Verein (e. V.) kann Eigentü-
mer eines Grundstücks werden. Im Grundbuch werden 
nicht die Vereinsmitglieder, sondern der Verein selbst 
als Eigentümer eingetragen. Auf dem Grundstück ru-
hende öffentliche und private Lasten und Verbindlich-
keiten (z. B. Zahlung der Grundsteuer) muss dann der 
Verein tragen, nicht seine Mitglieder selbst. 

1.2.2  Allgemeiner Teil des BGB

Das erste Buch des BGB enthält Vorschriften, die 
sowohl für alle übrigen Bücher des BGB, als auch 
für andere Regelungen des Privatrechts gleicher-
maßen gelten.

Indem die für alle Bereiche des Privatrechts bzw. 
des BGB geltenden Normen in einem eigenen 
Abschnitt zusammengefasst werden, müssen diese 
Regelungen nicht an mehreren Stellen im Gesetz 
wiederholt werden bzw. es muss nicht auf solche 
verwiesen werden.
Im Allgemeinen Teil werden wesentliche Rechts-
begriffe des Privatrechts definiert, zum Teil aber 
auch bereits vorausgesetzt. Sie werden auf den 
folgenden Seiten erläutert. Ohne diese Begriffe 
zu kennen, wird es schwer möglich sein, rechtliche 
Regelungen bzw. Sachverhalte richtig zu verste-
hen.

1.2.2.1  Personen

Das Recht unterscheidet zwischen natürlichen 
und juristischen Personen. Natürliche Personen 
sind alle Menschen.  Juristische Personen sind 
Zusammenschlüsse von Personen, um einen ge-
meinsamen Zweck zu erreichen. Hier können sich 
sowohl natürliche als auch juristische Personen 
zusammentun. Juristische Personen sind rechtlich 
selbstständig, können also  – wie eine natürliche 
Person – selbst Träger von Rechten und Pflichten 
sein. Auch ein Vermögen kann rechtlich selbst-
ständig werden (z. B. eine Stiftung). Es ist dann 
ebenfalls eine juristische Person. 
Es gibt juristische Personen des öffentlichen 
Rechts …
Beispiele

	▶ Bund
	▶ Länder
	▶ Bezirke

	▶ Landkreise
	▶ Gemeinden
	▶ Universitäten

… und juristische Personen des Privatrechts.

Beispiele 
	▶ eingetragener Verein
	▶ rechtsfähige Stiftung
	▶ eingetragene Genossenschaft
	▶ Aktiengesellschaft
	▶ Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Personen werden, wenn sie Rechtsgeschäfte ab-
schließen, in bestimmten Fällen als Verbraucher 
oder Unternehmer bezeichnet.
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Beispiel Kauft ein nicht erkennbar Geisteskranker 
einen Gegenstand, so ist der Kaufvertrag nicht wirk-
sam, auch wenn der Verkäufer seinen Vertragspartner 
für geschäftsfähig gehalten hat. Das Geschäft muss 
also rückabgewickelt werden. Problematisch wird das 
dann, wenn der übergebene Kaufgegenstand bereits 
verbraucht wurde oder verloren ging. Dies wird dann 
zu Lasten des Verkäufers gehen. 

Ein Geschäftsunfähiger kann keine Rechtsge-
schäfte abschließen, nur sein gesetzlicher Ver-
treter (Eltern oder Vormund bei Minderjährigen, 
Betreuer bei Volljährigen) kann dies für ihn tun.
Es gibt eine Ausnahme: Tätigt ein volljähriger Ge-
schäftsunfähiger ein geringwertiges Geschäft des 
täglichen Lebens, wird der von ihm geschlossene 
Vertrag als wirksam angesehen. Leistung und  – 
soweit vereinbart  – Gegenleistung müssen aber 
erbracht sein.
Beschränkt geschäftsfähig sind Kinder ab dem 
vollendeten siebten Lebensjahr sowie Jugendliche, 
solange sie noch keine 18 Jahre alt sind (Minder-
jährige; s. Abb. 1.6). 
Während der Geschäftsunfähige keine wirksamen 
Rechtsgeschäfte vornehmen kann, ist dies »be-
schränkt Geschäftsfähigen« durchaus möglich. 
Der gesetzliche Vertreter muss aber zustimmen. 
Was passiert, wenn diese Zustimmung fehlt, wird 
in Kap. 1.2.2.7 erläutert.
Der beschränkt Geschäftsfähige benötigt in be-
sonderen Fällen keine Zustimmung.

	▶ Der Minderjährige erfüllt einen Vertrag mit 
eigenen Mitteln. Sein gesetzlicher Vertreter 
oder mit dessen Zustimmung auch ein Drit-
ter haben sie ihm für diesen Zweck oder zur 
freien Verfügung gegeben (sog. »Taschengeld-
paragraf«). Der Minderjährige muss die ge-
schuldete Leistung erfüllt haben (z. B. hat sich 
der Minderjährige von seinem Taschengeld ein 
Eis gekauft). Dann gilt der Vertrag über diese 
Leistung, den er ohne Zustimmung seines ge-
setzlichen Vertreters geschlossen hat, als von 

Kauft der Verein eine Ware, sind nicht die Mitglieder 
des Vereins Vertragspartner, sondern der Verein selbst. 
Er schuldet den Kaufpreis, nicht das einzelne Vereins-
mitglied. Aus dem abgeschlossenen Vertrag können 
nicht die Vereinsmitglieder, sondern nur der Verein 
klagen oder verklagt werden. 

Eine juristische Person nimmt am Rechtsleben in 
gleicher Weise teil wie eine natürliche Person. Für 
sie handelt der vom Gesetz bestimmte Vertreter 
(gesetzlicher Vertreter). 

1.2.2.3  Handlungsfähigkeit

Die Handlungsfähigkeit ist die Fähigkeit, durch 
eigenes Verhalten Rechtswirkungen erzeugen zu 
können. Im Zivilrecht umfasst sie die Geschäfts-
fähigkeit und die Deliktsfähigkeit. 

	■ Geschäftsfähigkeit
Geschäftsfähigkeit bedeutet, durch rechtsge-
schäftliches Handeln Rechtswirkungen herbeifüh-
ren zu können, insbesondere rechtlich bedeutende 
Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen 
sowie die Folgen zu tragen, die sich daraus erge-
ben. Nicht alle Personen sind geschäftsfähig. Na-
türliche Personen können auch geschäftsunfähig 
oder beschränkt geschäftsfähig sein.
Geschäftsunfähig sind Kinder vor ihrem siebten 
Geburtstag (s. Abb. 1.6) und Personen, deren Geis-
testätigkeit über längere Zeit krankhaft gestört 
ist, so dass die freie Willensbestimmung ausge-
schlossen ist.
Rechtlich bedeutende Erklärungen eines Ge-
schäftsunfähigen sind nichtig, das heißt von An-
fang an unwirksam. Ob die fehlende Geschäfts-
fähigkeit für den Geschäftspartner erkennbar war 
oder nicht, ist nicht relevant.

Rechtsfähigkeit

Geschäftsfähigkeit

Deliktsfähigkeit

Alter 0 7 10 18

unfähig beschränkt fähig voll fähig

Abb. 1.6 Rechts- und Handlungsfähigkeit natürlicher Personen.
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sammenhängen. Minderjährige Arbeitnehmer 
haben daher im Rahmen ihrer genehmigten be-
ruflichen Tätigkeit die Stellung von Volljährigen.

Beispiel Minderjährige können ohne Genehmigung 
ihres gesetzlichen Vertreters das Arbeitsverhältnis 
durch Kündigung des Arbeitsvertrags beenden, eine 
Gehaltsvereinbarung schließen oder ihren Arbeitsplatz 
wechseln. 

Mit Vollendung des 18. Lebensjahres treten Voll-
jährigkeit und unbeschränkte Geschäftsfähigkeit 
ein (s. Abb. 1.6).
Nicht mehr der gesetzliche Vertreter, sondern die 
volljährige Person selbst ist nun für ihre abge-
schlossenen Rechtsgeschäfte allein verantwort-
lich  – auch für risikoreiche, umfangreiche oder 
schwierige Geschäfte.

Beispiele
	▶ Anmietung eines Kraftfahrzeugs
	▶ Kauf eines Grundstücks
	▶ Kauf einer Ware mit Finanzierung

Für bestimmte Verbindlichkeiten, die vor dem 
18.  Geburtstag entstanden sind, haftet die voll-
jährig gewordene Person allerdings nur mit dem 
Vermögen, das es zu diesem Zeitpunkt gab.

	■ Deliktsfähigkeit
Deliktsfähig ist jemand, wenn er für ein nicht 
erlaubtes Handeln zivilrechtlich verantwortlich 
gemacht werden kann und für die Folgen dieses 
Handelns einstehen muss (Haftung auf Schadens-
ersatz).
Die Deliktsfähigkeit betrifft nicht die Frage, ob 
der Betroffene nach Bestimmungen des Straf-
rechts (Strafmündigkeit) oder des Ordnungswid-
rigkeitenrechts (Verantwortlichkeit) für sein Han-
deln belangt werden kann.
Kinder bis zu ihrem siebten Geburtstag sind für 
einen Schaden, den sie einem anderen zufügen, 
nicht verantwortlich; sie sind also deliktsunfähig 
(s. Abb. 1.6).
Für spezifische Gefahren des motorisierten Ver-
kehrs gilt dies, bis sie das zehnte Lebensjahr voll-
enden: Bei Unfällen mit Kraftfahrzeugen, Schie-
nenbahnen oder Schwebebahnen sind Kinder bis 
dahin weiter deliktsunfähig, außer der Schaden 
wurde vorsätzlich herbeigeführt. Im ruhenden 
Verkehr gilt dies nicht. 

Beispiel Ein Achtjähriger rennt aus Unachtsamkeit in 
ein fahrendes Auto. Für diesen Schaden muss er nicht 
einstehen.
Rennt er in ein parkendes Auto (ruhender Verkehr), 
oder wirft er Steine auf fahrende oder parkende Autos, 
gilt dieses Haftungsprivileg nicht. 

Anfang an wirksam. Diese Regelung gilt aber 
nicht für Verträge, die Zahlungsaufschübe, eine 
Finanzierung oder Teilzahlungsregelungen ent-
halten (z. B. der Abschluss eines Mobilfunk-
vertrags).

	▶ Die Willenserklärung verschafft dem Minder-
jährigen ausschließlich einen rechtlichen Vor-
teil. Ihn treffen keine Verpflichtungen, er ver-
liert auch keine Rechte.

Beispiele 
	▶ Annahme einer Schenkung
	▶ Annahme eines Schuldnachlasses

Rechtlicher Vorteil bedeutet nicht wirtschaftlicher 
Vorteil. Ein Geschäft mag wirtschaftlich äußerst 
günstig sein. Sobald es den Minderjährigen aber 
zu irgendetwas verpflichtet, wird es erst durch die 
Genehmigung des gesetzlichen Vertreters wirk-
sam. 
Eine Ausnahme gilt bei Tieren. An Kinder oder 
Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebensjahr 
dürfen ohne Einwilligung der Erziehungsberech-
tigten keine Wirbeltiere (Tiere mit Wirbelsäule) 
abgegeben werden. Hier ist nicht einmal eine 
Schenkung möglich, obwohl diese rechtlich nur 
vorteilhaft ist.
Einseitigen Rechtsgeschäften, die nicht nur mit 
einem rechtlichen Vorteil verbunden sind, muss 
der gesetzliche Vertreter vorher zustimmen.

Beispiel Der Minderjährige kündigt das Abonnement 
einer Zeitschrift.

Dieses Rechtsgeschäft ist unwirksam. Der Emp-
fänger einer solchen Erklärung des Minderjäh-
rigen darf diese umgehend zurückweisen, wenn 
die dazugehörige Einwilligung nicht schriftlich 
vorliegt und der gesetzliche Vertreter ihn nicht 
informiert hat, dass er eingewilligt hat.
Beschränkt Geschäftsfähige können in bestimm-
ten Bereichen die unbeschränkte Geschäftsfähig-
keit vor dem 18. Geburtstag erhalten.
Minderjährige können von ihrem gesetzlichen 
Vertreter ermächtigt werden, ein Erwerbsge-
schäft selbstständig zu betreiben. Dies muss das 
Familiengericht genehmigen, genauso wie eine 
Rücknahme dieser Ermächtigung. Dann ist der 
Minderjährige  – von einigen Ausnahmen abge-
sehen  – für Rechtsgeschäfte im Rahmen seines 
Geschäftsbetriebs unbeschränkt geschäftsfähig.
Der gesetzliche Vertreter kann den Minderjäh-
rigen auch ermächtigen, in ein Dienst- oder Ar-
beitsverhältnis einzutreten. Dann ist der Minder-
jährige – von einigen Ausnahmen abgesehen – für 
die Rechtsgeschäfte unbeschränkt geschäftsfähig, 
die mit dem Dienst- oder Arbeitsverhältnis zu-
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Nicht vertretbar sind unbewegliche und bewegli-
che Sachen, bei denen dies nicht der Fall ist – also 
faktisch »Einzelstücke«. Diese können z. B. be-
stehen aus Grundstücken, Eigentumswohnungen 
oder sie sind Sonder- oder Maßanfertigungen.

	■ Wesentliche Bestandteile
Ist die Trennung von Bestandteilen einer Sache 
nur möglich, wenn einer der Teile dabei zerstört 
oder wesentlich verändert wird, handelt es sich 
um wesentliche Bestandteile. Bei Grundstücken 
unterliegen sie den gleichen Rechtsverhältnissen 
wie das Grundstück selbst.

Beispiele 
	▶ Gebäude auf Grundstücken
	▶ in Grundstücken eingepflanzte Samen oder auf ihnen 
wachsende Pflanzen

Zubehör Bewegliche Sachen, die nicht Bestand-
teil einer Hauptsache sind, aber dem wirtschaft-
lichen Zweck der Hauptsache dienen und räum-
lich entsprechend zugeordnet sind, sind Zubehör. 
Zubehör ist immer »beweglich«.

Beispiele 
	▶ das Warndreieck beim Kraftfahrzeug
	▶ Geräte und Vieh eines landwirtschaftlichen Betriebes

Früchte Früchte einer Sache sind das, was aus ihr 
erzeugt oder sonst ausgebeutet wird, soweit dies der 
Bestimmung der Sache entspricht. Früchte eines 
Rechts sind die Erträge, die dieses Recht gewährt.

Beispiele 
	▶ natürliche Tier- und Bodenprodukte, wie Eier, Milch, 
Kälber, Obst, Gemüse, Getreide usw.

	▶ bei einem Recht auf Gewinnung von Bodenbestand-
teilen die gewonnenen Bodenbestandteile: Ausbeute, 
wie z. B. Kies oder Sand

Nutzungen Früchte einer Sache oder eines 
Rechts sind Nutzungen. Dieser Begriff geht aber 
weiter. Er erfasst auch alle anderen Vorteile aus 
dem Gebrauch der Sache oder des Rechts. 

Beispiel Ein Grundstück kann als wertbeständige Si-
cherheit für einen Kredit bereitgestellt werden. Der 
Darlehensnehmer erhält deshalb einen günstigeren 
Zinssatz. Dieser Vorteil ist ein Gebrauchsvorteil aus 
dem Grundstück – eine Nutzung. 

1.2.2.5  Tiere

Tiere sind keine Sachen. Es gilt der Grundgedan-
ke, dass der Mensch gegenüber dem Tier, das 
ein Mitgeschöpf des Menschen und ein schmerz-
empfindendes Lebewesen ist, zu Schutz und Für-
sorge verpflichtet ist.

Nicht verantwortlich für einen Schaden ist auch, 
wer diesen einem anderen zufügt, wenn er be-
wusstlos oder krankhaft geistesgestört ist. Es 
muss ein Zustand bestehen, der eine freie Wil-
lensbestimmung ausschließt. Wer sich allerdings 
durch Alkohol, Drogen oder vergleichbare Mittel 
selbst schuldhaft vorübergehend in einen solchen 
Zustand versetzt, ist gleichwohl für widerrechtlich 
verursachte Schäden verantwortlich.
Ein Schaden kann auch zu ersetzen sein, obwohl 
ein Deliktsunfähiger oder ein beschränkt Delikts-
fähiger dafür nicht verantwortlich ist. Zunächst 
trifft dies einen aufsichtspflichtigen Dritten, und 
wenn dort der Schadensersatz nicht erlangt wer-
den kann, muss der nicht verantwortliche De-
liktsunfähige bzw. beschränkt Deliktsfähige den 
Schaden dennoch ersetzen, wenn dies im Einzel-
fall gerecht ist (insbesondere, wenn man sich die 
wirtschaftlichen Verhältnisse der Beteiligten be-
trachtet). Der eigene Unterhalt oder die Erfüllung 
gesetzlicher Unterhaltspflichten darf aber nicht 
gefährdet werden.
Minderjährige zwischen sieben und 18  Jahren 
(s. Abb. 1.6) sind für den Schaden, den sie einem 
anderen zufügen, nur verantwortlich, wenn sie die 
erforderliche Einsicht haben, ihre Verantwortlich-
keit zu erkennen (beschränkte Deliktsfähigkeit).
Wann dies der Fall ist, muss im Einzelfall festge-
stellt werden. Es kommt darauf an, ob dem Kind 
bzw. Jugendlichen das Unrecht der Tat und seine 
Verantwortung für die Folgen bewusst waren. 
Ab dem vollendeten 18. Lebensjahr besteht die 
volle Verantwortlichkeit für einen Schaden, den 
der Betreffende einem anderen zugefügt hat (un-
beschränkte Deliktsfähigkeit; s. Abb. 1.6).

1.2.2.4  Sachen

Das BGB versteht unter Sachen körperliche 
Gegenstände. Dabei sind verschiedene Arten zu 
unterscheiden.

	■ Bewegliche und unbewegliche Sachen
Unbewegliche Sachen sind Grundstücke sowie 
deren Bestandteile. Beweglich sind alle anderen 
Sachen, egal ob fest, flüssig oder gasförmig.

	■ Vertretbare und unvertretbare Sachen
Vertretbare Sachen sind bewegliche Sachen, die 
üblicherweise nach ihrer Anzahl, ihren Ausmes-
sungen oder ihrem Gewicht bestimmt werden. 
Dies sind beispielsweise Geld, Wertpapiere oder 
Waren aus Serienanfertigung. 
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Ein Rechtsgeschäft besteht aber oft aus zwei 
oder mehr übereinstimmenden Willenserklärun-
gen verschiedener Personen. Der Hauptfall eines 
solchen mehrseitigen Rechtsgeschäfts ist der Ver-
trag.
Der Wille kann ausdrücklich, aber auch durch 
schlüssiges Handeln (auch konkludentes Handeln 
genannt) erklärt werden.

Beispiel Ein Kaufvertrag ist erst geschlossen, wenn der 
Verkäufer erklärt, er wolle eine Sache (zu einem be-
stimmten Preis) verkaufen, und der Käufer kundgibt, 
dass er das Angebot annehme (oder umgekehrt, wenn 
die Initiative vom Käufer ausgeht). 
Nimmt der Käufer eine ihm zum Kauf angebotene Sa-
che an sich und bezahlt sie, ohne dass Verkäufer und 
Käufer ein Wort wechseln, ist ein Kaufvertrag zustande 
gekommen. 

Zugang Die Willenserklärung muss, um wirksam 
zu werden, ihrem Empfänger zugehen.

Wirksamkeit und schwebende Unwirksam-
keit In verschiedenen Fällen bedarf die Willens-
erklärung, um wirksam zu werden, der Zustim-
mung einer anderen Person.

Beispiele 
	▶ Erklärungen eines Minderjährigen bedürfen der Zu-
stimmung des gesetzlichen Vertreters

	▶ beim Handeln im Namen eines anderen muss der-
jenige zustimmen

	▶ bestimmten Verträgen oder Geschäften eines Ehe-
gatten muss der andere Ehegatte zustimmen

Die Zustimmung kann vorher erteilt werden (Ein-
willigung), sie kann aber auch nachträglich gege-
ben werden (Genehmigung).
Fehlt die Einwilligung (die vorherige Zustim-
mung), tritt ein Schwebezustand ein. Die Erklä-
rung oder der Vertrag sind zunächst schwebend 
unwirksam. Wirksam werden die Erklärung oder 
der Vertrag erst, wenn sie derjenige, der die Ein-
willigung hätte geben müssen, genehmigt (also 
nachträglich zustimmt). Vorher ist niemand an das 
entstandene Rechtsgeschäft gebunden.
Dieser Schwebezustand ist für die andere Seite 
oft unbefriedigend. Deshalb gibt ihr das Gesetz 
die Möglichkeit, die Person, die zustimmen muss, 
zur Genehmigung des Rechtsgeschäfts aufzufor-
dern. Dann muss die Genehmigung gegenüber 
dem Auffordernden erklärt werden. Eine eventu-
ell bereits vorher ausgesprochene Genehmigung 
oder auch deren Verweigerung werden unwirk-
sam. Die Genehmigung muss dann innerhalb von 
zwei Wochen nach Empfang der Aufforderung er-
klärt werden. Wird die Genehmigung nicht erklärt, 

Die für Sachen geltenden Vorschriften dürfen 
daher nur angewendet werden, wenn besondere 
Bestimmungen zum Schutz der Tiere nicht ent-
gegenstehen.
Zu erstattende Kosten für eine Heilbehandlung 
dürfen deshalb den Wert eines Tieres übersteigen. 
Haustiere dürfen nicht gepfändet werden.

1.2.2.6  Verschulden

Zahlreiche Rechtsvorschriften setzen das Ver-
schulden der handelnden Person voraus. Oft ist 
auch die Rede davon, ob jemand schuldhaft han-
delt oder etwas schuldhaft unterlässt.

Verschuldet bzw. schuldhaft ist eine Handlung, die 
auf Vorsatz oder Fahrlässigkeit beruht. 
Vorsätzlich handelt, wer den Eintritt der schädi-
genden Folgen bewusst will oder zumindest billi-
gend in Kauf nimmt. 
Fahrlässig handelt, wer die erforderliche Sorgfalt 
außer Acht lässt. Grob fahrlässig handelt, wenn 
diese Sorgfalt in besonders schwerem Maß ver-
letzt wird. Wer schon einfachste, ganz naheliegen-
de Überlegungen nicht anstellt und das nicht be-
achtet, was im gegebenen Fall jedem einleuchten 
muss, handelt grob fahrlässig. Für das schuldhafte 
Unterlassen gelten die gleichen Maßstäbe.

1.2.2.7  Rechtsgeschäfte

Das Rechtsgeschäft ist ein Sachverhalt, mit dem 
eine gewollte Rechtsfolge herbeigeführt wird. Es 
besteht mindestens aus einer Willenserklärung. 
Diese steht entweder allein oder es kommen 
weitere Willenserklärungen oder andere tatsäch-
liche Handlungen hinzu, um die Rechtsfolge her-
beizuführen. 

Willenserklärung Die Willenserklärung bildet 
als kleinste Einheit die Grundlage rechtsgeschäft-
lichen Handelns. Eine Person will etwas, gibt dies 
kund und beabsichtigt damit eine bestimmte 
Rechtsfolge.
Eine einzelne Willenserklärung kann bereits kom-
plett ein Rechtsgeschäft sein. Man spricht dann 
von einem einseitigen Rechtsgeschäft.

Beispiele 
	▶ die Kündigung eines Vertrags
	▶ die Anfechtung einer Erklärung
	▶ die Errichtung eines Testaments
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stelle der Unterschrift ist auch ein notariell be-
glaubigtes Handzeichen möglich.

	▶ Elektronische Form   
Hier muss der Aussteller der Erklärung sei-
nen Namen hinzufügen und das elektronische 
Dokument mit seiner qualifizierten elektroni-
schen Signatur versehen. Eine solche Signatur 
wird elektronisch erstellt und beruht auf einem 
qualifizierten Zertifikat.

	▶ Textform   
Hier wird eine lesbare Erklärung, in der die 
Person des Erklärenden genannt ist, auf einem 
dauerhaften Datenträger abgegeben. Dies 
kann jedes Medium sein, auf dem der Emp-
fänger die Erklärung für sich zugänglich auf-
bewahren und unverändert wiedergeben kann. 
Beispiel: eine empfangene E-Mail-Nachricht

	▶ Notarielle Beurkundung   
Die Erklärung muss in einer Niederschrift fest-
gehalten werden, die in Gegenwart des Notars 
den Beteiligten vorgelesen und von diesen ge-
nehmigt wird. Alle Beteiligten und der Notar 
müssen die Niederschrift eigenhändig unter-
schreiben.

	▶ Öffentliche Beglaubigung   
Die Erklärung muss schriftlich abgefasst wer-
den. Ein Notar muss die Unterschrift des Er-
klärenden beglaubigen.

Anfechtung der Willenserklärung Hat jemand 
eine Willenserklärung abgegeben und will er nun 
ihre Rechtswirkungen beseitigen, weil er sich ge-
irrt hat, getäuscht oder bedroht wurde, kann er 
seine Willenserklärung anfechten, sofern die nach-
stehenden Voraussetzungen vorliegen.
Anfechtungsberechtigt ist immer, wer in seiner 
Willensabgabe beeinträchtigt wurde: der Irrende, 
Getäuschte oder Bedrohte.

Irrtum Der häufigste Anfechtungsgrund ist der 
Irrtum. Dem Erklärenden war nicht bewusst, dass 
sein Wille von seiner tatsächlich abgegebenen Er-
klärung abweicht. 
Das Rechtsgeschäft ist trotzdem gültig zustande 
gekommen. Mit einer Willenserklärung gegen-
über dem Empfänger der mangelhaften Erklä-
rung kann es aber angefochten werden. Hierher 
gehören die Fälle, dass sich jemand verspricht oder 
verschreibt. Die abgegebene Erklärung muss aber 
unbewusst vom wirklichen Willen abweichen. Dies 
ist nicht der Fall, wenn sich der Erklärende be-
wusst ist, dass er den tatsächlichen Inhalt seiner 
Erklärung nicht kennt. 

so gilt sie als verweigert, und der Vertrag ist dann 
endgültig unwirksam.
In einigen Fällen ist der Vertragspartner auch be-
rechtigt, den schwebend unwirksamen Vertrag 
vor der Genehmigung noch zu widerrufen. Wenn 
er aber den Grund für die schwebende Unwirk-
samkeit bei Vertragsschluss kannte, geht dies nur, 
wenn wahrheitswidrig behauptet wurde, dass eine 
Einwilligung vorlag. Wusste der Vertragspartner 
wiederum, dass es diese Einwilligung nicht gab, 
darf er nicht widerrufen.
Wird ein Minderjähriger während des schweben-
den Zustands der Unwirksamkeit unbeschränkt 
geschäftsfähig, kann er selbst über die Wirksam-
keit des Vertragsschlusses entscheiden, indem er 
gegenüber dem Vertragspartner die Genehmigung 
erklärt oder versagt.

Form von Willenserklärungen Eine ausdrück-
liche Willenserklärung kann mündlich (formlos) 
oder in einer bestimmten Form (Textform, Schrift-
form, elektronische Form, notarielle Beurkun-
dung) abgegeben werden. 
Willenserklärungen, die einer vorgeschriebenen 
Form nicht entsprechen, sind nichtig.

Beispiel Ein Grundstück kann nicht durch einen 
mündlichen Vertrag rechtswirksam verkauft werden. 
Vielmehr muss ein Notar die hierfür benötigten Er-
klärungen von Verkäufer und Käufer beurkunden. Der 
Gesetzgeber erachtet ein Grundstücksgeschäft als so 
wichtig, dass die Parteien vor übereilten Handlungen 
geschützt werden sollen. Auch besteht ein Interesse da-
ran, dass die Vertragsbedingungen beweiskräftig fest-
gehalten werden.

Im Familien- und Erbrecht gibt es ebenfalls eine 
Reihe formbedürftiger Rechtsgeschäfte.

Beispiele
	▶ Eheschließung
	▶ Ehevertrag zur Regelung der güterrechtlichen Ver-
hältnisse

	▶ Adoptionsvertrag
	▶ Erbvertrag
	▶ öffentliches Testament

Für den Großteil der Willenserklärungen besteht 
kein gesetzlicher Formzwang, auch wenn schwie-
rige Verträge meist schriftlich abgeschlossen wer-
den.
Es gibt die nachstehenden Formen:

	▶ Schriftform   
Die Erklärung muss auf einer Urkunde wie-
dergegeben werden. Diese muss ihr Aussteller 
eigenhändig mit Namen unterschreiben. An-
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Die Anfechtung wegen Irrtums muss, sobald ihn 
der Anfechtungsberechtigte aufdeckt, unverzüg-
lich geschehen. Unverzüglich bedeutet, dass der 
Anfechtungsberechtigte nicht schuldhaft zögern 
darf, die Erklärung anzufechten. Er muss sofort 
handeln, wenn er dies kann. Die Anfechtung ist 
endgültig ausgeschlossen wenn seit der Abgabe 
der Willenserklärung zehn Jahre verstrichen sind.

Täuschung, Drohung Seine Willenserklärung 
kann auch anfechten, wer arglistig getäuscht 
oder widerrechtlich bedroht wurde, und nur des-
halb seine Erklärung abgegeben hat. Unlauterer 
Rechtsverkehr verdient keinen Schutz. 

Beispiel Der Verkäufer eines Zuchttieres legt dem Käu-
fer einen gefälschten Abstammungsnachweis vor. 

Das Verschweigen bestimmter Tatsachen ist eine 
Täuschung, wenn eine besondere Mitteilungs- 
oder Offenbarungspflicht besteht. Auf Fragen 
nach bestimmten Eigenschaften dürfen vorhan-
dene Fehler nicht verschwiegen werden. Wesent-
liche Fehler einer Sache müssen angegeben wer-
den. Sonst kann das Rechtsgeschäft angefochten 
werden.

Beispiele 
	▶ Ein Verkäufer bietet eine Kuh für Zuchtzwecke an. 
Sie hat eine äußerlich nicht erkennbare Krankheit, 
weshalb sie nicht tragend werden kann. Weiß der Ver-
käufer dies, muss er darauf hinweisen. Sonst kann der 
Käufer den Kaufvertrag wegen arglistiger Täuschung 
anfechten. 

	▶ Der Verkäufer eines gebrauchten Kraftfahrzeuges 
muss angeben, ob es sich um einen »Unfallwagen« 
handelt. 

	▶ Der Versicherungsnehmer darf beim Abschluss ei-
ner Kranken- oder Lebensversicherung eine frühere 
schwere Erkrankung nicht verschweigen. 

Eine Willenserklärung wegen Täuschung oder 
Drohung kann nur innerhalb eines Jahres an-
gefochten werden. Die Frist beginnt, wenn der 
Anfechtungsberechtigte die Täuschung entdeckt 
bzw. wenn die durch die Drohung hervorgerufene 
Zwangslage endet. Sind seit der Abgabe der Wil-
lenserklärung zehn Jahre verstrichen, ist auch hier 
die Anfechtung ausgeschlossen.

Form der Anfechtungserklärung Die Anfech-
tungserklärung muss keine bestimmte Form ha-
ben. Die Schriftform ist aber zu empfehlen, damit 
ein später erforderlicher Beweis einfacher geführt 
werden kann.

Beispiel Ein Unternehmer diktiert seiner Mitarbeiterin 
ein Vertragsangebot mit einem Verkaufspreis in Höhe 
von 3 000 Euro. Die Mitarbeiterin hört aber versehent-
lich 2 000 Euro und setzt diesen Betrag in die Urkunde 
ein. Der Unternehmer übersieht diesen Fehler beim 
Durchlesen (er geht davon aus, dass seine Mitarbeiterin 
die diktierten 3 000 Euro eingesetzt hat) und unter-
schreibt das Angebot, welches dann ein Interessent an-
nimmt. 
Hier ist ein Vertrag mit dem Kaufpreis über 2 000 Euro 
zustande gekommen. Der Unternehmer kann diesen 
Vertrag aber anfechten, da sein innerer Wille (nämlich 
zu einem höheren Preis zu verkaufen) mit der äußeren 
Erklärung (niedrigerer Preis) unbewusst nicht überein-
stimmt. 

Die Anfechtung setzt voraus, dass der Anfech-
tungsberechtigte die Erklärung bei Kenntnis der 
Sachlage und bei verständiger Würdigung des Fal-
les nicht abgegeben hätte.
Anfechten kann auch, wer einem Irrtum über den 
Inhalt oder über die Bedeutung seiner Erklärung 
unterliegt.

Beispiel Wer bei einem »Buchverleih« ein Buch bestellt 
in der Meinung, das Buch werde ihm kostenlos ausge-
händigt (die Leihe im Rechtssinn ist im Gegensatz zur 
Miete unentgeltlich), kann diese Bestellung anfechten, 
wenn von ihm ein Entgelt verlangt wird. 

Dagegen ist der Beweggrund (das Motiv) für eine 
Willenserklärung im Rechtsleben grundsätzlich 
unerheblich.

Beispiele 
	▶ Eine Person kauft ein Grundstück in der Erwartung, 
dies in absehbarer Zeit zu einem höheren Preis wei-
terverkaufen zu können. Wird diese Erwartung nicht 
erfüllt, besteht kein Anfechtungsrecht.

	▶ Eine Person irrt sich bei der internen Preiskalkula-
tion.

Es gibt aber eine Ausnahme: den Irrtum über 
verkehrswesentliche Eigenschaften einer Person 
oder einer Sache, sofern kein reines Spekulations-
geschäft vorliegt. Verkehrswesentlich sind solche 
Eigenschaften, die einen bestimmenden Einfluss 
auf die Wertschätzung der Sache oder der Person 
haben.

Beispiele 
	▶ Bebaubarkeit eines Grundstücks
	▶ Echtheit eines Bildes
	▶ Fahrleistung eines Kraftfahrzeugs
	▶ Zahlungsfähigkeit eines Kunden

Übermittelt eine beauftragte Person oder Einrich-
tung die Erklärung nicht richtig, berechtigt dies 
auch zu einer Anfechtung wegen Irrtums.
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Antrag ab, nicht bereits der Verkäufer, wenn er die 
Ware im Regal stehen hat.
Der Antrag, einen Vertrag abzuschließen, bindet 
den Antragenden. Der einem Anwesenden ge-
machte Antrag kann nur sofort angenommen wer-
den. Anwesend ist auch, wer miteinander telefo-
niert oder über andere technische Einrichtungen 
miteinander kommuniziert. Unter Abwesenden 
bleibt der Antragende so lange an seinen Antrag 
gebunden, wie er regelmäßig den Eingang der 
Antwort erwarten darf. Für die Annahme des An-
trags kann aber auch eine Frist bestimmt werden.
Der Antragende kann seine Bindung an den An-
trag ausschließen, wenn er z. B. folgende Formu-
lierung wählt:

	▶ »freibleibend«,
	▶ »ohne Obligo«,
	▶ »vorbehaltlich der endgültigen Zustimmung«.

Der Antrag erlischt, wenn er dem Antragenden 
gegenüber abgelehnt oder nicht rechtzeitig an-
genommen wird.
Eine verspätete Annahme eines Antrags gilt als 
neuer Antrag. Kann der Antragende aber erken-
nen, dass die Annahmeerklärung so abgesendet 
wurde, dass sie bei regelmäßiger Beförderung 
rechtzeitig zugegangen wäre, muss er dies dem 
Annehmenden unverzüglich mitteilen. Verzögert 
der Antragende diese Mitteilung, gilt die Annah-
me nicht als verspätet. Als neuer Antrag gilt auch 
eine Annahme, die das Angebot inhaltlich verän-
dert, also erweitert, einschränkt oder sonst ändert.
Solange sich die Parteien nicht über alle wesent-
lichen oder auch über nur von einem Partner 
gewünschte Punkte geeinigt haben, kommt kein 
Vertrag zustande. Oft glauben die Vertragspartner 
aber, sie hätten sich geeinigt, obwohl in Wirklich-
keit ein Missverständnis vorliegt. Zwar decken 
sich Wille und Erklärung jeder Partei. Ein zur An-
fechtung berechtigender Irrtum liegt somit nicht 
vor. Die Parteien sind sich aber uneinig geblieben, 
ohne sich dessen bewusst zu sein.

Beispiel Der Verkäufer erklärt »Garantie wie üblich«. 
Der Käufer meint, der Verkäufer übernehme die volle 
Garantie für seine Ware. Der Verkäufer will aber nur 
eine beschränkte Garantie einräumen. 

Objektiv mehrdeutige Erklärungen können so-
wohl im Sinne des einen als auch des anderen Teils 
ausgelegt werden. Dann haben sich die Parteien 
über die mehrdeutige Frage in Wirklichkeit nicht 
geeinigt. Es fehlt an der Voraussetzung überein-
stimmender Willenserklärungen. Ist ein Vertrags-
partner an diesem Missverständnis schuld, kann 
der andere Vertragspartner Schadensersatz ver-
langen.

Beispiel »Sie haben mir am ……… zum Preis von 
……… Euro eine Kuh für Zuchtzwecke verkauft und 
auf wiederholtes Fragen erklärt, sie sei völlig gesund, 
insbesondere frei von Brucellose. Die erforderlichen 
Nachweise könnten Sie jederzeit vorlegen. Insbeson-
dere habe die Kuh stets normal gekalbt.
Wie sich jedoch herausgestellt hat, war das Tier bereits 
vor dem Verkauf nicht nur von einer Euterkrankheit, 
sondern auch von Brucellose befallen. Ich habe des 
Weiteren erfahren, dass die Kuh auch schon bei Ihnen 
verkalbt hat.
Ich fechte daher den mit Ihnen geschlossenen Kaufver-
trag wegen arglistiger Täuschung an.«

Rechtsfolgen Das wirksam angefochtene Rechts-
geschäft ist als von Anfang an unwirksam (nichtig) 
anzusehen. Gegenseitig erbrachte Leistungen sind 
zurückzugewähren. Der Getäuschte oder Bedroh-
te kann unter Umständen auch Schadensersatz 
geltend machen.
Wer wegen Irrtums anficht, muss dem Gegner den 
Schaden ersetzen, den dieser erlitten hat, weil er 
auf die Gültigkeit des Rechtsgeschäfts vertraut hat 
(Vertrauensschaden).

Beispiele 
	▶ Reise- oder Portokosten
	▶ Entgangener Gewinn

Kannte der Geschädigte aber den Irrtum oder 
kannte er ihn aus Fahrlässigkeit nicht, ist der Er-
satz des Vertrauensschadens ausgeschlossen.

	■ Vertrag
Einen Vertrag schließen zwei oder mehr Personen. 
Er ist Grundlage und Ausgangspunkt zahlreicher 
verschiedener Rechtsbeziehungen.

Zustandekommen von Verträgen Ohne über-
einstimmende Willenserklärungen kommt kein 
Vertrag zustande. Diese Willensübereinstimmung 
setzt auf der einen Seite einen Antrag und auf der 
anderen Seite dessen Annahme voraus. Der Ver-
tragsschluss vollzieht sich schrittweise: Auf den 
Antrag (das Angebot) folgt die Annahme.
Vom bindenden Vertragsangebot ist die Auffor-
derung zur Abgabe von Vertragsangeboten zu 
unterscheiden.

Beispiele 
	▶ Versenden von Werbeunterlagen mit Preislisten
	▶ in Schaufenstern ausgestellte Waren
	▶ Inserate in Zeitungen

Erst die mit einem solchen Angebot verursachte 
Bestellung des Empfängers ist der Antrag, den der 
Anbietende annehmen kann. Auch beim Kauf im 
Supermarkt gibt erst der Käufer an der Kasse den 
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Unsittlich ist auch das wucherische Geschäft. Es 
liegt vor, wenn jemand eine Notlage, den Leicht-
sinn oder die Unerfahrenheit eines anderen aus-
nutzt und sich oder einem Dritten dabei Vermö-
gensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die 
in einem auffälligen Missverhältnis zu der eigenen 
Leistung stehen.

Beispiele 
	▶ 40 Prozent Darlehenszinsen
	▶ 940 Euro für das Auswechseln eines einfachen Tür-
schlosses

	▶ Verkauf eines Grundstücks zu weniger als dem hal-
ben Verkehrswert, ohne dass eine Schenkung vorliegt

Das aufgrund eines nichtigen Rechtsgeschäfts 
Geleistete kann zurückgefordert werden. Unter 
Umständen kann darüber hinaus Schadensersatz 
geltend gemacht werden.

1.2.2.8  Stellvertretung

Viele Rechtsgeschäfte werden persönlich getätigt 
und viele Verträge von den Vertragspartnern per-
sönlich abgeschlossen. In der Praxis ist dies aber 
oft nicht möglich. 

Beispiele 
	▶ Der Inhaber eines größeren Geschäftsbetriebs kann 
nicht jeden einzelnen Vorgang selbst bearbeiten. Er 
muss sich durch Bevollmächtigte vertreten lassen.

	▶ Eine juristische Person kann generell nur durch die 
sie vertretenden Organe handeln.

	▶ Es gibt Fälle gesetzlicher Stellvertretung (Eltern, Vor-
mund, Vorstand eines Vereins).

Stellvertretung ist die Abgabe oder der Empfang 
einer Willenserklärung für einen anderen (den 
Vertretenen). Der Vertreter muss im Namen des 
Vertretenen handeln. Er muss außerdem die er-
forderliche Vertretungsmacht besitzen. 

Diese Vertretungsmacht kann auf Gesetz beru-
hen …
Beispiele

	▶ Eltern
	▶ Vormund
	▶ Vorstand eines Vereins

… oder rechtsgeschäftlich erteilt werden (Bevoll-
mächtigung, Vollmacht).

Die Stellvertretung ist grundsätzlich bei allen 
Rechtsgeschäften zulässig. Ausgenommen sind die 
höchstpersönlichen Rechtsgeschäfte des Familien- 
und Erbrechts, wie z. B Eheschließung und Testa-
mentserrichtung. Es reicht aus, wenn der Vertreter 
beschränkt geschäftsfähig ist.

Ein derartiges Missverständnis kann auch offen 
zutage treten.

Beispiel Ein Landwirt bietet schriftlich 100 kg Äpfel 
zum Verkauf an. Der Käufer antwortet, er möchte die 
100 kg Birnen gerne nehmen. 

Beim Abschluss von Verträgen gilt der Grund-
satz, sich möglichst klar und unmissverständlich 
auszudrücken. Verträge mit größerer Bedeutung 
sollten schriftlich geschlossen werden. Dies er-
leichtert die Auslegung des Vertrags und im 
Streitfall kann leichter bewiesen werden, was 
vereinbart wurde.

Vertragsfreiheit und ihre Grenzen Im Rahmen 
der allgemeinen Handlungsfreiheit darf jeder Ver-
träge schließen und dabei sowohl den Vertrags-
partner als auch den Vertragsgegenstand frei be-
stimmen (Vertragsfreiheit).
Diese Vertragsfreiheit hat allerdings Grenzen. 
Ein Vertrag darf der allgemeinen Rechtsordnung 
nicht widersprechen.
Nichtig und damit von Anfang an unwirksam ist 
ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Ver-
bot verstößt.

Beispiele 
	▶ Verkauf von Arzneimitteln im Reisegewerbe
	▶ Arbeitsvermittlung ohne Erlaubnis
	▶ Abschluss von Arbeitnehmerüberlassungsverträgen 
ohne Erlaubnis

	▶ Schwarzarbeit

Nichtig ist außerdem jedes Rechtsgeschäft, das 
gegen die guten Sitten verstößt. 
Sittenwidrigkeit ist stets anzunehmen, wenn das 
Geschäft nach seinem Gesamtcharakter mit dem 
Anstandsgefühl eines normal denkenden Men-
schen nicht vereinbar ist. Ein Beispiel dafür ist der 
kommerzielle Handel mit menschlichen Stamm-
zellen oder Organen.
Sittenwidrig kann es auch sein, wenn eine vorhan-
dene Macht- oder Monopolstellung ausgenutzt 
wird oder wenn ein Vertragspartner geknebelt 
wird, also seine wirtschaftliche Schwäche gegen-
über dem anderen Vertragspartner ausgenutzt 
wird und er sich deshalb nicht vom Vertrag lösen 
kann.

Beispiele 
	▶ ein Pachtvertrag über ein Landgut zu Bedingungen, 
die dem Pächter ein wirtschaftliches Auskommen 
nicht mehr ermöglichen

	▶ ein Arbeitsvertrag, der übermäßige Wettbewerbsver-
bote oder Verfallsklauseln enthält
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stattet ist, kann der Betriebsinhaber dieses Geschäft 
nachträglich genehmigen. Der Viehhändler kann ihn 
auch zur Genehmigung auffordern, dann muss der 
Landwirt die Genehmigung gegenüber dem Viehhänd-
ler erklären. 

Der Vertragspartner ist auch berechtigt, den 
schwebend unwirksamen Vertrag vor der Geneh-
migung des Vertretenen zu widerrufen, außer er 
wusste bei Vertragsschluss von der fehlenden Ver-
tretungsmacht.
Wurde die Genehmigung des Vertrags verweigert, 
muss der Vertreter, wenn er seine Vertretungs-
macht nicht nachweisen kann, den geschlossenen 
Vertrag selbst erfüllen oder Schadensersatz leis-
ten. Der Vertragspartner hat die Wahl.
Die Höhe des Schadensersatzes ist aber be-
schränkt, falls der Vertreter selbst nicht wusste 
oder erkannt hat, dass er nicht entsprechend be-
vollmächtigt ist. Er haftet dann nur für den Scha-
den, den der Vertragspartner erleidet, indem er 
auf die Vertretungsmacht vertraut hat (Vertrau-
ensschaden) und maximal bis zu dem Interesse, 
das der Vertragspartner an dem geschlossenen 
Vertrag insgesamt hat.
Der Vertreter haftet nicht, wenn der andere Teil 
den Mangel der Vertretungsmacht kannte oder 
kennen musste. Der beschränkt geschäftsfähige 
Vertreter haftet nur, wenn er mit Zustimmung 
seines gesetzlichen Vertreters gehandelt hat.

Beispiel Der Viehhändler kann verlangen, dass der 
Landarbeiter das Pferd zu dem höheren Preis abnimmt. 
Die Alternative wäre, dass er Schadensersatz geltend 
macht, wenn er das Pferd anderweitig nicht zum selben 
Preis verkaufen kann. Der Schadensersatz beträgt dann 
die Differenz zwischen dem höheren mit dem Land-
arbeiter vereinbarten Kaufpreis und dem niedrigeren, 
tatsächlich erzielten Kaufpreis unter Anrechnung er-
sparter oder zusätzlicher Kosten.
Hat der Landarbeiter nicht erkannt, dass er das Pferd 
nur für einen bestimmten Betrag hätte kaufen dürfen, 
ist der Schadenersatz auf den Vertrauensschaden be-
schränkt. Dann kann der Viehhändler nicht die volle 
Differenz verlangen, sondern nur den Ersatz der Kos-
ten, die ihm im Vertrauen darauf entstanden sind, dass 
der Vertrag mit dem Landarbeiter gültig sei. Das kön-
nen z. B. die Kosten eines Transports des Pferdes sein. 

Bei einem einseitigen Rechtsgeschäft ist Vertre-
tung ohne Vertretungsmacht unzulässig. Handelt 
ein Vertreter ohne Vertretungsmacht, und der an-
dere hat die behauptete Vertretungsmacht nicht 
beanstandet oder war mit diesem Vorgehen ein-
verstanden, so ist auch das einseitige Rechtsge-
schäft zunächst schwebend unwirksam. Der Ver-
treter ohne Vertretungsmacht haftet auch hier.

Oft ist zweifelhaft, ob ein Vertragspartner im eige-
nen oder fremden Namen handelt. Will jemand 
als Vertreter eines Dritten ein Rechtsgeschäft ab-
schließen, muss er dies deutlich zum Ausdruck 
bringen. Macht er das nicht, muss er sich selbst als 
Vertragspartner behandeln lassen.
Aus Gründen des Vertrauensschutzes ist des Wei-
teren folgender Grundsatz entwickelt worden: 
Derjenige, der durch sein Verhalten den Rechts-
schein erweckt, ein Dritter sei bevollmächtigt, 
muss sich dessen Vertretungshandlungen so zu-
rechnen lassen, als ob er den Dritten tatsächlich 
bevollmächtigt hätte. 
Voraussetzung ist, dass der Vertreter bevollmäch-
tigt war und den Rahmen seiner Vertretungsmacht 
nicht überschritten hat.

Beispiel Ein Firmeninhaber weiß, dass seine Angestell-
ten Kundengelder kassieren, schreitet dagegen aber 
nicht ein. Den Kunden gegenüber kann er sich dann 
nicht auf eine fehlende Bevollmächtigung der Ange-
stellten berufen.

Rechtswirkungen Die Wirkungen der Erklä-
rung des Vertretenen treffen den Vertretenen un-
mittelbar. Der Vertretene wird durch die Hand-
lungen des Vertreters unmittelbar berechtigt und 
verpflichtet.

Beispiel Ein Landarbeiter kauft als Bevollmächtigter 
eines landwirtschaftlichen Betriebsinhabers in dessen 
Namen bei einem Viehhändler ein Pferd. Hier er-
langt der Betriebsinhaber unmittelbar die Rechte und 
Pflichten aus dem zwischen dem Landarbeiter und dem 
Viehhändler ausgehandelten Kaufvertrag. Parteien des 
Kaufvertrages sind der Betriebsinhaber und der Vieh-
händler. 
Bezahlt der Landarbeiter den Kaufpreis und lässt sich 
das Pferd zu Eigentum übergeben, so kommt auch der 
Übereignungsvertrag unmittelbar zwischen dem vertre-
tenen Betriebsinhaber und dem Viehhändler zustande. 
Der Betriebsinhaber wird unmittelbar Eigentümer des 
Pferdes, nicht der Landarbeiter (zum Unterschied zwi-
schen Kauf und Übereignung s. Kap. 1.2.9.1). 
Hätte der Landarbeiter im eben beschriebenen Fall das 
Pferd zu einem höheren Preis gekauft, als ihm vom Be-
triebsinhaber gestattet war, so wäre der Kaufvertrag für 
den Betriebsinhaber zunächst nicht verbindlich. 

Vertreter ohne Vertretungsmacht Schließt je-
mand im Namen eines anderen einen Vertrag, 
ohne entsprechend bevollmächtigt zu sein, so ist 
dieser Vertragsschluss schwebend unwirksam. 
Wirksam wird er erst, wenn der Vertretene den 
Vertragsschluss genehmigt (s. hierzu Kap. 1.2.2.7). 

Beispiel Kauft im oben geschilderten Fall der Land-
arbeiter das Pferd zu einem höheren Preis, als ihm ge-
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Mittelbare Stellvertretung Es gibt noch den 
Fall der mittelbaren Stellvertretung. Hier handelt 
eine Person im Interesse eines anderen, aber im 
eigenen Namen.
Bei dieser Konstellation wird der mittelbare Stell-
vertreter Vertragspartei. Die wirtschaftlichen Fol-
gen sollen im Endergebnis jedoch beim »Vertrete-
nen« eintreten.

Beispiel Ein Zuchtverband übernimmt regelmäßig für 
alle zu versteigernden Tiere die Verkaufskommission. 
Zwischen dem Marktbeschicker (Verkäufer) und dem 
Zuchtverband kommt ein Kommissionsvertrag zu-
stande.
Aufgrund dessen bietet der Zuchtverband die Tiere 
im eigenen Namen, aber auf Rechnung des Marktbe-
schickers zum Kauf durch Versteigerung an. Er schließt 
auch den Kaufvertrag (das Ausführungsgeschäft) mit 
dem Erwerber ab.
Vertragsparteien sind hier also im Gegensatz zur un-
mittelbaren Stellvertretung der Zuchtverband und der 
Käufer.
Erst aufgrund im Kommissionsvertrag enthaltener wei-
terer Regelungen erhält der Verkäufer den Kaufpreis 
und der Käufer das Eigentum am Tier.

Insichgeschäft Ein Vertreter kann in der Regel 
nur auf einer Seite eines Rechtsgeschäfts tätig 
sein. Er kann nicht gleichzeitig die andere Seite 
vertreten (Insichgeschäft). Dies kann ihm aber 
gestattet werden. Hat das Rechtsgeschäft lediglich 
zum Inhalt, dass eine bestehende Verbindlichkeit 
erfüllt wird, ist ein Insichgeschäft möglich. 

1.2.2.9  Verjährung und Verwirkung

	■ Verjährung

Unsere Privatrechtsordnung ist einerseits der 
Gerechtigkeit verpflichtet. Andererseits muss sie 
aber auch der Rechtssicherheit Rechnung tragen. 
Das Fortschreiten der Zeit muss also Auswirkun-
gen auf bestehende Rechte haben.

Beispiel Die Anfechtung einer Willenserklärung wegen 
arglistiger Täuschung oder widerrechtlicher Drohung 
kann rechtswirksam nur innerhalb eines Jahres erfol-
gen (s. Kap. 1.2.2.7). Lässt der Anfechtungsberechtigte 
diese Zeitspanne ungenutzt verstreichen, so erlischt 
sein Recht. 

Von dem Erlöschen eines Rechts ist seine Ab-
schwächung zu unterscheiden. Dazu gehört die 
Verjährung. Ein verjährter Anspruch besteht nach 
wie vor. Gegen diesen kann die Einrede der Ver-
jährung erhoben werden. 

	■ Vollmacht
Eine Vollmacht wird erklärt gegenüber dem zu be-
vollmächtigenden Vertreter und gegenüber dem 
Dritten, dem gegenüber die Vertretung stattfinden 
soll.
Sie bedarf nicht der Form, die für das Rechts-
geschäft vorgeschrieben ist, auf das sich die Voll-
macht bezieht. Im Interesse der Rechtsklarheit 
und zur Erleichterung der Beweisführung sollte 
eine Vollmacht jedoch schriftlich erteilt werden.

Beispiel Hiermit erteile ich ……… (Name, Geburtsda-
tum, Anschrift des Vollmachtgebers) Herrn/Frau ……… 
(Name, Geburtsdatum, Anschrift des Bevollmächtigten) 
die Vollmacht, ……… (Angabe des Rechtsgeschäfts, 
z. B. einen bestimmten Gegenstand innerhalb eines 
festgelegten Preisrahmens zu kaufen) und sämtliche in 
diesem Zusammenhang notwendigen oder nützlichen 
Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen sowie 
die erforderlichen Handlungen vorzunehmen.

Eine schriftlich erteilte Vollmacht muss unter-
schrieben werden. In die Vollmachtsurkunde ge-
hören Angaben zur Person des Vollmachtgebers 
und des Bevollmächtigten, das konkrete Rechts-
geschäft sowie örtliche, zeitliche und sonstige Be-
grenzungen zur Ausführung.
Das Erlöschen einer Vollmacht kann unterschied-
lich ausgestaltet sein. Aus der Natur der Sache 
kann sich ergeben, dass die Vollmacht mit der Er-
ledigung des Geschäfts erlischt.
Ist im oben beschriebenen Fall der Kauf des Pfer-
des abgeschlossen, endet damit auch die Vertre-
tungsmacht des Landarbeiters.
Es kann auch eine bestimmte Zeit für die Wirk-
samkeit der Vollmacht bestimmt werden oder 
die Bevollmächtigung kann von einem anderen 
Rechtsverhältnis abhängen.

Beispiel Scheidet der Buchhalter einer Firma aus deren 
Diensten aus, so erlischt damit auch die ihm erteilte 
Vollmacht zur Vertretung des Geschäftsinhabers. 
Stirbt dagegen der Inhaber der Firma, bleibt die Voll-
macht – wenn nicht anders vereinbart – bestehen. Die 
Erben treten in die Position des Verstorbenen als Voll-
machtgeber ein (s. Kap. 1.2.11.1).

Sofern die Geltung der Vollmacht zeitlich oder 
inhaltlich nicht beschränkt wurde, ist zu beachten, 
dass das Erlöschen einer Vollmacht in der gleichen 
Weise bekanntgegeben werden muss, wie das bei 
Erteilung der Vollmacht selbst der Fall war.

Beispiel Der Vollmachtgeber erklärt einem Dritten, 
dass er eine andere Person bevollmächtigt hat. Dann 
muss er auch dem Dritten mitteilen, dass die Vollmacht 
erlischt. 
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	▶ bei rechtskräftig festgestellten Ansprüchen 
(z. B. durch Gerichtsurteil),

	▶ bei Ansprüchen aus vollstreckbaren Verglei-
chen oder vollstreckbaren Urkunden.

In der Regel beginnt die Verjährungsfrist mit dem 
Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstan-
den ist. Die Frist beginnt aber nur zu laufen, wenn 
der Gläubiger die den Anspruch begründenden 
Umstände und die Person des Schuldners kennt 
oder wenn er diese grob fahrlässig nicht kennt. Bei 
Schadensersatzansprüchen beginnt die Frist mit 
dem den Schaden auslösenden Ereignis.
In verschiedenen Bereichen können Sonder-
regelungen bestehen, etwa bei den Gewährleis-
tungsansprüchen bei Kauf- oder Werkverträgen 
(s.  Kap. 1.2.4.1 und Kap. 1.2.4.4). Bestimmte An-
sprüche unterliegen überhaupt nicht der Verjäh-
rung, z. B. im Familienrecht.
Vereinbarungen über die Verjährung können 
getroffen werden. Die Haftung wegen Vorsatzes 
kann nicht im Voraus erleichtert werden. Eine 
längere Verjährungsfrist als 30  Jahre kann nicht 
vereinbart werden.

Hemmung und Neubeginn der Verjährung Es 
genügt nicht, den Schuldner zur Zahlung auf-
zufordern oder ihm schriftliche Mahnungen zu 
schicken, um den Eintritt der Verjährung zu ver-
meiden. Nur bestimmte Rechtshandlungen bewir-
ken eine Hemmung der Verjährung, so dass die 
Verjährungsfrist nicht weiterläuft. Die Hemmung 
bedeutet, dass der Zeitraum, in dem die Verjäh-
rung gehemmt ist, in die Verjährungsfrist nicht 
eingerechnet wird.

Beispiel Klage oder Zustellung eines Mahnbescheides 
im gerichtlichen Mahnverfahren hemmen die Verjäh-
rung in der Zeit, in der die Parteien über einen (zwei-
felhaften) Anspruch verhandeln, bis ein Teil die Fort-
setzung der Verhandlungen verweigert.

Neu von vorne beginnt die Verjährungsfrist nur 
zu laufen (Neubeginn der Verjährung), wenn 
der Schuldner den Anspruch des Gläubigers an-
erkennt … 
Beispiel Der Schuldner leistet eine Abschlags- oder 
Zinszahlung.
… oder wenn eine gerichtliche oder behördliche 
Vollstreckungshandlung vorgenommen oder be-
antragt wird.

	■ Verwirkung
Es kann der Fall eintreten, dass ein Berechtigter 
sein Recht über längere Zeit nicht ausübt und es 
erst verspätet geltend macht. Wenn damit gegen 
Treu und Glauben verstoßen wird (s. Kap. 1.2.3.1), 

Beruft sich derjenige, der einen Anspruch erfüllen 
muss, nach Ablauf der Verjährungsfrist auf Verjäh-
rung, darf er die geschuldete Leistung verweigern 
(Leistungsverweigerungsrecht). Dieses Recht ent-
steht aber erst, wenn ausdrücklich auf die abgelau-
fene Verjährungsfrist hingewiesen wurde. Auch in 
einem Prozess vor Gericht wird die Verjährung 
nicht von Amts wegen geprüft, sondern erst, wenn 
der Schuldner sie ausdrücklich geltend macht.
Der Sinn der Verjährung ergibt sich aus drei Ge-
sichtspunkten:

	▶ Gewährleistung der Rechtssicherheit  
Ein Zustand, der eine bestimmte Zeit unan-
gefochten bestanden hat, soll nicht mehr gegen 
den Willen des Betroffenen geändert werden 
können.

	▶ Schutz vor Beweisschwierigkeiten  
Quittungen werden erfahrungsgemäß nur eine 
begrenzte Zeit aufgehoben. Der Schuldner 
muss aber im Streitfall beweisen können, dass 
er bezahlt hat.

	▶ Rasche Geschäftsabwicklung  
Auf den Gläubiger soll im Interesse der ra-
schen Geschäftsabwicklung ein rechtlicher 
Zwang ausgeübt werden, seine Geschäfte ord-
nungsgemäß zu erledigen.

Nach Eintritt der Verjährung ist der Schuldner be-
rechtigt, die Leistung zu verweigern. Er kann frei 
entscheiden. Erfüllt er aber den Anspruch, kann er 
das Geleistete nicht im Nachhinein zurückfordern. 
Dies gilt auch dann, wenn der Schuldner vom Ein-
tritt der Verjährung nicht erfahren hat.

Beispiel Eine Person lässt in ihrer Wohnung eine schad-
hafte Wasserleitung reparieren. Erst nach vier Jahren 
stellt der Handwerker seine Leistungen in Rechnung. 
Der Anspruch auf Bezahlung der Reparatur verjährt 
jedoch bereits nach drei Jahren. Wendet der Wohnungs-
inhaber nun Verjährung ein, kann er die Zahlung ver-
weigern. Bezahlt er aber die Rechnung, wird die nach 
wie vor bestehende Schuld erfüllt. Das Geld kann dann 
nicht im Nachhinein (z. B. mit der Begründung, man 
habe nicht gewusst, dass die Forderung inzwischen ver-
jährt sei) zurückgefordert werden.

	■ Verjährungsfristen
Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jah-
re. Bei Rechten an einem Grundstück und die 
Gegenleistung hierfür beträgt sie zehn Jahre.
Es gibt auch eine sehr lange Verjährungsfrist von 
30 Jahren, sie gilt unter anderem:

	▶ bei Schadensersatzansprüchen, die auf der vor-
sätzlichen Verletzung des Lebens, des Körpers, 
der Gesundheit, der Freiheit oder der sexuellen 
Selbstbestimmung beruhen,
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beruhende äußere und innere Haltung gegenüber 
einer anderen Person, der »Glauben« das Vertrau-
en auf eine solche Haltung. Mit der Verwendung 
dieses Begriffs im Gesetz werden die allgemein 
geltenden sozialethischen Wertvorstellungen in-
nerhalb der Gesellschaft in das Recht einbezogen. 
Auf schutzwürdige Interessen der anderen Person 
muss Rücksicht genommen werden; ein redliches 
und loyales Verhalten wird erwartet.
Der Begriff »Verkehrssitte« bezieht sich auf das, 
was in den jeweils an einem Sachverhalt beteilig-
ten Kreisen tatsächlich üblich ist. Diese tatsäch-
liche Übung muss aber eine gewisse Festigkeit 
erreicht haben.
Dieser Grundsatz von Treu und Glauben be-
herrscht das gesamte Rechtsleben. Jeder hat bei 
Ausübung seiner Rechte bzw. Erfüllung seiner 
Rechte nach diesem Grundsatz zu handeln. Er 
gilt somit nicht nur im Schuldrecht, sondern er ist 
auch in vielen anderen Rechtsbereichen  – auch 
im öffentlichen Recht – entsprechend anwendbar.

1.2.3.2  Schuldverhältnis

Ein Schuldverhältnis ist eine Rechts- und Vertrau-
ensbeziehung zwischen mindestens zwei Perso-
nen. Es berechtigt und verpflichtet ausschließlich 
die Beteiligten und kommt durch Vertrag, durch 
Rechtsgeschäft oder kraft Gesetzes zustande. 

Beteiligte eines Schuldverhältnisses können z. B. 
sein: 

	▶ der Verkäufer und Käufer,
	▶ der Vermieter und Mieter,
	▶ der Schädiger und der Verletzte.

Damit steht das Schuldrecht im Gegensatz zum 
Sachenrecht, das die Rechtsbeziehungen zwischen 
einer Person und einer Sache regelt (s. Kap. 1.2.9).
Ein Schuldverhältnis gibt einer Person (Gläubi-
ger) die Berechtigung, von einer anderen Person 
(Schuldner) eine Leistung zu fordern. Diese Leis-
tung kann eine aktive Handlung sein, sie kann 
aber auch in einem Unterlassen bestehen.

Beispiele Aus einem Kaufvertrag folgt für den Käufer 
(und für niemanden sonst) das Recht, die Übergabe der 
gekauften Sache und die Übertragung des Eigentums 
an ihn ohne irgendwelche Mängel zu verlangen. Der 
Verkäufer (und nur dieser) hat das Recht, den Kauf-
preis zu fordern und dass der Käufer ihm die gekaufte 
Sache abnimmt.
Bei einer schuldhaft verursachten Körperverletzung 
oder Sachbeschädigung hat der Geschädigte das Recht, 
den Ersatz des daraus entstandenen oder noch entste-
henden Schadens (z. B. für noch bevorstehende Thera-

berücksichtigt das Recht auch diesen Zeitablauf. 
Ein dann verspätet geltend gemachtes Recht ist 
»verwirkt«. Ob eine Verjährungsfrist abgelaufen 
ist oder nicht, spielt keine Rolle.
Der längere Zeitraum, während dem ein Berech-
tigter nichts unternommen hat, genügt aber allein 
noch nicht zur Verwirkung seines Rechts. Beim 
Verpflichteten muss berechtigterweise der Ein-
druck entstanden sein, dass der Berechtigte sein 
Recht nicht mehr ausüben wolle.
Die Verwirkung ist ein Sonderfall für ein rechts-
missbräuchliches Verhalten. An sie müssen stren-
ge Anforderungen gestellt werden, damit die Ver-
jährungsvorschriften nicht ausgehöhlt werden.

Beispiel Der in einer besonderen Vertrauensstellung 
bei einem Unternehmen tätige Mitarbeiter unterschlägt 
in den Geschäftsräumen einen größeren Geldbetrag des 
Unternehmens. Dieser Tatbestand berechtigt den Ar-
beitgeber zur fristlosen Kündigung des Arbeitsvertrags. 
Der Arbeitgeber kündigt aber zunächst nicht, sondern 
erst, nachdem er einige Monate später einen geeigneten 
Nachfolger gefunden hat. Die Kündigung unter Hinweis 
auf die seinerzeitige Unterschlagung ist rechtsunwirk-
sam, da das Kündigungsrecht durch die Weiterbeschäf-
tigung verwirkt ist.

Bei Arbeitsverträgen ohne besondere Vertrauens-
stellung ist in derartigen Fällen eine Kündigung 
ohnehin nur innerhalb von zwei Wochen zulässig 
(s. Kap. 1.2.6.2).

1.2.3  Recht der Schuldverhältnisse

Das zweite Buch des BGB umfasst das Recht 
der Schuldverhältnisse (Schuldrecht). Es enthält 
zunächst allgemeine Regeln, die für alle Schuld-
verhältnisse gelten, unabhängig davon, ob sie 
kraft Gesetzes oder durch Vertrag entstehen. An-
schließend behandelt es einzelne im Rechts- und 
Geschäftsleben stets wiederkehrende Typen von 
Schuldverhältnissen und stellt dafür spezielle Re-
gelungen auf. 

1.2.3.1  Grundsatz von Treu und Glauben

Das BGB verpflichtet den Schuldner, die Leistung 
so zu bewirken, wie Treu und Glauben es mit 
Rücksicht auf die Verkehrssitte erfordern.

Der Begriff »Treu« (von Treue) meint die auf Zu-
verlässigkeit, Aufrichtigkeit und Rücksichtnahme 
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irrig annahm, dass eine Bestellung vorlag, kann 
dennoch ein Anspruch entstehen, wenn der Emp-
fänger diese Voraussetzungen erkannt hat oder 
dies hätte erkennen können.

	■ Inhalt eines Schuldverhältnisses
Gattungs- und Stückschuld Gegenstand eines 
Schuldverhältnisses ist oft eine Sache. In vielen 
Fällen wird aber nicht ein ganz bestimmter, in-
dividuell festgelegter Gegenstand gemeint sein, 
sondern eine Gruppe von Gegenständen, die ge-
meinsame Merkmale haben und sich dadurch von 
Gegenständen anderer Art abheben. Dann liegt 
eine Gattungsschuld vor. In diesem Fall ist eine 
Sache von mittlerer Art und Güte zu leisten.

Beispiel Es werden 100 kg Kartoffeln der Sorte Aurora 
geschuldet. 

Legen sich die Parteien eines Schuldverhältnisses 
jedoch auf einen konkreten, individuell festgeleg-
ten Gegenstand fest, liegt eine Stückschuld vor.

Beispiele Der Kauf eines fabrikneuen Kraftfahrzeugs 
(ohne individuell gewählte Ausstattungsmerkmale) ist 
ein Gattungskauf, der Kauf eines bestimmten gebrauch-
ten Wagens ein Stückkauf. 

Leistungspflicht Ohne entsprechende Verein-
barung ist der Schuldner nicht berechtigt, die ge-
schuldete Leistung in Teilen zu erbringen. Er muss 
dies in einem Stück tun.
Wenn der Schuldner die Leistung nicht persön-
lich erbringen muss, kann dies auch ein Dritter 
tun. Dieser muss den Schuldner nicht fragen, der 
Schuldner kann dem aber widersprechen. Im Wi-
derspruchsfall kann der Gläubiger die Leistung 
ablehnen, sonst nicht.

Erfüllungsort und -zeit In der Regel wird be-
stimmt, wo und wann eine geschuldete Leistung 
erbracht werden muss. Wenn das nicht der Fall ist, 
sieht das Gesetz die Leistung am Wohnsitz bzw. 
in der Niederlassung eines gegebenenfalls vor-
handenen Gewerbebetriebs des Schuldners vor 
(Leistungsort).
Geld muss der Schuldner, wenn nicht anders gere-
gelt, auf seine Gefahr und Kosten an den Wohnsitz 
des Gläubigers bzw. an den Ort der Niederlassung 
eines gegebenenfalls vorhandenen Gewerbebe-
triebs des Gläubigers übermitteln (Zahlungsort), 
sei es persönlich oder durch eine Überweisung. 
Ein Entgelt für die Nutzung einer SEPA-Basis-
lastschrift, einer SEPA-Firmenlastschrift, einer 
SEPA-Überweisung oder einer Zahlungskarte zu 
entrichten, darf dem Schuldner jedoch nicht auf-
erlegt werden.

piekosten bei einer dauerhaften körperlichen Schädi-
gung, gegebenenfalls zuzüglich eines Schmerzensgeldes) 
zu verlangen. 

Ein Dauerschuldverhältnis liegt vor, wenn das 
Schuldverhältnis nicht eine einmalige Leistung 
enthält, sondern wenn sich während seiner Lauf-
zeit ständig neue Pflichten ergeben. Entweder 
wird ein dauerhaftes Verhalten oder es werden 
wiederkehrende Leistungen geschuldet. Der Ge-
samtumfang der Leistungen hängt von der Dauer 
des Schuldverhältnisses ab. Nachfolgend werden 
einige Beispiele für Dauerschuldverhältnisse ge-
nannt:

	▶ Mietvertrag
	▶ Pachtvertrag
	▶ Leihvertrag
	▶ Darlehensvertrag
	▶ Arbeitsvertrag
	▶ Gesellschaftsvertrag
	▶ Vereinsmitgliedschaft

	■ Entstehen eines Schuldverhältnisses
Ein Schuldverhältnis kann entstehen, weil das Ge-
setz diese Rechtsfolge vorschreibt. 

Beispiel Verletzt eine Person vorsätzlich oder fahrlässig 
das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, 
das Eigentum oder ein sonstiges Recht einer anderen 
Person, ohne dazu berechtigt zu sein, legt das BGB eine 
Verpflichtung zum Schadensersatz fest. 

Sonst ist zwischen den beteiligten Personen ein 
Vertrag oder ein Rechtsgeschäft erforderlich. Der 
Inhalt eines bereits bestehenden Schuldverhältnis-
ses kann vertraglich geändert werden, unabhängig 
davon, ob es kraft Gesetzes oder durch Vertrag 
entstanden ist. Auch ein Schadensersatzanspruch 
kann vertraglich verändert werden.
Auch die Aufnahme von Vertragsverhandlungen, 
die Anbahnung eines Vertrags oder ähnliche ge-
schäftliche Kontakte können bereits ein Schuld-
verhältnis entstehen lassen, das Ansprüche auf 
Rücksichtnahme auf die Rechte, Rechtsgüter und 
Interessen des anderen Teils umfasst.
Auch der Vertrag, mit dem eine Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts begründet wird, ist ein 
schuldrechtlicher Vertrag (Näheres hierzu in 
Kap. 1.2.13.2).

	■ Nicht bestellte Leistungen
Liefert ein Unternehmer einem Verbraucher be-
wegliche Sachen oder erbringt er sonstige Leistun-
gen, so begründet dies keinen Anspruch, wenn der 
Verbraucher diese Waren oder Leistungen nicht 
bestellt hat. Nur wenn die Leistung nicht für den 
Empfänger bestimmt war oder der Unternehmer 
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der sexuellen Selbstbestimmung Schadensersatz 
zu leisten ist (Schmerzensgeld). Ein weiteres Bei-
spiel ist die angemessene Geldentschädigung für 
nutzlos aufgewendete Urlaubszeit bei einer man-
gelhaften Pauschalreise.
Ein Mitverschulden des Geschädigten muss bei 
der Frage, ob und in welchem Umfang Schadens-
ersatz zu leisten ist, berücksichtigt werden. Maß-
gebend ist insbesondere, inwieweit der Schaden 
von dem einem oder dem anderen Teil verursacht 
worden ist. Auch wenn der Geschädigte seiner 
Pflicht, den Schaden abzuwenden oder gering zu 
halten, nicht nachkommt, kann ein Mitverschul-
den angenommen werden. Letztlich kommt es 
dabei aber immer auf die Umstände des Einzel-
falls an.
Muss jemand für den Verlust einer Sache oder 
eines Rechts Schadensersatz leisten, darf er vom 
Geschädigten die Abtretung der Ansprüche ver-
langen, die ihm das Eigentum an der Sache oder 
das verlustig gegangene Recht gegen Dritte ein-
räumen.

	■ Zurückbehaltungsrecht
Das Gesetz räumt dem Schuldner ein Zurück-
behaltungsrecht gegen den Gläubiger ein. Es be-
steht, wenn der Schuldner selbst einen fälligen 
Anspruch gegen den Gläubiger hat. Dann kann er 
die geschuldete Leistung zurückbehalten, bis ihm 
der Gläubiger die ihm zustehende Leistung be-
wirkt hat. Letztlich muss die eine Leistung gegen 
Empfang der anderen Leistung bewirkt werden 
(Zug um Zug).

	■ Leistungsstörungen
Äußere Umstände können den Anspruch eines 
Gläubigers gegen den Schuldner beeinträchtigen. 
Die geschuldete Leistung wird überhaupt nicht, 
nicht in der geforderten Qualität, unvollständig 
oder nicht zeitgerecht erbracht. Man spricht dann 
von Leistungsstörungen.

Unmögliche Leistungen Es ist denkbar, dass 
der Schuldner oder jeder andere die Leistung 
überhaupt nicht erbringen kann (Unmöglichkeit 
der Leistung). Dann ist der Anspruch auf Leistung 
ausgeschlossen.
Wenn die Leistung für den Schuldner einen unver-
hältnismäßigen Aufwand bedeutet, der in einem 
groben Missverhältnis zum Interesse des Gläubi-
gers an ihr steht, kann der Schuldner die Leistung 
verweigern. Ist der Schuldner gehindert, seine 
Leistung persönlich zu erbringen, muss der Hin-
derungsgrund gegen das Interesse des Gläubigers 
an der Leistung abgewogen werden. Ist die Leis-

Ist nicht festgelegt, wann eine Leistung zu er-
bringen ist (Leistungszeit), kann der Gläubiger 
sie sofort verlangen bzw. der Schuldner sie sofort 
bewirken. Wenn eine Leistungszeit bestimmt ist, 
kann der Gläubiger – außer es gibt entgegenste-
hende Regelungen  – die Leistung nicht vorher 
verlangen, der Schuldner sie aber vorher erfüllen.

Zinsen Ist eine Schuld zu verzinsen, sieht das Ge-
setz derzeit einen Zinssatz in Höhe von vier Pro-
zent für das Kalenderjahr vor. Die Verzinsung 
kann aber immer abweichend geregelt werden.
Orientiert sich die Verzinsung an einem Basiszins-
satz, wird der Zinssatz zweimal jährlich angepasst. 
Zum 1. Januar und 1. Juli berechnet die Deutsche 
Bundesbank den Basiszinssatz anhand der Ver-
änderungen beim Zinssatz für die jeweils zuletzt 
stattgefundene Hauptrefinanzierungsoption der 
Europäischen Zentralbank.

Schadensersatz Wer zum Schadensersatz ver-
pflichtet ist, muss den ursprünglichen Zustand 
wieder herstellen. Das ist der Zustand, der be-
stehen würde, wenn das schädigende Ereignis 
nicht stattgefunden hätte (Grundsatz der Natu-
ralrestitution). Hierfür kann der Geschädigte dem 
Ersatzpflichtigen eine angemessene Frist setzen.

Verstreicht diese Frist erfolglos, kann der Gläu-
biger statt der Wiederherstellung den Ersatz in 
Geld verlangen. Bei Verletzung einer Person oder 
bei Beschädigung einer Sache oder wenn der ur-
sprüngliche Zustand nicht wieder hergestellt wer-
den kann oder wenn letzteres zur Entschädigung 
des Gläubigers nicht ausreichend ist, kann er den 
Geldersatz auch schon von vornherein verlangen.

Der Ersatzpflichtige kann den Schadensersatz 
in Geld wählen, wenn die Wiederherstellung nur 
mit unverhältnismäßigen Aufwendungen möglich 
ist. Aber: Aufwendungen für die Heilbehandlung 
eines verletzten Tieres sind nicht bereits unver-
hältnismäßig, nur weil sie den Wert des Tieres er-
heblich übersteigen. Umsatzsteuer ist nur zu er-
statten, wenn sie tatsächlich gezahlt werden muss.
Schadensersatz umfasst auch entgangenen Ge-
winn. Das ist der Gewinn, der mit Wahrscheinlich-
keit zu erwarten gewesen wäre, wenn das schädi-
gende Ereignis nicht eingetreten wäre und alles 
seinen gewöhnlichen Lauf genommen hätte.
Schadensersatz umfasst gewöhnlich nur den Er-
satz von Vermögensschäden. Nur in ausdrücklich 
gesetzlich bestimmten Fällen kann Entschädigung 
auch für Schäden verlangt werden, die keine Ver-
mögensschäden sind (immaterieller Schaden). 
Dies ist der Fall, wenn wegen einer Verletzung 
des Körpers, der Gesundheit, der Freiheit oder 
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bleibt jedoch bestehen, wenn der Gläubiger für 
den Umstand, der zum Unvermögen des Schuld-
ners führte, allein oder weit überwiegend verant-
wortlich ist. Gleiches gilt, wenn der Gläubiger die 
Herausgabe eines Ersatzes oder die Abtretung 
eines Ersatzanspruchs verlangt, den der Schuldner 
für den ursprünglich geschuldeten Gegenstand 
erlangt hat.
Der Gläubiger hat auch die Möglichkeit, von ei-
nem solchen Vertrag zurückzutreten. Bereits er-
brachte Leistungen sind dann zurückzugewähren.

Verzögerte Leistungen Verzögert der Schuld-
ner die ihm obliegende, fällig gewordene Leis-
tung, kommt er bei einer Geldforderung spätes-
tens 30 Tage nach Rechnungsstellung in Verzug, 
in allen anderen Fällen durch eine Mahnung des 
Gläubigers.
Bei Verzug hat der Gläubiger einen Anspruch auf 
Verzugszinsen (fünf Prozent über dem jeweiligen 
Basiszinssatz bzw. neun Prozent über dem jeweili-
gen Basiszinssatz, wenn kein Verbraucher beteiligt 
ist) und auf Ersatz des ihm dadurch entstehenden 
Schadens. Während des Verzugs hat der Schuldner 
jede Art von Fahrlässigkeit zu vertreten. Er haftet 
auch für zufällige Ereignisse, außer diese hätten 
auch bei rechtzeitiger Leistung zu einem Schaden 
geführt.
Aber auch der Gläubiger kann in Verzug geraten, 
wenn er die ihm angebotene Leistung nicht an-
nimmt (Annahmeverzug). Dann hat der Schuld-
ner nur noch Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
zu vertreten und von einer zu verzinsenden 
Geldschuld sind während des Annahmeverzugs 
keine Zinsen zu entrichten. Der Schuldner kann 
auch den Ersatz der Mehraufwendungen für die 
 erfolglose Leistung sowie für die Aufbewahrung 
und  Erhaltung des geschuldeten Gegenstands ver-
langen.

1.2.3.3  Allgemeine 
Geschäftsbedingungen

In Verträge werden häufig Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen (AGB) einbezogen (das 
sog.  »Kleingedruckte«). Das sind Vertragsbe-
dingungen (z. B. Verkaufs-, Lieferungs- und Zah-
lungsbedingungen), die eine Vertragspartei vor-
her ausformuliert und bei Vertragsabschluss der 
anderen Vertragspartei präsentiert. Sie sollen für 
eine Vielzahl gleichartiger Verträge gelten.

Allgemeine Geschäftsbedingungen sind rechtlich 
zulässig (Vertragsfreiheit). Nachdem viele und 

tung demnach unzumutbar, kann sie der Schuld-
ner ebenfalls verweigern. Nachdem der Gläubiger 
dann die Leistung nicht mehr verlangen kann, hat 
er andere Möglichkeiten.
Verletzt der Schuldner schuldhaft eine Pflicht aus 
dem Schuldverhältnis, kann der Gläubiger statt 
der Leistung Schadensersatz verlangen. Ein Ver-
schulden des gesetzlichen Vertreters oder anderer 
Personen, die der Schuldner zur Erfüllung seiner 
Verbindlichkeit einsetzt, zählt wie ein eigenes Ver-
schulden. Die Haftung kann im Einzelfall auch 
strenger oder milder ausfallen. Eine Haftung we-
gen Vorsatzes kann aber nicht im Voraus erlassen 
werden.
Anstelle des Schadensersatzes kann der Gläubiger 
auch den Ersatz von Aufwendungen verlangen. 
Es geht um Aufwendungen, die er machen durfte, 
weil er darauf vertraute, die Leistung zu erhalten. 
Auch einen Ersatz oder Ersatzanspruch, den der 
Schuldner für den geschuldeten, aber nicht mehr 
zu leistenden Gegenstand erworben hat, kann der 
Gläubiger heraus verlangen. Ein Schadensersatz-
anspruch wird allerdings dann um den Wert dieses 
Ersatzes oder Ersatzanspruches gemindert.

Unzureichende Leistungen Kann der Schuld-
ner die Leistung erbringen, macht dies aber nicht 
oder nicht in der geschuldeten Art und Weise, 
kann der Gläubiger dem Schuldner eine ange-
messene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung 
setzen. Wird ein bestimmtes Verhalten geschuldet, 
ist auch eine Abmahnung möglich. Verstreicht die 
Frist oder bleibt die Abmahnung erfolglos, kann 
der Gläubiger auch hier Schadensersatz statt der 
Leistung verlangen. Wenn der Schuldner eine Teil-
leistung erbracht hat, ist Schadensersatz statt der 
ganzen Leistung nur möglich, wenn der Gläubiger 
an der Teilleistung kein Interesse hat.
Sobald der Gläubiger Schadensersatz statt der 
Leistung verlangt hat, kann er die Leistung nicht 
mehr verlangen. Bereits Geleistetes darf der 
Schuldner dann zurückverlangen, sofern es nicht 
bei der Bemessung des Schadensersatzes bereits 
berücksichtigt wurde.

Unmögliche bzw. unzureichende Leistungen 
bei Verträgen Wird ein Vertrag über eine Leis-
tung abgeschlossen, die der Schuldner nicht er-
bringen kann, ist dieser Vertrag dennoch wirksam. 
Der Gläubiger hat die gleichen Möglichkeiten wie 
eben beschrieben.
Muss der Schuldner nicht mehr leisten, entfällt 
der Anspruch auf eine Gegenleistung. Eine bereits 
bewirkte Gegenleistung kann dann zurückgefor-
dert werden. Der Anspruch auf die Gegenleistung 
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AGB, die gegenüber einem Unternehmer oder 
einer juristischen Person des öffentlichen Rechts 
verwendet werden, bleiben bei dieser Inhaltskon-
trolle aber außen vor. Gegenüber Verbrauchern 
vorformulierte Vertragsbedingungen eines Unter-
nehmers sind auch dann AGB, wenn sie nur ein-
malig verwendet werden sollen.
Generell nicht anzuwenden sind die Vorschriften 
über AGB bei Verträgen auf dem Gebiet des Erb-, 
Familien- und Gesellschaftsrechts. In der Praxis 
sind AGB häufig auf der Rückseite von Bestell-
scheinen, Auftragsbestätigungen oder ähnlichen 
Geschäftspapieren aufgedruckt. Auch Formular- 
oder Musterverträge können bereits als AGB ge-
wertet werden.

1.2.3.4  Störungen bei der Abwicklung 
von Verträgen

	■ Störung der Geschäftsgrundlage
Es kann der Fall eintreten, dass sich nach einem 
Vertragsschluss die Grundlagen des Vertrags 
schwerwiegend verändert haben oder dass sich 
wesentliche Vorstellungen über diese Grundlagen 
als falsch herausgestellt haben. Hätten die Par-
teien den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt 
geschlossen, wenn sie diese Veränderung voraus-
gesehen hätten, kann die Anpassung des Vertrags 
verlangt werden, wenn einem Teil das Festhalten 
am unveränderten Vertrag nicht zugemutet wer-
den kann.
Wenn der Vertrag nicht angepasst werden kann 
oder dies für einen Teil nicht zumutbar ist, kann 
der benachteiligte Teil vom Vertrag zurücktreten 
bzw. ein Dauerschuldverhältnis kündigen.

	■ Fehlende oder unzureichende Leistung bei 
gegenseitigen Verträgen

Bei einem gegenseitigen Vertrag stehen die bei-
derseitigen Verpflichtungen in einem Abhängig-
keitsverhältnis zueinander. Jeder Vertragspartner 
verspricht seine Leistung, weil er dafür die Gegen-
leistung erhält. Die Leistung des einen ist Entgelt 
für die des anderen. Entscheidend ist, dass ein 
Leistungsaustausch zu einem jeweils angemesse-
nen Wert stattfindet. 

umfangreiche Verträge geschlossen werden, ist 
dies auch notwendig, um den Geschäftsverkehr 
zu vereinfachen und zu rationalisieren.
Die Gefahr dabei ist, dass die vom Verwender auf-
gestellten AGB oft die Bestimmungen des BGB 
abändern, z. B. Regelungen über die Haftung für 
Sachmängel. Meist hat der Verwender der AGB 
eine wirtschaftliche Vorrangstellung, so dass die 
Verwendung der AGB für den wirtschaftlich 
schwächeren Vertragspartner nachteilig ist.
Die andere Vertragspartei hat auf die Gestaltung 
der AGB praktisch keinen Einfluss. Sie hat nur 
die Wahl, sich entweder diesen Bedingungen zu 
unterwerfen oder vom Vertragsabschluss Abstand 
zu nehmen. Die Stellung des Verwenders in Be-
zug auf seine AGB wird auch deshalb verstärkt, 
weil der Kunde davon ausgehen muss, auch bei 
Konkurrenten des Verwenders mit ähnlichen Be-
dingungen zu rechnen.
AGB werden gegenüber einem Verbraucher nur 
dann Bestandteil eines Vertrags, wenn

	▶ der Verwender bei Vertragsschluss die andere 
Vertragspartei ausdrücklich auf sie hinweist 
oder diese am Ort des Vertragsschlusses deut-
lich sichtbar aushängt,

	▶ die andere Vertragspartei die Möglichkeit hat, 
von ihrem Inhalt Kenntnis zu nehmen und

	▶ die andere Vertragspartei einverstanden ist, 
dass die AGB gelten sollen.

Ausnahmen bestehen bei Beförderungsverträgen 
sowie bei telefonischen Dienstleistungen. Indi-
viduelle Vertragsabreden haben immer Vorrang 
vor AGB.
Bestimmungen in AGB, die so ungewöhnlich sind, 
dass der Vertragspartner mit ihnen nicht zu rech-
nen braucht, werden nicht Vertragsbestandteil. 
Unklarheiten in AGB gehen zu Lasten des Ver-
wenders (Transparenzgebot).
Bestimmungen in AGB, die von Rechtsvorschrif-
ten abweichen oder diese ergänzen, sind unwirk-
sam, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders 
entgegen den Geboten von Treu und Glauben un-
angemessen benachteiligen. Das ist der Fall, wenn:

	▶ eine Bestimmung nicht klar und verständlich 
ist

	▶ eine Bestimmung mit wesentlichen Grundge-
danken der gesetzlichen Regelung, von der ab-
gewichen wird, nicht zu vereinbaren ist

	▶ wenn wesentliche Rechte oder Pflichten so ein-
schränkt werden, dass das Erreichen des Ver-
tragszwecks gefährdet ist

Das Gesetz führt zahlreiche Klauseln auf, die ins-
besondere bei Verträgen mit Verbrauchern von 
vornherein verboten sind (Klauselverbote).

Beispiele 
	▶ Kaufvertrag
	▶ Tauschvertrag
	▶ Mietvertrag
	▶ Pachtvertrag

	▶ Werkvertrag
	▶ Darlehensvertrag
	▶ Arbeitsvertrag

Wer zeitlich nicht vor dem anderen zu leisten 
hat, kann seine Leistung bis zur Bewirkung der 
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Kündigung aus wichtigem Grund Dauer-
schuldverhältnisse kann jeder Vertragsteil aus 
wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist kündigen. Ein wichtiger Grund liegt 
vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berück-
sichtigung aller Umstände des Einzelfalls und 
unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die 
Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zum ver-
einbarten Ende oder bis zum Ablauf einer Kündi-
gungsfrist nicht zugemutet werden kann.
Ist der wichtige Grund eine Pflichtverletzung aus 
dem Vertrag, ist die Kündigung erst nach erfolg-
losem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten Frist 
oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig. Im 
Einzelfall können Fristsetzung bzw. Abmahnung 
auch entfallen. Die Kündigung ist nur innerhalb 
einer angemessenen Frist nach Bekanntwerden 
des Kündigungsgrundes zulässig. Daneben kann 
Schadensersatz verlangt werden.
Im Gegensatz zum Rücktritt beendet die Kündi-
gung das Schuldverhältnis nur für die Zukunft. 
Dies ist bei Rechtsverhältnissen mit Dauercharak-
ter auch sachgerecht.

Aufrechnung Schulden zwei Personen einander 
gleichartige Leistungen, kann die Aufrechnung 
erklärt werden. Auch damit wird das Schuldver-
hältnis beendet. Die Forderungen gelten, soweit 
sie sich decken, zu dem Zeitpunkt als erloschen, 
in dem sie zur Aufrechnung geeignet einander 
gegenübergetreten sind.
Die Aufrechnung ist möglich, sobald der eine Teil 
die ihm zustehende Leistung fordern und seine 
eigene Leistung bewirken kann. Die Aufrech-
nung wird gegenüber dem anderen Teil erklärt. 
Bedingungen oder Zeitbestimmungen sind nicht 
zulässig.

1.2.3.6  Austausch der Personen eines 
Schuldverhältnisses

	■ Austausch des Gläubigers durch Abtretung
Der Gläubiger kann seine Forderung vertraglich 
auf eine andere Person übertragen. Ab Vertrags-
schluss mit dem neuen Gläubiger tritt dieser an 
die Stelle des bisherigen Gläubigers. 
Nicht abgetreten werden kann eine Forderung, 
wenn

	▶ dies durch Vereinbarung mit dem Schuldner 
ausgeschlossen ist oder 

	▶ die Leistung an einen anderen Gläubiger die 
Forderung inhaltlich verändert oder

	▶ die Forderung nicht der Pfändung unterworfen 
ist.

Gegenleistung verweigern. Wer vor dem anderen 
leisten muss, kann die Leistung verweigern, wenn 
mangelnde Leistungsfähigkeit des anderen Teils 
den Anspruch auf die Gegenleistung gefährden 
kann. Dann werden im Ergebnis Leistungen Zug 
um Zug zu erfüllen sein.
Wird nicht oder nicht vertragsgemäß geleistet, 
kann der andere Vertragspartner eine angemesse-
ne Frist zur Leistung oder Nacherfüllung bestim-
men und dann, wenn diese Fristsetzung erfolglos 
bleibt, vom Vertrag zurücktreten. In einzelnen Fäl-
len ist diese Fristsetzung sogar entbehrlich. Dann 
kann auch Schadensersatz verlangt werden.
Es gibt auch den Fall, dass die Leistung des ge-
schuldeten Anspruchs nicht mehr möglich ist. Dies 
ist der Fall, wenn die zu liefernde Sache nach Ver-
tragsabschluss zerstört wurde.
Die Rechte des anderen Vertragspartners be-
stimmen sich dann danach, ob der Untergang der 
Sache »zufällig« erfolgte oder von einem der Ver-
tragspartner verschuldet wurde. 

1.2.3.5  Beendigung von 
Schuldverhältnissen

Erfüllung Ein Schuldverhältnis erlischt, wenn die 
geschuldete Leistung an den Gläubiger bewirkt 
wird.

Beispiel Der Verkäufer hat dem Käufer die Ware über-
eignet und ausgehändigt, der Käufer hat sie abgenom-
men und bezahlt. 

Es endet auch, wenn der Gläubiger eine andere als 
die geschuldete Leistung akzeptiert. Auf Verlan-
gen hat der Gläubiger den Empfang der Leistung 
durch eine Quittung zu bestätigen.

Anfechtung Auch die bereits dargestellte An-
fechtung (s. Kap. 1.2.2.7) führt dazu, dass das 
Schuldverhältnis, auf dem die angefochtene Er-
klärung beruht, erlischt.

Rücktritt Ein Schuldverhältnis endet durch 
Rücktritt. Er muss vertraglich vorbehalten oder 
kraft Gesetzes eingeräumt sein. Wird der Rücktritt 
gegenüber dem anderen Teil erklärt, sind die emp-
fangenen Leistungen zurückzugewähren und die 
gezogenen Nutzungen herauszugeben. Wenn dies 
nicht mehr möglich ist, ist Wertersatz zu leisten. 
Eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauch-
nahme entstandene Verschlechterung bleibt außer 
Betracht. 
Anfechtung und Rücktritt beenden das Schuldver-
hältnis mit Wirkung auch für die Vergangenheit.
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Schuld mit. Die Forderung des Gläubigers gegen 
die übrigen Schuldner geht jetzt auf ihn über.
Nun sind alle übrigen Gesamtschuldner unterei-
nander verpflichtet, ihre Anteile an der Gesamt-
schuld gegenüber dem Gesamtschuldner, der die 
Leistung bewirkt hat, auszugleichen (in gleichen 
Teilen, wenn nicht etwas anderes geregelt ist). 
Kann ein Gesamtschuldner den auf ihn entfallen-
den Beitrag nicht ausgleichen, so ist der Ausfall 
von den übrigen Schuldnern zu tragen.

Gesamtgläubiger Umgekehrt kann es auch 
mehrere Gläubiger geben. Wenn die Leistung so 
geschuldet ist, dass jeder die ganze Leistung for-
dern kann, der Schuldner aber die Leistung nur 
einmal bewirken muss, ist von Gesamtgläubigern 
die Rede. Der Schuldner kann frei wählen, an wel-
chen der Gläubiger er leistet – selbst dann, wenn 
einer der Gläubiger bereits Klage erhoben hat. 
Die Gesamtgläubiger sind im Verhältnis zuein-
ander zu gleichen Anteilen zum Ausgleich unter-
einander verpflichtet.

1.2.4  Verträge zur dauerhaften Über-
lassung von Gegenständen

Der – insbesondere im täglichen Leben – am häu-
figsten vorkommende Typ eines Schuldverhält-
nisses sind Verträge, mit denen ein Gegenstand 
dauerhaft einem anderen überlassen werden soll. 
Eine Sache wird z. B. verkauft, verschenkt oder auf 
Bestellung angefertigt.

1.2.4.1  Kaufvertrag

Der Kaufvertrag als Umsatzgeschäft »Ware ge-
gen Geld« ist der wichtigste Vertragstyp. Sein 
Ausgangspunkt liegt im Tausch »Ware gegen 
Ware«, auf der einen Seite ist an die Stelle eines 
Gegenstandes jedoch Geld getreten.

Gegenstand eines Kaufvertrags können beweg-
liche Sachen, Tiere oder Grundstücke sein, ferner 
Rechte (z. B. Forderungen, Wohnungseigentum) 
oder sogar ganze Unternehmen. Der Wert des 
Kaufgegenstandes wird nach der jeweils gültigen 
Währungseinheit bemessen. 

Ansprüche aus dem Kaufvertrag Die Ansprü-
che aus einem Kaufvertrag sind in Abb. 1.7 dar-
gestellt.

Der Schuldner kann dem neuen Gläubiger die 
Einwendungen entgegensetzen, die er zur Zeit der 
Abtretung gegen den bisherigen Gläubiger hatte. 
Auch eine Aufrechnung gegenüber dem neuen 
Gläubiger ist möglich.
Über die Abtretung muss dem Schuldner eine 
Urkunde ausgehändigt werden, in der die Abtre-
tung dokumentiert ist. Eine Kündigung oder eine 
Mahnung des neuen Gläubigers können sonst un-
wirksam sein.

	■ Austausch des Schuldners durch Schuldüber-
nahme

Der Schuldner kann sich seine Schuld von einem 
Dritten abnehmen lassen. Dies geschieht entwe-
der durch Vertrag zwischen dem Gläubiger und 
dem Dritten, oder durch Vertrag zwischen dem 
Schuldner und dem Dritten. Im zweiten Fall ist 
aber eine Genehmigung des Gläubigers erforder-
lich, sonst ist die Schuldübernahme schwebend 
unwirksam. Einem Gläubiger darf nicht einfach 
ein neuer (eventuell zahlungsunfähiger) Schuld-
ner vorgesetzt werden.
Dem Übernehmer der Schuld kann der Gläubiger 
die Einwendungen entgegensetzen, die sich aus 
dem Rechtsverhältnis zwischen dem Gläubiger 
und dem bisherigen Schuldner ergeben. Eine Auf-
rechnung mit einer dem bisherigen Schuldner zu-
stehenden Forderung ist nicht möglich.

1.2.3.7  Mehrheit von Schuldnern und 
Gläubigern

	■ Teilbare Leistungen
Ist eine Leistung teilbar und gibt es mehrere 
Schuldner oder mehrere Gläubiger, so wird, wenn 
nichts anderes geregelt ist, angenommen, dass je-
der Schuldner den gleichen Anteil an der Leistung 
bewirken muss. Jeder Gläubiger darf den gleichen 
Anteil an der Leistung fordern.

Gesamtschuldner Gibt es mehrere Schuldner 
und ist die Leistung so geschuldet, dass sie jeder 
Schuldner ganz bewirken muss, so darf der Gläu-
biger sie aber nur einmal fordern. Man spricht 
dann von Gesamtschuldnern. Bei einer nicht teil-
baren Leistung ist dies zwingend.
Der Gläubiger kann sich aussuchen, von welchem 
Schuldner er die Leistung ganz oder auch teilweise 
fordert. Es bleiben alle Schuldner aus dem Schuld-
verhältnis zur Leistung verpflichtet, bis die ganze 
Leistung bewirkt ist. Erfüllt ein Gesamtschuldner 
die Schuld, erfüllt er für die übrigen Schuldner die 
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Kann der Käufer den Kaufpreis bei der Lieferung 
nicht sofort bezahlen, ist es umgekehrt für den 
Verkäufer ein wirtschaftliches Risiko, dem Käufer 
trotzdem das Eigentum an der verkauften Sache 
zu verschaffen. Der Verkäufer wird sich dann das 
Eigentum an der verkauften Sache bis zur vollen 
Bezahlung des Kaufpreises ausdrücklich vorbe-
halten (Eigentumsvorbehalt). 
Wird die unter Eigentumsvorbehalt verkaufte 
Sache dem Käufer nach Abschluss des Kaufver-
trages ausgehändigt, ist der Verkäufer zumindest 
rechtlich gesichert. Denn erst mit der Bezahlung 
des vollen Kaufpreises (bei einem Teilzahlungs-
geschäft mit der letzten Rate) geht das Eigentum 
auf den Käufer über (s. Kap. 1.2.9.2).

	■ Sachmängelhaftung (Gewährleistungspflicht)
Der Verkäufer muss für die Beschaffenheit der 
verkauften Sache einstehen (Gewährleistungs-
pflicht). Dies ist eine Grundvoraussetzung für 
den ordnungsgemäßen Ablauf geschäftlicher Be-
ziehungen. Zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs 
muss die verkaufte Sache die vereinbarte Beschaf-
fenheit haben.

Gefahrübergang bedeutet, dass die Gefahr zu-
fälliger Zerstörungen und Verschlechterungen 
einer Sache vom Verkäufer auf den Käufer über-
geht, der Verkäufer für solche Ereignisse also 
nicht mehr einstehen muss. Diese Gefahr geht 
mit der tatsächlichen Übergabe der Sache an den 
Käufer über (unabhängig vom Übergang des Ei-
gentums). Wird die verkaufte Sache auf Wunsch 
des Käufers an einen anderen Ort versendet, so 
geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald der 
Verkäufer die Sache dem Spediteur oder der sonst 
mit dem Versand beauftragten Person oder Insti-
tution ausgeliefert hat.

Sachmangel Die Sache muss frei von Sachmän-
geln sein. Dies ist der Fall, wenn sie bei Gefahr-
übergang den subjektiven Anforderungen, den 
objektiven Anforderungen und den Montagean-
forderungen entspricht.

Eine Sache entspricht den subjektiven Anforde-
rungen, wenn sie die vereinbarte Beschaffenheit 
hat, sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte 
Verwendung eignet und mit vereinbartem Zube-
hör und Anleitungen übergeben wird. Zur Be-
schaffenheit gehören Eigenschaften wie z. B. Art, 
Menge, Qualität, Funktionalität, Kompatibilität 
und Interoperabilität.

Pflichten aus dem Kaufvertrag Der Kaufver-
trag bewirkt nicht, dass das Eigentum an der 
gekauften Sache auf den Käufer übergeht. Der 
Kaufvertrag begründet nur die Verpflichtung des 
Verkäufers, dem Käufer das Eigentum zu ver-
schaffen. Erst die konkrete Übereignung der Sa-
che durch einen weiteren Vertrag führt dazu, dass 
der Käufer Eigentümer wird (s. Kap. 1.2.9.1). Das 
kann im Einzelfall zu unerwünschten Konsequen-
zen führen. 

Beispiel Ein Landwirt kauft eine gebrauchte landwirt-
schaftliche Maschine für 3 000 Euro. Er bezahlt den 
Kaufpreis sofort nach Abschluss des Kaufvertrages. Der 
Verkäufer ist nun verpflichtet, dem Landwirt die Ma-
schine zu liefern und ihm das Eigentum zu verschaffen.
Bevor er diesen Verpflichtungen nachkommen kann, 
gerät er in Insolvenz. Die verkaufte Maschine gehört 
noch dem Verkäufer, er ist noch ihr Eigentümer. Damit 
fällt die Maschine in die Insolvenzmasse.
Nach Durchführung des Insolvenzverfahrens ergibt 
sich, dass eine Quote von zehn Prozent an die Gläubiger 
verteilt werden kann. Der Landwirt erhält weder die ge-
kaufte Maschine, noch den bereits gezahlten Kaufpreis, 
sondern lediglich 300 Euro ausbezahlt (zehn  Prozent 
des Kaufpreises in Höhe von 3 000 Euro).
Er bleibt darauf angewiesen, dass der Verkäufer zu 
einem späteren Zeitpunkt wieder zu pfändbarem Ver-
mögen kommt, um sich dann schadlos halten zu können 
und wenigstens die verlorenen 2 700 Euro zurückzu-
erhalten.

An diesem Beispiel ist zu erkennen, dass die Fra-
ge, zu welchem Zeitpunkt das Eigentum an einer 
gekauften Sache auf den Käufer übergeht, im Ge-
schäftsleben große Bedeutung hat.
Der Landwirt hätte sich vor dem Verlust dadurch 
schützen können, indem er erst bei der Über-
eignung der Maschine zahlt. Er hätte mit dem 
Verkäufer auch vereinbaren können, dass das 
Eigentum mit Bezahlung des Kaufpreises sofort 
auf ihn übergehen soll und dass der Verkäufer 
die Maschine für ihn bis zur Auslieferung in Ver-
wahrung nimmt.
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Abb. 1.7 Ansprüche aus dem Kaufvertrag.
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im Grundbuch eingetragenes Recht, das tatsäch-
lich nicht besteht, muss der Verkäufer beseitigen, 
auch wenn es der Käufer kennt.

Mängelbeseitigung Der Verkäufer muss für 
einen Sachmangel einstehen, wenn die Sache bei 
Gefahrübergang nicht einwandfrei war. Dies muss 
im Streitfall der Käufer beweisen.
Der Käufer hat dann folgende Rechte:

Nacherfüllung Dieser Anspruch steht an erster 
Stelle. Der Käufer kann nach seiner Wahl die Be-
seitigung des Mangels (Nachbesserung) oder die 
Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen. 
Bei einer Stückschuld geht nur eine Nachbesse-
rung, außer eine Ersatzlieferung würde den Käu-
fer zufrieden stellen.
Die Sache muss dem Verkäufer zum Zweck der 
Nacherfüllung zur Verfügung gestellt werden. Der 
Verkäufer hat die erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Ma-
terialkosten zu tragen. Dazu können auch Auf-
wendungen gehören, wenn die mangelhafte Sache 
vor Entdecken des Mangels in eine andere Sache 
eingebaut oder an eine andere Sache angebracht 
wurde und nun dort entfernt und ersetzt werden 
muss.
Ist die Nacherfüllung allerdings mit unverhältnis-
mäßigen Kosten verbunden, kann sie der Verkäu-
fer verweigern. Bei Nacherfüllung durch Ersatzlie-
ferung einer mangelfreien Sache kann der Verkäu-
fer vom Käufer die Rückgabe der mangelhaften 
Sache verlangen – auf Kosten des Verkäufers.
Verweigert der Verkäufer die Nacherfüllung, ist 
sie dem Käufer unzumutbar oder ist sie fehlge-
schlagen, kann der Käufer weitere Gewährleis-
tungsrechte geltend machen. Als fehlgeschlagen 
gilt eine Nachbesserung in der Regel nach dem 
erfolglosen zweiten Versuch.

Rücktritt vom Kaufvertrag Nach fruchtlosem 
Ablauf einer dem Verkäufer gesetzten angemesse-
nen Frist zur Nacherfüllung kann der Käufer vom 
Kaufvertrag zurücktreten.

Minderung des Kaufpreises Statt zurückzutre-
ten, kann der Käufer den Kaufpreis durch Erklä-
rung gegenüber dem Verkäufer mindern.

Schadensersatz Neben oder anstatt Nacherfül-
lung, Rücktritt oder Minderung kann der Käufer 
Schadensersatz nach den allgemeinen Regeln ver-
langen. Hier ist allerdings im Gegensatz zu den 
anderen Gewährleistungsrechten ein Verschulden 
des Verkäufers Voraussetzung.

Eine Sache entspricht – sofern nicht etwas anderes 
vereinbart ist  – den objektiven Anforderungen, 
wenn sie sich für die gewöhnliche Verwendung 
eignet und eine Beschaffenheit hat, die bei Sachen 
der gleichen Art üblich ist und die der Käufer 
nach der Art der Sache erwarten kann (verkehrs-
übliche Beschaffenheit). Diese verkehrsübliche 
Beschaffenheit umfasst auch Eigenschaften, wie 
sie in Werbeaussagen des Verkäufers oder Her-
stellers erwähnt werden. Auch das Zubehör ein-
schließlich Verpackung und Anleitungen gehören 
zu diesen objektiven Anforderungen.
Soweit eine Montage durchzuführen ist, entspricht 
die Sache den Montageanforderungen, wenn die 
Montage sachgemäß durchgeführt worden ist. 
Sollte der Käufer die Montage unsachgemäß 
durchgeführt haben, entspricht die Sache dennoch 
den Montageanforderungen, wenn die vom Ver-
käufer übergebene Anleitung keinen Mangel bzw. 
Fehler aufweist.
Liefert der Verkäufer eine andere Sache, so wird 
dies hinsichtlich der Rechtsfolgen ebenfalls als 
Sachmangel gewertet.
Gerade beim Kauf von Tieren hat eine mög-
lichst konkrete Beschaffenheitsvereinbarung 
(z. B. Krankheiten, Impfungen, beim Pferd auch 
der Ausbildungsstand, bei einem Zuchtbullen die 
Deck- und Befruchtungsfähigkeit) im individu-
ellen Kaufvertrag bzw. in entsprechenden Ver-
steigerungsbedingungen (die AGB entsprechen) 
eine sehr große Bedeutung. Beim Pferdekauf wird 
sogar eine tierärztliche Ankaufsuntersuchung 
zweckmäßig sein.
Wenn nicht eindeutig festgestellt werden kann, 
ob eine Erkrankung bereits bei Gefahrübergang 
vorhanden war oder nicht, geht dies im Prozess zu 
Lasten des insoweit beweispflichtigen Käufers. Je 
später eine Krankheit ausbricht, desto schwieriger 
wird für diesen der Beweis zu führen sein, dass das 
Tier bereits bei Lieferung infiziert war.

Rechtsmangel Ein Rechtsmangel liegt vor, wenn 
Dritte wegen der Sache Rechte gegen den Käufer 
geltend machen können, außer die Rechte wurden 
im Kaufvertrag übernommen. Auch ein im Grund-
buch eingetragenes Recht, das tatsächlich nicht 
besteht, steht einem Rechtsmangel gleich.

Kenntnis des Käufers Kennt der Käufer bei Ab-
schluss des Kaufvertrags den Mangel, haftet der 
Verkäufer nicht. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis 
hat der Käufer die Gewährleistungsrechte nur, 
wenn der Verkäufer den Mangel arglistig ver-
schwiegen hat oder wenn er eine Garantie für die 
Beschaffenheit der Sache übernommen hat. Ein 
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Ware kauft, gelten besondere Vorschriften (s. hier-
zu Kap. 1.2.7.7).

1.2.4.2  Tauschvertrag

Der Tauschvertrag ist mit dem Kaufvertrag eng 
verwandt. An die Stelle der Geldleistung des 
Käufers tritt eine Sachleistung mit den gleichen 
Pflichten wie bei einem Kauf. Deshalb wird der 
Tauschvertrag hinsichtlich der Rechtsfolgen wie 
ein Kaufvertrag behandelt (s. Abb. 1.8).

Im Prinzip gelten hier für alle Seiten gleicherma-
ßen die Gewährleistungsvorschriften, wie sie beim 
Kauf dem Käufer zugutekommen.

1.2.4.3  Schenkung

Die Schenkung ist eine unentgeltliche Zuwen-
dung. Jemand bereichert aus seinem Vermögen 
einen anderen. Beide Seiten, der Schenker und 
der Beschenkte, müssen sich einig sein, dass 
dafür keine Gegenleistung erbracht wird.

Dieses Schuldverhältnis entsteht, indem der 
Schenker eine Leistung verspricht, ohne dafür 
eine Gegenleistung zu verlangen (s. Abb. 1.9). Es 
wird nur wirksam, wenn dieses Versprechen nota-
riell beurkundet wird. Erfolgt dies nicht, die ver-
sprochene Leistung wird aber bewirkt, wird dieser 
Formmangel geheilt.
In der Praxis fällt das Schenkungsversprechen, mit 
dem das Schuldverhältnis begründet wird, mit der 
tatsächlichen Übergabe (der eigentlichen Schen-

Anfechtung Bei arglistiger Täuschung kann 
der Käufer auch den Kaufvertrag anfechten 
(s. Kap. 1.2.2.7).

Garantie Der Verkäufer, der Hersteller oder ein 
sonstiger Dritter können zusätzlich zur gesetz-
lichen Mängelhaftung weitere Verpflichtungen 
eingehen – in einer Erklärung oder einschlägigen 
Werbung, die vor oder bei Abschluss des Kauf-
vertrags verfügbar ist. Für den Fall, dass die Sache 
nicht die Beschaffenheit aufweist oder andere als 
die Mängelfreiheit betreffende Anforderungen 
nicht erfüllt, die in der Erklärung oder einschlä-
gigen Werbung beschrieben sind, können dies die 
Erstattung des Kaufpreises, der Austausch der 
Sache, eine Nachbesserung oder andere Dienst-
leistungen in diesem Zusammenhang sein. Hierbei 
handelt es sich um eine Garantie. 
Dann stehen dem Käufer im Garantiefall neben 
den gesetzlichen Ansprüchen die Rechte aus der 
Garantie zu – gegenüber demjenigen, der die Ga-
rantie gegeben hat (Garantiegeber). Wurde eine 
Haltbarkeitsgarantie übernommen, also dass die 
Sache für eine bestimmte Dauer eine bestimmte 
Beschaffenheit behält), wird vermutet, dass ein 
während ihrer Geltungsdauer auftretender Sach-
mangel die Rechte aus der Garantie begründet.

Verjährung Die Gewährleistungsansprüche ver-
jähren bei beweglichen Sachen zwei Jahre nach 
der Ablieferung des Gegenstandes, bei einem 
Bauwerk (z. B. Hauskauf oder Kauf einer Eigen-
tumswohnung) fünf Jahre nach der tatsächlichen 
Übergabe. 
Hat der Verkäufer den Mangel arglistig ver-
schwiegen, gelten längere Verjährungsfristen. Be-
ginnend mit Ende des Jahres, in dem die Arglist 
ausgeübt wurde, verjähren die Ansprüche bei be-
weglichen Sachen nach drei, bei Bauwerken nach 
fünf Jahren.
Eine verspätete Mängelrüge bleibt ohne Erfolg, 
wenn sich der Verkäufer (als Schuldner der Ge-
währleistungspflicht) auf den Eintritt der Verjäh-
rung beruft (s. Kap. 1.2.2.9).

Ausschluss oder Beschränkung der Gewähr-
leistung Die Vertragsparteien können beim 
Kauf neuer Waren individuell die gesetzliche 
Haftung für Sachmängel ausschließen oder be-
schränken. Werden AGB verwendet, müssen die 
hierfür  gezogenen Grenzen beachtet werden 
(s. Kap. 1.2.3.3).

Verbrauchsgüterkauf Bei Verträgen, durch die 
ein Verbraucher von einem Unternehmer eine 
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Abb. 1.8 Ansprüche aus dem Tauschvertrag.
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Gegenstand des Werkvertrags kann die Herstel-
lung oder Veränderung einer Sache sein, aber 
auch ein anderer durch Arbeit oder Dienstleis-
tung herbeizuführender Erfolg. Damit fallen auch 
handwerkliche Tätigkeiten grundsätzlich unter 
das Recht des Werkvertrages (s. Abb. 1.10).

Bei beweglichen Sachen, die vor der Lieferung 
erst hergestellt oder erzeugt werden müssen, gel-
ten allerdings die Vorschriften über den Kauf. Bei 
nicht vertretbaren Sachen (s. Kap. 1.2.2.4) gelten 
wiederum einige Vorschriften über den Werkver-
trag in abgewandelter Form. Dabei spielt es keine 
Rolle, wer das Ausgangsmaterial für die Herstel-
lung zur Verfügung stellt.

Beispiele
	▶ Einbau von Treppen oder Fenstern: Werksvertrags-
recht, da die Gegenstände zu wesentlichen Bestand-
teilen des Gebäudes werden.

	▶ Lieferung und Montage einer Einbauküche: Kauf-
recht, da die Einbauküche kein wesentlicher Bestand-
teil des Bauwerks ist und damit eine bewegliche Sa-
che bleibt.

Sind die herzustellenden oder zu erzeugenden 
beweglichen Sachen Verbrauchsgüter, gelten 
auch die Regeln über den Verbrauchsgüterkauf 
(s. Kap. 1.2.7.7).
Ein dem Werkvertrag ähnlicher Vertrag ist der 
über die Herstellung, die Wiederherstellung, die 
Beseitigung oder den Umbau eines Bauwerks, 
einer Außenanlage oder eines Teils davon (Bau-
vertrag). Wird ein Unternehmer von einem Ver-
braucher zum Bau eines neuen Gebäudes oder 
zu erheblichen Umbaumaßnahmen an einem be-
stehenden Gebäude verpflichtet, ist von einem 
Verbraucherbauvertrag die Rede. In diesen Be-
reich gehören auch Architekten- und Ingenieur-
verträge sowie Bauträgerverträge. Ein weiterer 

kung), mit der das Schuldverhältnis erlischt, zu-
sammen. Dann ist der eben angesprochene Form-
mangel nicht relevant. Eine solche Schenkung 
bezeichnet man auch als Handschenkung. 
Die Schenkung muss nicht zwingend mit Willen 
des Beschenkten erfolgen. Der Schenker kann ihn 
dann auffordern, sich innerhalb einer angemesse-
nen Frist zu der Annahme der Schenkung zu äu-
ßern. Wenn der Beschenkte die Schenkung nicht 
ausdrücklich ablehnt, gilt sie als angenommen.
Die Vermögensbereicherung des Beschenkten 
muss aus dem Vermögen des Schenkers stammen. 
Es ist keine Schenkung, wenn der Schenker zu-
gunsten des Beschenkten einen bestimmten Ver-
mögens- oder Rechtserwerb unterlässt.
Der Schenker haftet nur für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit. Verzugszinsen fallen bei einer 
Schenkung nicht an. Für Rechts- und Sachmängel 
muss der Schenker allerdings einstehen, wenn er 
zunächst die Schenkung eines Gegenstands ver-
spricht, diesen aber erst später erwirbt und dabei 
mitbekommt, dass die Sache oder das Recht mit 
einem Mangel behaftet ist.
Eine Schenkung kann mit einer Auflage verbun-
den werden. Wird diese nicht vollzogen, kann der 
Schenker die Herausgabe des Gegenstands ver-
langen. Es gibt aber Fälle, in denen der Beschenk-
te die Auflage berechtigterweise nicht vollziehen 
muss, nämlich wenn die Höhe der dafür erforder-
lichen Aufwendungen den Wert der verschenkten 
Sache übersteigt, weil diese mangelhaft ist.

1.2.4.4  Werkvertrag

Der Werkvertrag hat in der Landwirtschaft eine 
erhebliche Bedeutung. Wird ein Bauwerk errichtet 
oder werden Handwerkerleistungen in Anspruch 
genommen, liegt ein Werkvertrag vor.
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Abb. 1.9 Ansprüche aus einem Schenkungsversprechen.
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Regenwasser in geringen Mengen aus, was aber nach-
weislich nicht zu einem Sicherheitsrisiko führt.   
Der Sachverständige stellt fest, dass die Beseitigung 
des Mangels nur möglich wäre, wenn der Betonboden 
des Balkons neu hergestellt würde. Das wäre unver-
hältnismäßig und der Unternehmer kann die Nach-
besserung zu Recht verweigern. 

Läuft die Frist, die der Besteller dem Unterneh-
mer zur Nacherfüllung gesetzt hat, erfolglos ab, 
kann er den Mangel selbst beseitigen (Selbstvor-
nahme) und den Ersatz der dafür erforderlichen 
Aufwendungen vom Unternehmer verlangen. 
Zum Teil muss nicht einmal eine Frist gesetzt 
werden. Das ist z. B. der Fall, wenn sich der Unter-
nehmer weigert oder die Nacherfüllung fehlge-
schlagen oder dem Besteller nicht zumutbar ist.
Statt der Selbstvornahme kann der Besteller nach 
erfolgloser Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten, 
gegebenenfalls sogar ohne Fristsetzung.
Der Besteller kann auch das ihm gelieferte man-
gelhafte Werk abnehmen und die Vergütung min-
dern. Die Berechnung der Minderung erfolgt wie 
beim Kaufvertrag.
Statt Selbstvornahme, Rücktritt oder Minderung 
kann der Besteller schließlich auch entweder 
Schadensersatz (bei Verschulden des Unterneh-
mers) oder Ersatz der vergeblichen Aufwendun-
gen verlangen.

	■ Vergütungspflicht und Abnahmepflicht
Der Besteller ist verpflichtet, das der Verein-
barung entsprechende mangelfreie Werk abzu-
nehmen und er muss die geschuldete Vergütung 
zahlen.
Eine Abnahme geschieht, indem der Besteller die 
Leistung körperlich hinnimmt. Verbunden damit 
ist seine Erklärung, dass er das Werk als im We-
sentlichen vertragsgemäße Leistung anerkennt. 
Die Abnahme kann nur bei schweren Mängeln 
verweigert werden.
Meistens wird der Besteller  – insbesondere von 
Bauwerken oder Maschinen – den hergestellten 
Gegenstand vor der Abnahme besichtigen und/
oder erproben.
Fehlen besondere Vereinbarungen, dann muss die 
Vergütung bei der Abnahme entrichtet werden.

	■ Verjährung
Der Anspruch des Bestellers auf Nacherfüllung 
sowie die erwähnten weiteren Gewährleistungs-
ansprüche verjähren nach zwei Jahren bei einem 
Werk, dessen Erfolg in der Herstellung, Wartung 
oder Veränderung einer Sache oder in der Er-
bringung von Planungs- oder Überwachungs-
leistungen hierfür besteht. Für Mängel bei einem 

dem Werkvertrag ähnlicher Vertrag ist der Pau-
schalreisevertrag. Auf all diese Verträge wird hier 
nicht näher eingegangen.

	■ Abgrenzung zu anderen Verträgen
Der Werkunternehmer schuldet einen Erfolg 
(die Herstellung des Werkes) – ein wesentlicher 
Unterschied zum Dienst- oder Arbeitsvertrag. Bei 
diesen ist die Tätigkeit selbst Vertragsgegenstand.

Beispiele für Dienst- oder Arbeitsverträge
	▶ Mithilfe im Betrieb oder bei der Ernte
	▶ Bewirtschaftung einer Ackerfläche, auch als Mitglied 
in einem Maschinenring

	▶ Durchführung der künstlichen Besamung in Tierbe-
ständen

Dabei wird kein Erfolg geschuldet (z. B. die Träch-
tigkeit der Kuh).
Bei landwirtschaftlichen Arbeiten kommt es dar-
auf an, ob sie eher erfolgs- oder mehr tätigkeits-
bezogen sind. Nur der erste Fall führt zu einem 
Werkvertrag. Während der Unternehmer wirt-
schaftlich selbstständig ist, wird der Arbeitnehmer 
in persönlicher und zumeist auch wirtschaftlicher 
Abhängigkeit tätig.

	■ Sachmängelhaftung
Der Unternehmer ist verpflichtet, das versproche-
ne Werk rechtzeitig und ohne Mängel herzustel-
len. Ein Mangel besteht, wenn das Werk entweder 
nicht die vereinbarte Beschaffenheit hat oder – bei 
fehlender Vereinbarung  – nicht die verkehrsüb-
liche, vom Besteller erwartbare Beschaffenheit 
aufweist. 
Hat das Werk einen Mangel, hat der Besteller 
folgende Rechte: 
Zunächst kann er nur Nacherfüllung verlangen. 
Der Unternehmer hat (abweichend vom Kauf-
recht) die Wahl, ob er den Mangel beseitigt (Nach-
besserung) oder ob er ein neues Werk herstellt. 
Die hierfür erforderlichen Aufwendungen, insbe-
sondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Material-
kosten, muss der Unternehmer tragen.
Der Unternehmer darf die Nachbesserung ver-
weigern, wenn sie mit unverhältnismäßig hohen 
Kosten verbunden ist. Das ist der Fall, wenn der 
Vorteil der Nachbesserung erheblich geringer 
wäre als der erforderliche Aufwand.

Beispiele 
	▶ Der Außenputz eines Bauwerks bröckelt ab. Hier 
besteht ein Anspruch, dass der Bauunternehmer auf 
seine Kosten einen neuen Putz anbringt. 

	▶ Der Balkon eines Hauses hat an der Unterseite an 
einer Stelle einen kleinen Sprung. Durch diesen tritt 
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anderen Seite will ein Vermieter einen möglichst 
hohen Ertrag erzielen, wenn er eine Wohnung ver-
mietet.
Besonders in Zeiten oder Gebieten mit knappem 
Wohnraum können dann schwerwiegende Kon-
flikte entstehen. Deshalb gibt es zahlreiche Be-
stimmungen zum Schutz der Wohnungsmieter, 
mit denen die Interessen aller Beteiligten mög-
lichst sachgerecht ausgeglichen werden sollen. 
Teilweise sind diese im öffentlichen Recht zu fin-
den, viele sind aber im BGB enthalten.

Beispiele 
	▶ Mietbeihilfen des Staates (Wohngeld), falls der Mie-
ter die Miete nicht tragen kann und die Wohnung 
eine bestimmte Größe nicht überschreitet.

	▶ Regelungen über die Umlage von Betriebskosten auf 
Wohnungsmieter.

	▶ Einschränkung der Möglichkeiten für den Vermieter, 
einen Mietvertrag mit dem Mieter seiner Wohnung 
zu kündigen.

Oft können Vermieter und Mieter diese Rege-
lungen selbst durch Vertrag nicht zum Nachteil 
des Mieters verändern. Letztendlich wird damit 
in einem gewissen Umfang der Gedanke der Ge-
meinschaftsbindung des privaten Eigentums rea-
lisiert. Der Vermieter soll seine wirtschaftlich stär-
kere Stellung beim Abschluss eines Mietvertrags 
nicht einseitig zu Lasten des Mieters durchsetzen 
können. Das Bundesverfassungsgericht geht sogar 
so weit, den Besitz an einer gemieteten Wohnung 
wie das verfassungsrechtlich geschützte Eigentum 
zu betrachten.

	■ Abschluss des Mietvertrags
Ein Mietvertrag kann grundsätzlich formfrei 
geschlossen werden. Bei der Anmietung von 
Wohnraum muss er jedoch, wenn dies für einen 
bestimmten Zeitraum von mehr als einem Jahr 
erfolgen soll, schriftlich geschehen. Sonst gilt der 
Vertrag als auf unbestimmte Zeit geschlossen.
Bei schriftlichen Mietverträgen haben Formular-
verträge (Einheitsmietvertrag) weite Verbreitung 
gefunden. Auf sie können die Bestimmungen über 
AGB Anwendung finden.

	■ Ansprüche und Pflichten aus dem Mietvertrag
Abb. 1.11 zeigt die gegenseitigen Ansprüche und 
Pflichten aus dem Mietvertrag. Erforderliche 
Schönheitsreparaturen zur Beseitigung der übli-
chen Abnutzung, die nach der gesetzlichen Rege-
lung der Vermieter tragen muss, werden bei Wohn-
raum nahezu immer auf den Mieter abgewälzt. 
Allerdings ist die Reichweite solcher Regelungen, 
wie sie in Formularverträgen verwendet werden, 
umstritten.

Bauwerk einschließlich dazugehörender Pla-
nungs- und Überwachungsleistungen gilt eine Ver-
jährungsfrist von fünf Jahren. In beiden Fällen be-
ginnt die Verjährung nach dem Tag der Abnahme.

1.2.5  Verträge zur vorübergehenden 
Überlassung von Gegenständen

Bezahlt der andere etwas für einen Gegenstand, 
der vorübergehend überlassen wird, wird ein 
Mietvertrag eingegangen. Eine Sonderform des 
Mietvertrags ist der Leasingvertrag.
Wenn nicht nur der Gegenstand benutzt werden 
darf, sondern auch die Erträge behalten werden 
dürfen, die mit dem Gegenstand erzielt werden 
können, handelt es sich um einen Pachtvertrag.
Ein Leihvertrag liegt dagegen vor, wenn für die 
zeitweise Überlassung nichts bezahlt und auch 
sonst nichts geleistet wird.
Im täglichen Leben werden die Begriffe »Miete« 
und »Leihe« oft anders verwendet. Gegenstände 
werden im allgemeinen Sprachgebrauch verliehen. 
Muss dafür etwas bezahlt werden, handelt es sich 
rechtlich aber um eine Miete. 

1.2.5.1  Mietvertrag

Wird eine Sache gegen Bezahlung für einen 
bestimmten Zeitraum einem anderen zum Ge-
brauch überlassen, wird ein Mietvertrag einge-
gangen. 

Der Mietvertrag begründet ein Dauerschuldver-
hältnis. Das bedeutet, dass hier kein einmaliger 
Veräußerungsvorgang wie etwa beim Kaufver-
trag stattfindet, sondern es wird eine rechtliche 
Dauerbeziehung zwischen Vermieter und Mieter 
hergestellt (die, auch wenn sie sehr lang andauert, 
irgendwann enden wird).
Gegenstand eines Mietvertrags können bewegli-
che Sachen sein (z. B. Kraftfahrzeuge oder Maschi-
nen). Es können aber auch unbewegliche Sachen 
vermietet werden (z. B. unbebaute Grundstücke 
oder Teile hiervon, meist Wohn- oder Geschäfts-
räume).

	■ Wohnraummiete
Wird Wohnraum vermietet, gelten zahlreiche Son-
derbestimmungen. Die Wohnungsmiete ist wirt-
schaftlich und sozial von überragender Bedeu-
tung. Die gemietete Wohnung wird in der Regel 
die Lebensgrundlage eines Mieters sein. Auf der 
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Fristen und die außerordentliche sofortige (frist-
lose) Kündigung aus wichtigem Grund.
Bei angemietetem Wohnraum sind Kündigungs-
fristen zu beachten, die nicht zum Nachteil des 
Mieters verkürzt werden dürfen. Die Kündi-
gungsfrist für den Mieter beträgt einheitlich drei 
Monate. Genau genommen muss die Kündigung 
spätestens am dritten Werktag eines Kalender-
monats für den Ablauf des übernächsten Monats 
dem Vermieter zugegangen sein.
Für eine Kündigung durch den Vermieter verlän-
gert sich die Kündigungsfrist nach einigen Jahren. 
Fünf Jahre nach der Überlassung des Wohnraums 
steigt sie auf sechs Monate und nach weiteren drei 
Jahren auf neun Monate.
Für Räume, die nicht zu Wohnzwecken genutzt 
werden, sowie für Grundstücke gelten andere, 
deutlich kürzere Kündigungsfristen.
Der Vermieter kann auch nicht kündigen, wann 
er will. Sein Kündigungsrecht ist zum Schutz des 
Mieters von Wohnraum deutlich eingeschränkt. Er 
muss ein berechtigtes Interesse vorweisen.

Beispiele 
	▶ Schuldhaftes Fehlverhalten des Mieters
	▶ Eigenbedarf des Vermieters

Allein um eine Mieterhöhung durchzusetzen, darf 
der Vermieter nicht kündigen. Das Gesetz gibt 
dem Mieter außerdem die Möglichkeit, der Kün-
digung des Vermieters zu widersprechen. Er kann 
die Fortsetzung des Mietverhältnisses verlangen, 
wenn die Kündigung für den Mieter, seine Familie 
oder einen anderen Angehörigen seines Haushalts 
eine Härte bedeutet, die nicht zu rechtfertigen 
ist, auch wenn man die berechtigten Interessen 
des Vermieters (z. B. Eigenbedarf) berücksichtigt 
(Sozialklausel).
Im Streitfall müssen die Gerichte entscheiden, ob 
das möglich ist. Der Mieter kann die Fortsetzung 
allerdings dann nicht verlangen, wenn er selbst 
gekündigt hat oder der Vermieter einen wichtigen 
Grund zur fristlosen Kündigung hat.
Nach Beendigung des Mietverhältnisses muss der 
Mieter die Mietsache in ordnungsgemäßem Zu-
stand zurückzugeben. Die Einzelheiten hängen 
vom jeweiligen Einzelfall ab (z. B. »besenrein« bei 
Wohnungen).

	■ Leasingverträge
Die in der Wirtschaft sehr verbreiteten Leasing-
verträge unterscheiden sich von herkömmlichen 
Mietverträgen vor allem in folgenden Punkten:

	▶ Feste Raten für die Vertragslaufzeit
	▶ Kauf- oder Mietverlängerungsoption am Ende 

der Laufzeit

Unwirksam sind nach der Rechtsprechung starre 
Fristenregelungen oder Mietzuschläge als Aus-
gleich für unwirksame Renovierungsklauseln.
Den Mieter treffen während der Mietzeit Sorg-
falts- und Obhutspflichten. So hat er beispiels-
weise Gefahren von der Mietsache abzuwenden, 
muss sie pfleglich behandeln und darf sie nur ver-
tragsgemäß benutzen.
Wird vermieteter Wohnraum nach der Überlas-
sung an den Mieter an einen Dritten verkauft und 
übereignet, ist der Mieter weitgehend geschützt. 
Der Erwerber tritt kraft Gesetzes an die Stelle 
des Vermieters in den Mietvertrag ein und muss 
die sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten 
tragen. Das ganze Mietverhältnis geht also un-
verändert auf den neuen Eigentümer über (Kauf 
bricht nicht Miete).
Das BGB schützt aber auch die Interessen des 
Vermieters von Wohnraum, den Mietzins zu er-
halten. Das Gesetz gibt dem Vermieter zur Siche-
rung seiner Forderungen aus dem Mietvertrag ein 
Pfandrecht über dem Mieter gehörende Sachen, 
die er in das gemietete Objekt eingebracht hat.
Im Gesetz sind auch Regelungen enthalten, wie 
bei Mieterhöhungen (Vergleichsmietverfahren, 
»qualifizierter Mietspiegel«), bei Betriebskosten-
abrechnungen oder bei Modernisierungsmaßnah-
men und damit zusammenhängenden Mietsteige-
rungen zu verfahren ist.
Dritten darf der Gebrauch der Mietsache nur mit 
Erlaubnis des Vermieters überlassen werden. Dies 
betrifft insbesondere eine Untervermietung.

	■ Beendigung des Mietvertrages
Ein Mietverhältnis endet entweder mit Ablauf der 
vereinbarten Zeit oder, wenn es auf unbefristet 
vereinbart wurde, durch Kündigung des Mietver-
trages.
Es gibt die ordentliche Kündigung unter Einhal-
tung der im Gesetz oder Vertrag vorgesehenen 
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Abb. 1.11 Ansprüche aus dem Mietvertrag.
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	■ Landpachtvertrag
Auch für den Pachtvertrag, mit dem ein Grund-
stück mit den seiner Bewirtschaftung dienenden 
Wohn- oder Wirtschaftsgebäuden (Betrieb) oder 
ein Grundstück ohne solche Gebäude überwie-
gend zur Landwirtschaft verpachtet wird (Land-
pachtvertrag), gibt es besondere Vorschriften.
Unter Landwirtschaft ist hier zu verstehen:

	▶ die Bodenbewirtschaftung
	▶ die mit der Bodennutzung verbundene Tierhal-

tung, um pflanzliche oder tierische Erzeugnisse 
zu gewinnen 

	▶ die gartenbauliche Erzeugung
In der Landpacht verstärkt das Gesetz die Rechts-
stellung des Verpächters. Landpachtverträge wer-
den oft über erhebliche Zeiträume abgeschlossen. 
Deshalb soll sich die Ertragsfähigkeit des Pacht-
grundstücks während der Pachtzeit nicht zu Un-
gunsten des Eigentümers verschlechtern.
So muss der Pächter den Pachtgegenstand nach 
Beendigung des Pachtverhältnisses in einem Zu-
stand zurückgeben, der dem entspricht, wie wenn 
er fortgesetzt bis zum Schluss ordnungsgemäß be-
wirtschaftet worden wäre. Er muss während der 
Pachtzeit die gewöhnlichen Ausbesserungen, ins-
besondere bei den Wohn- und Wirtschaftsgebäu-
den, Wegen, Einfriedungen usw. auf seine Kosten 
vornehmen.
Die Vorschriften über Landpachtverträge gelten 
auch für Pachtverhältnisse über forstwirtschaft-
liche Grundstücke, wenn sie zur Nutzung in einem 
überwiegend landwirtschaftlichen Betrieb ver-
pachtet werden.
Landpachtverträge müssen schriftlich abgeschlos-
sen werden, wenn ihre Laufzeit auf einen längeren 

	▶ Verlagerung der Sach- und Preisgefahr auf den 
Leasingnehmer. Der Leasingnehmer muss z. B. 
auch dann die Leasingraten bis zum Vertrags-
ende zahlen, wenn das Leasinggut zerstört wird.

	▶ der Leasingnehmer muss Gewährleistungsan-
sprüche wahrnehmen und

	▶ der Leasingnehmer muss (ausgenommen 
»Full-Service-Leasing«) für die Wartung und 
Instandsetzung sorgen.

1.2.5.2  Pachtvertrag

Beim Pachtvertrag kommt im Vergleich zum 
Mietvertrag eine weitere Komponente hinzu. 
Der verpachtete Gegenstand (z. B. ein landwirt-
schaftliches Grundstück, eine Gastwirtschaft) 
ermöglicht es ohne weiteres Zutun, Erträge zu 
erwirtschaften (s. Abb. 1.12). 

Pachtgegenstand ist eine Sache, insbesondere ein 
Grundstück. Im Gegensatz zur Miete können auch 
Rechte verpachtet werden (z. B. ein Jagd- oder 
Fischereirecht).

	■ Allgemeine Bestimmungen
Der Pachtvertrag orientiert sich an den Bestim-
mungen über den Mietvertrag. Eine Unterver-
pachtung bedarf der Zustimmung des Verpäch-
ters. Eine Hofübergabe zu Lebzeiten ist allerdings 
keine Unterverpachtung, sondern ein Pächter-
wechsel.
Für eine Verpachtung mit Inventar (z. B. eine 
Gastwirtschaft) gelten besondere Regelungen 
(Erneuerungspflicht des Verpächters und Inven-
tarübernahme zum Schätzwert).

Ve
rp

äc
ht

er

Anspruch auf

Anspruch auf

Zahlung der vereinbarten Pacht

Überlassung der Pachtsache in einem 
zum vertragsgemäßen Gebrauch 

geeigneten Zustand

Gewährung des Gebrauchs der Pacht-
sache während der Pachtzeit 

Überlassung des Ertrages

Pä
ch

te
r

Abb. 1.12 Ansprüche aus dem Pachtvertrag.
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Abb. 1.13 Ansprüche aus dem Landpachtvertrag.
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	▶ die Pacht nicht in angemessenem Verhältnis 
zum Ertrag steht, der bei ordnungsmäßiger Be-
wirtschaftung nachhaltig erzielt werden kann.

Daneben können die Bundesländer festlegen, dass 
in bestimmten Landesteilen eine Beanstandung 
möglich ist, wenn erhebliche Gefahren für die Ag-
rarstruktur dies zwingend erfordern. Die zustän-
dige Behörde trifft diese Entscheidung in einem 
schriftlichen Bescheid und fordert die Vertrags-
teile auf, den Vertrag bis zu einem bestimmten 
Zeitpunkt aufzuheben oder in bestimmter Weise 
zu ändern. Kommen die Parteien der Aufforde-
rung nicht nach, gilt der Landpachtvertrag oder 
die Vertragsänderung zu diesem Zeitpunkt als auf-
gehoben. Ein Vertragsteil kann aber auch Antrag 
auf gerichtliche Entscheidung stellen. Dann kann 
das Landwirtschaftsgericht den Vertrag entweder 
aufheben oder feststellen, dass er nicht zu bean-
standen ist.
Als Landwirtschaftsgericht ist in erster Instanz 
das Amtsgericht zuständig. Es entscheidet auch 
über Anträge des Pächters, den Pachtzins her-
abzusetzen (wenn etwa bei einem langfristigen 
Pachtvertrag Leistung und Gegenleistung in ein 
grobes Missverhältnis geraten sind) oder einen 
Landpachtvertrag zu verlängern.

	■ Wirtschaftsüberlassungsvertrag
Neben dem Pachtvertrag gibt es den Wirtschafts-
überlassungsvertrag. Dabei geht – wie beim Pacht-
vertrag – die Bewirtschaftung des Betriebes auf 
den Berechtigten über. Allerdings entrichtet die-
ser an den Eigentümer keinen Pachtpreis, wie es 
unter Fremden üblich ist. Vielmehr muss er für 
den Betriebseigentümer Altenteiler-Leistungen 
zahlen, wie sie auch bei der Hofübergabe üblich 
sind. Ein derartiger Vertrag soll die endgültige 
Hofübergabe (s. Kap. 1.2.12) vorbereiten. 

1.2.5.3  Darlehensvertrag

Das Darlehen gehört wirtschaftlich zu den Kredit-
geschäften. Ein bestimmter Geldbetrag wird für 
eine festgelegte Zeit einem anderen überlassen. 
Dieser muss dafür eine Vergütung bezahlen: die 
nach Zeitabschnitten berechneten Zinsen. Das 
Darlehen ist in einem Betrag oder in Teilzahlun-
gen (Raten) zurückzuzahlen (s. Abb. 1.14). 

Darlehensverträge treten in vielen Formen auf 
und haben eine große wirtschaftliche Bedeutung. 
Es gibt neben klassischen Darlehen verschiedene 
Darlehens- bzw. Kreditformen wie z. B.:

	▶ Überziehungskredite,

Zeitraum als zwei Jahre beschränkt werden soll. 
Sonst gilt der Landpachtvertrag für unbestimmte 
Zeit. Daher ist immer Schriftform zu empfehlen 
(s. Kap. 1.2.2.7).
Wird die Pachtsache bei Beendigung des Pacht-
verhältnisses nicht oder verspätet zurückgegeben, 
steht dem Verpächter eine Entschädigung zu, die 
mindestens der Pacht entspricht, die für diesen 
Zeitraum gemäß des vereinbarten Pachtvertrages 
gezahlt werden müsste.
Der Verpächter hat das Recht zur außerordent-
lichen fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund, 
wenn der Pächter mit dem Pachtzins (oder eines 
nicht unerheblichen Teils davon) länger als drei 
Monate in Verzug ist.

	■ Landpachtverkehrsgesetz
Für Landpachtverträge gelten die Bestimmungen 
des Gesetzes über die Anzeige und Beanstandung 
von Landpachtverträgen (Landpachtverkehrs-
gesetz). Der Abschluss eines Landpachtvertrags 
sowie Änderungen an ihm bezüglich Pachtsache, 
Pachtdauer oder Vertragsleistungen müssen in-
nerhalb eines Monats der zuständigen Behörde 
angezeigt werden. Das gilt für schriftliche und 
mündliche Verträge. Schriftliche Verträge sind 
vorzulegen, bei mündlichen muss ihr Inhalt mit-
geteilt werden. 
Welche Behörde zuständig ist, ist in den Bundes-
ländern unterschiedlich geregelt. Meist sind es ent-
weder die Kreisverwaltungsbehörden (Landkreise 
bzw. Landratsämter und kreisfreie Städte) oder 
die Landwirtschaftsbehörden bzw. -kammern.
Ausgenommen von der Anzeigepflicht sind Land-
pachtverträge zwischen Ehegatten oder Personen, 
die in gerader Linie oder bis zum dritten Grad in 
der Seitenlinie verwandt oder bis zum zweiten 
Grad verschwägert sind (s. hierzu Kap. 1.2.10.1).
Oftmals sind – je nach Bundesland unterschied-
lich  – landwirtschaftliche Betriebe oder Grund-
stücke bis zu einer bestimmten Größe von der An-
zeigepflicht ausgenommen. Auch können Grenzen 
bestimmt sein, bis zu denen pauschal eine Pacht 
möglich ist, ohne dass eine ungesunde Verteilung 
der Bodennutzung angenommen werden muss.
Die Behörde kann den Vertrag oder dessen Ände-
rung beanstanden, wenn

	▶ die Verpachtung eine ungesunde Verteilung 
der Bodennutzung zur Folge hat. Dazu gehört 
insbesondere eine ungesunde Anhäufung von 
land- und forstwirtschaftlichen Nutzflächen,

	▶ durch die Verpachtung Flächen unwirtschaft-
lich in der Nutzung aufgeteilt werden oder
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diese Voraussetzungen kündigen. Dann gilt eine 
Kündigungsfrist von sechs Monaten.
Diese Kündigungsrechte des Darlehensnehmers 
können durch Vertrag nicht ausgeschlossen oder 
erschwert werden.
Bei einem Darlehensvertrag, bei dem der Soll-
zinssatz gebunden und das Darlehen durch ein 
Grundpfandrecht gesichert ist (s. Kap. 1.2.9.6), hat 
der Darlehensnehmer zusätzlich ein außerordent-
liches Kündigungsrecht. Frühestens sechs Monate 
nach dem vollständigen Empfang des Darlehens 
kann er gegen Zahlung einer »Vorfälligkeitsent-
schädigung« vorzeitig kündigen, wenn er das Be-
dürfnis hat, die mit dem Grundpfandrecht gesi-
cherte Immobilie anderweitig zu verwerten.

1.2.5.4  Sachdarlehensvertrag

Der Sachdarlehensvertrag verpflichtet den Dar-
lehensgeber, dem Darlehensnehmer eine ver-
einbarte vertretbare Sache zu überlassen. Der 
Darlehensnehmer zahlt dafür ein Entgelt und 
muss bei Fälligkeit Sachen gleicher Art, Güte und 
Menge zurückzuerstatten. Die Überlassung von 
Geld gehört nicht zum Sachdarlehensvertrag. 

Entweder ist für die Fälligkeit der Rückerstattung 
eine Zeit bestimmt oder der Sachdarlehensvertrag 
muss gekündigt werden. Ohne gesonderte Ver-
einbarung ist dies jederzeit möglich. Spätestens 
bei Rückerstattung der überlassenen Sache ist das 
Entgelt zu bezahlen.

1.2.6  Verträge über Dienstleistungen

Dienst- und Arbeitsverträge sind in unserem hoch 
industrialisierten, auf Arbeitsteilung aufgebauten 
Wirtschaftssystem unentbehrlich. Neben der De-
finition des Arbeitsvertrags gibt es im BGB nur 

	▶ durch Grundpfandrechte abgesicherte Immo-
biliendarlehen (s. Kap. 1.2.7.8),

	▶ Teilzahlungsgeschäfte,
	▶ Bauspardarlehen oder
	▶ Spareinlagen und Sparbuch.

Der Darlehensvertrag endet mit Ablauf der ver-
einbarten Zeit oder durch Kündigung.

	■ Form
Für den Darlehensvertrag ist keine besondere 
Form vorgeschrieben, er kann also auch münd-
lich geschlossen werden. Nur bei Verträgen zwi-
schen einem Unternehmer als Darlehensgeber 
und einem Verbraucher als Darlehensnehmer ist 
die Schriftform vorgeschrieben (s. Kap. 1.2.2.7).
Dennoch sollte ein Darlehensvertrag immer 
schriftlich geschlossen werden. Gerade unter 
Verwandten oder Ehegatten sind klare Verhält-
nisse wichtig, wenn diese einander Kapital zur 
Verfügung stellen, ohne eine Schenkung zu be-
absichtigen. Der Darlehenscharakter der Zahlung 
eines Ehegatten an den anderen oder an dessen 
Bank könnte, sollten die Eheleute später im Streit 
auseinandergehen, bestritten werden und dann als 
Schenkung ausgelegt werden.

	■ Kündigungsrecht
Einen Darlehensvertrag mit veränderlichem 
Zinssatz kann der Darlehensnehmer jederzeit 
mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten kün-
digen.
Für einen Darlehensvertrag mit gebundenem 
Sollzinssatz (Prozentsatz, der pro Jahr auf das 
in Anspruch genommene Darlehen angewendet 
wird) gelten strengere Regelungen. Der Darle-
hensnehmer kann nur kündigen, wenn die Soll-
zinsbindung vor der für die Rückzahlung be-
stimmten Zeit endet und keine neue Vereinbarung 
über den Sollzinssatz getroffen ist. Hier gilt eine 
Kündigungsfrist von einem Monat. Sind seit dem 
vollständigen Empfang des Darlehens zehn Jahre 
vergangen, kann der Darlehensnehmer auch ohne 
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Abb. 1.14 Ansprüche aus dem Darlehensvertrag.
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Dienstverträge werden in der Praxis schriftlich 
abgeschlossen, obwohl das BGB keine besondere 
Form vorschreibt.
Der Dienstpflichtige hat regelmäßig »in Person« 
seinen Dienst zu leisten. Er darf also keine Ersatz-
kraft stellen. Er hat die berufstypische Sorgfalt zu 
beachten. Wegen der starken personalen Kompo-
nente des Dienstvertrages bestehen zwischen den 
Vertragspartnern wechselseitige Fürsorge- und 
Treuepflichten.
Das Dienstverhältnis kann durch Zeitablauf, Er-
reichen seines Zwecks, Tod des Dienstpflichtigen, 
Aufhebungsvertrag oder Kündigung enden.

1.2.6.2  Arbeitsvertrag

Haupterwerbslandwirte müssen Grundkenntnisse 
im Arbeitsrecht haben, da sie selbst Arbeitneh-
mer beschäftigen können. Aber auch für Neben-
erwerbslandwirte sind sie wichtig, da sie oft selbst 
in einem Arbeitsverhältnis außerhalb der Land-
wirtschaft stehen.
Hier werden die Grundzüge des privatrechtli-
chen Arbeitsvertragsrechts dargestellt. Auf den 
umfangreichen und weit verzweigten öffentlich-
rechtlichen Teil des Arbeitsrechts (Tarifvertrag, 
Streikrecht, Betriebsverfassung, Mitbestimmung, 
Arbeitsschutz, Unfallverhütung, Arbeitszeit) wird 
in diesem Zusammenhang nicht näher eingegan-
gen. 

	■ Grundlagen

Der Arbeitsvertrag ist eine besondere Form des 
Dienstvertrages. Durch den Arbeitsvertrag wird 
der Arbeitnehmer im Dienste eines anderen zur 
Leistung weisungsgebundener, fremdbestimm-
ter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflich-
tet. Der Arbeitgeber ist zur Zahlung der verein-
barten Vergütung verpflichtet.

wenige spezielle arbeitsrechtliche Regelungen. Das 
BGB regelt in erster Linie den Dienstvertrag als 
einen Vertrag, durch den die Leistung von Diens-
ten irgendwelcher Art gegen Entgelt zugesagt wird.
Wird der Dienstverpflichtete selbstständig tätig, 
spricht man von einem Dienstvertrag. Erledigt er 
die Dienstleistungen in abhängiger Stellung, liegt 
als Unterfall des Dienstvertrages ein Arbeitsver-
trag vor.
Jeder Arbeitsvertrag ist damit zugleich ein Dienst-
vertrag im Sinne des BGB. Aber nicht jeder 
Dienstvertrag ist ein Arbeitsvertrag. Deshalb ist 
das Arbeitsrecht für solche Dienstverträge nicht 
einschlägig
Liegt dagegen ein Arbeitsvertrag vor, finden über 
die wenigen Regelungen des BGB hinaus eine 
Fülle arbeitsrechtlicher Spezialnormen Anwen-
dung. Diese sind noch dazu in zahlreichen Geset-
zen verstreut.

Beispiele 
	▶ Arbeitszeitgesetz
	▶ Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung
	▶ Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und 
des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der 
Arbeit (Arbeitsschutzgesetz)

	▶ Betriebsverfassungsgesetz
	▶ Kündigungsschutzgesetz
	▶ Mutterschutzgesetz
	▶ Tarifvertragsgesetz

1.2.6.1  Dienstvertrag

Wird kein Arbeitsverhältnis begründet, liegt ein 
klassischer Dienstvertrag vor. Der Dienstleister 
muss die versprochenen Dienste leisten und er-
hält dafür die vereinbarte Vergütung vom ande-
ren Vertragspartner. 

Der Dienstleister ist bei seiner Tätigkeit nicht den 
Weisungen des Auftraggebers unterworfen und 
auch nicht in dessen Organisationsbereich einge-
ordnet. Solche Verträge, bei denen in wirtschaftli-
cher und sozialer Selbstständigkeit Dienstleistun-
gen erbracht werden, kommen häufig bei Ärzten 
(»Behandlungsvertrag«), Rechtsanwälten (»Ver-
trag mit Mandanten«) und »freien Beratern« vor.
Im Einzelfall können auch Werkverträge mit die-
sen Personen möglich sein. Das hängt davon ab, 
ob die Dienstleistung als solche geschuldet wird 
(z. B. Vertretung im Prozess; Behandlung einer 
Krankheit) oder aber ein bestimmter Erfolg, ein 
Werk (z. B. Fertigung eines Gutachtens; Erstellen 
eines Plans).
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Abb. 1.16 Ansprüche aus dem Dienstvertrag.
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	■ Pflichten des Arbeitnehmers
Der Arbeitnehmer hat drei wesentliche Pflichten: 

	▶ Die Pflicht zur Leistung von Arbeit,
	▶ die Gehorsamspflicht und
	▶ die Treuepflicht.

Die Pflicht, die Arbeit zu leisten, hat höchstper-
sönlichen Charakter. Der Arbeitnehmer muss die 
Arbeit »in eigener Person« leisten.
Ort, Zeit, Umfang und Art der Arbeitsleistungen 
sind überwiegend in Tarifverträgen geregelt. Er-
gänzend gelten gegebenenfalls getroffene beson-
dere Vereinbarungen. Auch die Weisungen des 
Arbeitgebers konkretisieren die Arbeitspflicht.
Der Arbeitnehmer muss gewissenhafte Arbeit 
leisten. Nach den Regeln des BGB müsste er bei 
Fehlverhalten für Vorsatz und jede Fahrlässigkeit 
einstehen. Allerdings muss der Arbeitgeber nicht 
nur die Pflichtverletzung beweisen, sondern auch 
die Verantwortlichkeit des Arbeitnehmers. 
Ob und in welchem Umfang der Arbeitnehmer 
für Sach- und/oder Personenschäden haftet, die 
er schuldhaft verursacht hat, ergibt sich aus einer 
Abwägung der Gesamtumstände, insbesondere 
von Schadensanlass und Schadensfolgen und aus 
Gesichtspunkten der Billigkeit und Zumutbarkeit. 
Der Arbeitnehmer haftet nicht grundsätzlich für 
alles.
Diese Umstände, denen je nach Einzelfall unter-
schiedliches Gewicht beizumessen ist, sind unter 
anderem:

	▶ der Grad des dem Arbeitnehmer zur Last fal-
lenden Verschuldens (leichte, mittlere, grobe 
Fahrlässigkeit)

	▶ die Gefahrengeneigtheit der Arbeit
	▶ die Höhe des Schadens
	▶ ein Risiko, das der Arbeitgeber einkalkuliert 

hat oder durch eine Versicherung abdeckbar ist
	▶ die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb und 

die Höhe des Arbeitsentgelts, ggf. auch die per-
sönlichen Verhältnisse des Arbeitnehmers (z. B. 
Berufsanfänger)

Diese Haftungserleichterung beruht auf dem be-
sonderen personalen Element des Arbeitsverhält-
nisses (Fürsorgepflicht und Betriebsrisiko des 
Arbeitgebers). Haftungserleichterungen scheiden 
aus, wenn der Arbeitnehmer vorsätzlich oder mit 
besonders grober (gröbster) Fahrlässigkeit handelt.
Die Pflicht zur Arbeitsleistung umfasst  – auch 
ohne Vereinbarung  – solche Nebendienste, die 
nach der Verkehrsauffassung noch zum Vertrags-
inhalt gehören.

Beispiel 
Eine Verkäuferin muss im Zweifel auch ihren Verkaufs-
stand in Ordnung halten. 

Merkmal des Arbeitnehmers ist seine persönli-
che Abhängigkeit. Er hat in den Grenzen, die das 
Recht zieht, die Weisungen seines Arbeitgebers 
zu befolgen. Dieses Weisungsrecht kann Inhalt, 
Durchführung, Zeit und Ort der Tätigkeit be-
treffen. Weisungsgebunden ist, wer nicht im We-
sentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine 
Arbeitszeit bestimmen kann.
In der Regel ist der Arbeitnehmer vom Arbeit-
geber auch wirtschaftlich abhängig, da der Ar-
beitnehmer aus dem Ertrag seiner Arbeit seinen 
Lebensunterhalt bestreitet. Der Grad der persön-
lichen Abhängigkeit hängt dabei auch von der 
Eigenart der jeweiligen Tätigkeit ab.
Die Abgrenzung »selbstständig  – abhängig« ist 
besonders schwierig bei »Scheinselbstständigen« 
und »arbeitnehmerähnlichen Selbstständigen«. 
Bei einer solchen Feststellung, ob ein Arbeitsver-
trag vorliegt, muss eine Gesamtbetrachtung aller 
Umstände vorgenommen werden. Zeigt dann die 
tatsächliche Durchführung des Vertragsverhältnis-
ses, dass es sich um ein Arbeitsverhältnis handelt, 
ist es nicht relevant, ob der Vertrag anders, z. B. als 
»Werkvertrag« bezeichnet wurde.
Mit Abschluss des Arbeitsvertrages entsteht ein 
Dauerschuldverhältnis: das Arbeitsverhältnis. Die 
konkreten Rechten und Pflichten der Vertrags-
parteien ergeben sich aus dem Arbeitsvertrag, den 
einschlägigen Tarifverträgen sowie zwingenden 
gesetzlichen Bestimmungen.
Für die meisten Arbeitnehmer sind heute die 
wichtigsten Arbeitsbedingungen in Tarifverträ-
gen verankert. Gesetzliche Bestimmungen sichern 
dem Arbeitnehmer Mindestrechte zu, von denen 
der Arbeitgeber nicht zum Nachteil des Arbeit-
nehmers abweichen kann.

Beispiele
	▶ Mindesturlaub
	▶ Höchstarbeitszeiten
	▶ Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
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Abb. 1.17 Ansprüche aus dem Arbeitsvertrag.
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Es gibt den Zeitlohn, der allein nach Zeitabschnit-
ten berechnet wird, und den Akkordlohn, der sich 
nach dem Arbeitsergebnis richtet. Lohnzuschläge 
sind Teile des Lohns, die aus besonderem Grund 
gewährt werden.

Beispiele 
	▶ Feiertagszuschläge
	▶ Nachtzuschläge
	▶ Mehrarbeitszuschläge
	▶ Gefahrenzulagen

Gratifikationen (Sonderzahlungen) sind Vergü-
tungen, die aus einem bestimmten Anlass zusätz-
lich zum sonstigen Lohn gezahlt werden.

Beispiele 
	▶ Urlaubsgeld
	▶ Weihnachtsgeld
	▶ Treueprämien

Auch vermögenswirksame Leistungen des Arbeit-
gebers zur Vermögensbildung des Arbeitnehmers 
können als Teil der Vergütung angesehen werden.
Wird Erholungsurlaub gewährt, auf den jeder 
Arbeitnehmer unter Fortzahlung seiner Bezüge 
Anspruch hat, ist das kein Entgelt für die geleis-
tete Arbeit. Dieser beruht auf der Fürsorgepflicht 
des Arbeitgebers, die ähnlich umfassend wie die 
Treuepflicht des Arbeitnehmers ist. Wie sie kon-
kret ausgestaltet ist, muss im Einzelfall festgestellt 
werden.
Aus der Fürsorgepflicht entstehen vor allem 
Schutzpflichten für Leben, Gesundheit und Ei-
gentum des Arbeitnehmers, Sorgfaltspflichten, 
Auskunfts- und Beratungspflichten sowie die 
Pflicht zur Gleichbehandlung.

Beispiele 
	▶ Verpflichtung, keine gesundheitsschädlichen Arbeits-
stätten und Arbeitsmittel bereitzustellen

	▶ Verpflichtung, sich um die vom Arbeitnehmer in den 
Betrieb mitgebrachten Sachen zu kümmern

	▶ unter Umständen die Pflicht zum Bereitstellen von 
Parkplätzen

Bei Arbeitnehmern, die in die häusliche Gemein-
schaft aufgenommen sind, ist der Arbeitgeber 
verpflichtet, die Wohn- und Schlafräume, die Ver-
pflegung sowie die Arbeits- und Erholungszeit so 
einzurichten, wie es die Rücksicht auf die Gesund-
heit des Arbeitnehmers erfordert.
Die Fürsorge umfasst auch den Schutz vor Be-
nachteiligungen. Erreichen diese die Intensität 
von Mobbing oder Stalking, also systematisch 
durchgeführter Verhaltensweisen der Anfein-
dung, Schikane oder Verächtlichmachung oder 
sogenannter beharrlicher Nachstellungen, so kann 

Der Arbeitnehmer hat im Rahmen des Arbeits-
verhältnisses den Weisungen des Arbeitgebers 
Folge zu leisten. Die Gehorsamspflicht gilt ins-
besondere für die Art der Arbeitsleistung und das 
Verhalten im Betrieb. Ihr Umfang wird vor allem 
durch die Persönlichkeitsrechte des Arbeitneh-
mers begrenzt. Anordnungen zu Kleidung, Haar-
tracht usw. sind nur zulässig, wenn dies wegen der 
Art der Arbeitsleistung erforderlich ist.

Beispiel 
Dauerhafte Kontrollen im Betrieb durch versteckte 
Überwachungskameras oder ähnliche Bespitzelungs-
maßnahmen sind unzulässig. Videoüberwachung kann 
nur in Ausnahmefällen erlaubt sein, z. B. wenn ein kon-
kreter Verdacht auf eine erhebliche Straftat besteht, 
aber auch dann nur selektiv und nicht flächendeckend. 

Die Treuepflicht des Arbeitnehmers, die der Für-
sorgepflicht des Arbeitgebers entspricht, spielt im 
Rahmen des stark personalgeprägten Arbeitsver-
hältnisses eine besondere Rolle. 
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, Schaden vom 
Arbeitgeber abzuwenden und das Betriebsinter-
esse zu fördern, soweit es in seinen Kräften steht.
Dazu gehört auch, dass der Arbeitnehmer hilft, 
im Falle eines betrieblichen Notstandes Sachen 
des Arbeitgebers vor Verlust oder Beschädigung 
zu schützen.

Beispiel 
Bei einem drohenden Gewitter muss auch der Melker 
bei der Ernte helfen. 

Die Treuepflicht ist umso stärker, je enger die 
Vertrauensbeziehung zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer ausgestaltet ist.

	■ Pflichten des Arbeitgebers
Hauptpflichten des Arbeitgebers sind die Entloh-
nung des Arbeitnehmers und die Fürsorge ihm 
gegenüber.
Der Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer die 
vereinbarte Vergütung zahlen, die eine gesetzlich 
festgelegte Untergrenze nicht unterschreiten darf 
(Mindestlohn). Die Lohnhöhe ergibt sich aus dem 
Arbeitsvertrag.
Gilt ein Tarifvertrag, wird mit diesem die Mindest-
lohnhöhe festgelegt. Üblich ist die Entlohnung in 
Geld. Naturallohn kommt nur noch selten und nur 
zusammen mit einer Vergütung in Geld vor.

Beispiel 
Mit landwirtschaftlichen Arbeitern, aber auch mit Kö-
chen oder Hausgehilfen, wird häufig »freie Kost und 
Wohnung« vereinbart. 
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Die Länge der Kündigungsfrist ist von der Dauer 
des Arbeitsverhältnisses abhängig. Die Einzelhei-
ten ergeben sich aus dem jeweiligen Tarif- bzw. 
Arbeitsvertrag.
Hält der gekündigte Arbeitnehmer, auf den das 
Kündigungsschutzgesetz zutrifft, eine Kündigung 
für sozial nicht gerechtfertigt oder aus anderen 
Gründen für unwirksam, muss er gegen die Kün-
digung vorgehen. Innerhalb von drei Wochen nach 
Zugang der Kündigung muss er beim zuständigen 
Arbeitsgericht eine Klage erheben, die darauf ge-
richtet ist, die Rechtsunwirksamkeit der Kündi-
gung festzustellen.
Einer verhaltensbedingten Kündigung muss in der 
Regel eine Abmahnung vorausgehen. Das folgt 
aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Die 
Kündigung darf erst das letzte Mittel sein, um auf 
ein Fehlverhalten des Beschäftigten zu reagieren. 
Mit der Abmahnung verzichtet der Arbeitgeber 
grundsätzlich auf das Recht, aus den Gründen, die 
Anlass für die Abmahnung waren, zu kündigen. 
Das gilt auch für Abmahnungen in der Probezeit, 
die in der Regel die ersten sechs Monate eines 
Arbeitsverhältnisses umfasst. Wer in der Probezeit 
eine Abmahnung ausspricht, darf sich dazu nicht 
durch eine unmittelbar folgende Kündigung in 
Widerspruch setzen.

Außerordentliche Kündigung Neben der or-
dentlichen Kündigung gibt es die außerordentli-
che (fristlose) Kündigung. Hier muss keine Kündi-
gungsfrist eingehalten werden. Sie ist nur zulässig, 
wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob der Arbeitsvertrag befristet oder 
unbefristet ist.
Ein wichtiger Grund ist gegeben, wenn dem Kün-
digenden (das kann der Arbeitgeber sein, aber 
auch der Arbeitnehmer) die Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnisses bis zum Ablauf der Kündi-
gungsfrist oder bis zum vereinbarten Ende des Ar-
beitsverhältnisses nicht zugemutet werden kann.

Beispiele 
	▶ Der Arbeitnehmer hat gefälschte Zeugnisse vorge-
legt.

	▶ Der Arbeitnehmer betrinkt sich bei der Arbeit.
	▶ Der Arbeitnehmer wird gegen den Arbeitgeber oder 
Kollegen tätlich.

	▶ Der Arbeitnehmer verweigert beharrlich die Arbeit.
	▶ Der Arbeitnehmer geht einer anderen Beschäftigung 
nach, obwohl er krankgeschrieben ist.

	▶ Der Arbeitgeber zahlt den Lohn nicht.
	▶ Der Arbeitgeber missachtet Unfallverhütungsvor-
schriften.

Der wichtige Grund muss stets zum Zeitpunkt 
der Kündigung vorliegen. Die außerordentliche 

eine unerlaubte Handlung nach den Vorschriften 
des BGB oder sogar der Straftatbestand der Nach-
stellung (»Stalking«) vorliegen.

Beispiele 
	▶ Ein Kollege wird am Arbeitsplatz angepöbelt, be-
drängt, schikaniert oder verletzt mit dem Ziel, ihn aus 
dem Betrieb zu ekeln.

	▶ Eine Person wird willentlich und wiederholt verfolgt 
und belästigt, wodurch diese bedroht und geschädigt 
wird.

Der gegen Mobbing am Arbeitsplatz nicht ein-
schreitende Arbeitgeber macht sich wegen Verlet-
zung seiner Fürsorgepflicht (er ist für den Schutz 
der Persönlichkeit und der Gesundheit des Arbeit-
nehmers verantwortlich) schadensersatzpflichtig. 
Der Arbeitgeber haftet in einem solchen Fall dem 
Arbeitnehmer ggf. für Verdienstausfall, Behand-
lungskosten und Schmerzensgeld.
Auch Verstöße gegen das Allgemeine Gleich-
behandlungsgesetz können hier in Betracht 
kommen. Es schützt vor Benachteiligungen aus 
Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen 
Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Identität. Solche Benachtei-
ligungen können auch durch Belästigungen, ins-
besondere sexueller Art, erfolgen.

	■ Beendigung eines Arbeitsverhältnisses
Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt 
meistens durch Kündigung des Arbeitsvertrages. 
Das kann eine ordentliche oder eine außerordent-
liche Kündigung sein. In jedem Fall muss die Kün-
digung schriftlich erfolgen.

Ordentliche Kündigung Die ordentliche, also 
fristgerechte Kündigung ist nur bei Arbeitsver-
trägen möglich, die auf unbestimmte Zeit abge-
schlossen wurden. Hier müssen Kündigungsfristen 
eingehalten werden.
Darüber hinaus greift das Kündigungsschutz-
gesetz, wenn der Arbeitgeber mehr als zehn Ar-
beitnehmer beschäftigt und das Arbeitsverhältnis 
bereits länger als sechs Monate besteht. Dann darf 
die Kündigung nicht sozial ungerechtfertigt sein.
Sozial ungerechtfertigt ist die Kündigung, wenn 
sie nicht durch Gründe, die in der Person oder 
in deren Verhalten liegen, oder durch dringende 
betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbe-
schäftigung des Arbeitnehmers in diesem Betrieb 
entgegenstehen, bedingt ist.
Bei der betriebsbedingten Kündigung hat der 
Arbeitnehmer sogar einen Anspruch auf eine 
Abfindung.
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	■ Grundlagen
Voraussetzung für die Bürgschaft ist ein anderes 
Schuldverhältnis, das zwischen dem Gläubiger 
und dem Hauptschuldner besteht. Die Bürgschaft 
ist in Bestand und Umfang immer von dieser 
Hauptschuld abhängig.
Zahlt der Hauptschuldner einen Teil seiner 
Schuld, mindert das die Bürgschaftsverpflichtung 
in gleichem Maß. Umgekehrt haftet der Bürge 
aber auch, wenn die Schuld des Hauptschuldners 
größer wird. Die Hauptschuld erhöht sich durch 
Verzug des Hauptschuldners oder andere schuld-
hafte Vertragsverletzungen. 
Den Bürgschaftsvertrag schließen der Gläubiger 
der Hauptschuld und der Bürge. Die Bürgschafts-
erklärung muss schriftlich erteilt werden, da dieses 
Rechtsgeschäft für den Bürgen hohe Gefahren 
birgt.
Er kann die Höhe der Bürgschaftsverpflichtung 
nicht genau abschätzen. Meist wird er auch hoffen, 
für die Forderung des Gläubigers nicht einstehen 
zu müssen. Besonders risikoreich ist für den Bür-
gen die Bürgschaft, weil der Gläubiger (häufig 
eine Bank) in der Regel nicht verpflichtet ist, ihn 
über die Vermögensverhältnisse des Hauptschuld-
ners aufzuklären. 
In der Praxis forderten Banken nicht selten Bürg-
schaften von Familienangehörigen, damit sie 
einem anderen Familienmitglied einen Kredit ge-
währen, und oft waren die Bürgen einkommens- 
und vermögenslos. Die Banken wollen sich damit 
insbesondere vor Vermögensverlagerungen inner-
halb der Familie schützen. 
Die Rechtsprechung hält derartige Bürgschaften 
allerdings unter bestimmten Voraussetzungen für 
sittenwidrig und nichtig. In erster Linie ist das 
dann der Fall, wenn die Bürgschaft den Bürgen 
ungewöhnlich stark belastet, weil sie Ergebnis 
strukturell ungleicher Verhandlungsstärke ist oder 
der Bürge aufgrund seiner Einkommens- und Ver-
mögenslage die Forderungen gar nicht bedienen 
könnte.

	■ Formen der Bürgschaft
Die Schuld des Bürgen ist nur eine Hilfsschuld. 
Der Gläubiger kann den Bürgen nur dann in An-
spruch nehmen, wenn er gegen den Hauptschuld-
ner erfolglos eine Zwangsvollstreckung versucht 
hat (»Einrede der Vorausklage«). Diese dem ge-
setzlichen Regelfall entsprechende Bürgschaft be-
zeichnet man als Ausfallbürgschaft.
Diese Einrede ist dem Bürgen jedoch verwehrt, 
wenn er auf sie verzichtet. Das ist der Fall, wenn 
er sich im Bürgschaftsvertrag als Selbstschuldner 
verbürgt hat (selbstschuldnerische Bürgschaft), 

Kündigung kann nur innerhalb von zwei Wochen, 
nachdem die zur Kündigung berechtigenden Um-
stände bekannt geworden sind, ausgesprochen 
werden. Dies soll eine rasche Klärung erreichen 
und verhindern, dass sich eine Partei auf bereits 
länger zurückliegende Sachverhalte beruft. Es 
kann verlangt werden, dass der Kündigende dem 
anderen Teil den Kündigungsgrund unverzüglich 
schriftlich mitteilt.
Gilt das Kündigungsschutzgesetz, kann auch die 
Rechtsunwirksamkeit einer außerordentlichen 
Kündigung nur im Rahmen einer innerhalb von 
drei Wochen erhobenen Klage geltend gemacht 
werden.
Eine unwirksame außerordentliche Kündigung 
kann unter Umständen als eine ordentliche Kün-
digung aufrechterhalten werden.
Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben bei der Be-
endigung eines Arbeitsverhältnisses eine Reihe 
von Pflichten:

	▶ Der Arbeitgeber muss die Arbeitspapiere aus-
händigen und ein Zeugnis ausstellen.

	▶ Der Arbeitnehmer ist zur Verschwiegenheit 
verpflichtet und muss gegebenenfalls ein ver-
einbartes Wettbewerbsverbot einhalten.

Wurde kein Wettbewerbsverbot vereinbart, hat 
der Arbeitnehmer die Freiheit, nach Beendigung 
eines Arbeitsverhältnisses auch seinem früheren 
Arbeitgeber unmittelbar Konkurrenz zu machen.

	■ Betriebsübergang
Wird ein Betrieb oder ein Betriebsteil veräußert, 
gehen die Arbeitsverhältnisse grundsätzlich mit 
allen sich hieraus ergebenden Rechten und Pflich-
ten auf den Erwerber über. 
Diesen Übergang können die betroffenen Arbeit-
nehmer durch einen fristgerechten Widerspruch 
verhindern. Ihnen soll kein Arbeitgeber aufge-
zwungen werden, den sie sich nicht ausgesucht 
haben. Außerdem muss der bisherige Arbeitgeber 
oder der neue Inhaber die betroffenen Arbeit-
nehmer umfassend über Zeitpunkt und Folgen des 
Übergangs informieren.

1.2.6.3  Bürgschaft

Die Bürgschaft verpflichtet den Bürgen, dem 
Gläubiger eines Dritten für die Erfüllung der Ver-
bindlichkeit des Dritten persönlich einzustehen. 
Gebürgt wird oft, um die Kreditwürdigkeit des 
Dritten zu erhöhen. 
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1.2.7.1  Außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossene Verträge

Vertreter oder Außendienstmitarbeiter suchen 
Personen zu Hause unaufgefordert auf, mit der 
Absicht, diese zu einem Vertragsschluss (meist 
einem Kauf) zu bewegen. Oft sind geschäftlich 
wenig gewandte Menschen davon betroffen. Diese 
sind den speziell dafür ausgebildeten Vertretern 
oder Außendienstmitarbeitern im direkten Ver-
handeln meist unterlegen.
In solchen Situationen werden oft unüberlegt Ver-
träge abgeschlossen. Für bezogene Waren oder 
Dienstleistungen besteht oftmals kein wirklicher 
Bedarf. Vergleichsmöglichkeiten hinsichtlich Preis 
oder Qualität sind nicht gegeben.
Der Verbraucher ist hier in besonderer Weise 
einem Risiko ausgesetzt, einen eigentlich nicht 
gewollten Vertrag abzuschließen, insbesondere in-
folge der meist überraschenden Situation, der nur 
sehr kurzen Zeit zur Überlegung oder möglicher-
weise sogar einer unsachgemäßen Beeinflussung.
Es geht dabei um folgende Situationen:

	▶ Bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit 
des Verbrauchers und des Unternehmers an 
einem Ort, der kein Geschäftsraum des Unter-
nehmers ist (z. B. in der Wohnung des Verbrau-
chers), werden Verträge geschlossen oder vom 
Verbraucher ein Angebot zum Vertragsschluss 
abgegeben (»Haustürgeschäfte«).

	▶ Der Verbraucher wird außerhalb der Ge-
schäftsräume des Unternehmers bei gleichzei-
tiger körperlicher Anwesenheit des Verbrau-
chers und des Unternehmers persönlich und 
individuell angesprochen und unmittelbar da-
nach wird ein Vertrag in den Geschäftsräumen 
des Unternehmers oder durch Fernkommuni-
kationsmittel geschlossen.

	▶ Verträge werden auf einem Ausflug geschlos-
sen, der von dem Unternehmer oder mit seiner 
Hilfe organisiert wurde, um beim Verbraucher 
für den Verkauf von Waren oder die Erbrin-
gung von Dienstleistungen zu werben und mit 
ihm entsprechende Verträge abzuschließen 
(»Kaffeefahrten«).

1.2.7.2  Fernabsatzverträge

Auch bei Fernabsatzverträgen ist ein besonderer 
Verbraucherschutz erforderlich, da die Beurtei-
lung des Vertragsgegenstandes und gegebenen-
falls die Rechtsverfolgung gegenüber dem Unter-
nehmer erschwert ist.

was im Wirtschaftsleben üblich ist. Sie ist für den 
Bürgen sehr risikoreich.
Auch die selbstschuldnerische Bürgschaft ist von 
der Hauptschuld abhängig. Der Bürge kann die 
Einwendungen, die dem Hauptschuldner zuste-
hen, geltend machen.

Beispiel 
Der Bürge kann sich auf Verjährung der Hauptver-
bindlichkeit berufen oder darauf, dass dem Schuldner 
Gewährleistungsansprüche wegen Lieferung einer man-
gelhaften Sache zustehen. 

Bei einer Bürgschaft »auf erstes Anfordern« ist 
der Bürge verpflichtet, auf einfaches schriftliches 
Verlangen des Gläubigers und dessen Hinweis, 
dass der Hauptschuldner bei Fälligkeit nicht ge-
zahlt hat, sofort zu leisten. Hier kann der Bürge 
Rechtspositionen des Schuldners, die diesem aus 
dem Grundverhältnis gegenüber dem Gläubiger 
zustehen, zunächst nicht geltend machen. Für den 
Gläubiger ist daher eine solche Bürgschaft am 
sichersten, für den Bürgen am gefährlichsten.
Hat der Bürge den Gläubiger befriedigt, geht 
die Forderung des Gläubigers gegen den Haupt-
schuldner kraft Gesetzes auf den Bürgen über. 
Die Schuld des Hauptschuldners erlischt nicht. Er 
ist nun dem Bürgen gegenüber verpflichtet. Dem 
Bürgen nützt dieses Rückgriffsrecht allerdings we-
nig, wenn der Hauptschuldner – was häufig vor-
kommt – vermögenlos geworden ist.
Bei der landwirtschaftlichen Investitionsförde-
rung wird zur Sicherung eventueller Rückforde-
rungsansprüche vom Zuwendungsempfänger die 
Vorlage einer selbstschuldnerischen Bankbürg-
schaft verlangt.

1.2.7  Verbraucherverträge und 
besondere Vertriebsformen

In verschiedenen Bereichen des Privatrechts be-
stehen für Geschäfte zwischen Unternehmern 
und Verbrauchern (s. Kap. 1.2.2.1), aber auch für 
besondere Vertriebsformen abweichende Vor-
schriften. Von vielen dieser Regeln darf nicht 
zum Nachteil des Verbrauchers oder des Kunden 
abgewichen werden. Schutzvorschriften für den 
Verbraucher sind zwar für den landwirtschaft-
lichen Betrieb nicht relevant, da der Landwirt als 
Unternehmer auftritt, sie spielen aber im täg-
lichen Leben eine große Rolle.
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Vertragsschlusses beziehen. Der Kunde muss die 
Möglichkeit haben, die Vertragsbestimmungen 
einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen abzurufen und in wiedergabefähiger 
Form zu speichern. Bei einem Verbraucherver-
trag im elektronischen Geschäftsverkehr, der 
den Verbraucher zur Zahlung verpflichtet, muss 
die Bestellsituation so gestaltet werden, dass der 
Verbraucher mit seiner Bestellung ausdrücklich 
bestätigt, dass er sich zu einer Zahlung verpflich-
tet. Wenn die Bestellung über eine Schaltfläche 
erfolgt, muss diese gut lesbar ausschließlich mit 
den Wörtern »zahlungspflichtig bestellen« oder 
einer entsprechenden eindeutigen Formulierung 
beschriftet sein.

1.2.7.5  Widerrufs- und Rückgaberecht 
bei Verbraucherverträgen

Dem Verbraucher steht bei außerhalb von Ge-
schäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei 
Fernabsatzverträgen ein Widerrufsrecht zu. Hier-
von sind jedoch zahlreiche Verträge ausgeschlos-
sen, z. B.:

	▶ Lieferung individuell angefertigter oder perso-
nalisierter Waren

	▶ Lieferung von Waren, die schnell verderben 
können oder deren Verfallsdatum schnell über-
schritten würde

	▶ Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen 
oder Computersoftware in einer versiegelten 
Packung, wenn die Versiegelung nach der Lie-
ferung entfernt wurde

	▶ Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder 
Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-
Verträgen

	■ Widerrufsrecht
Ist einem Verbraucher ein Widerrufsrecht ein-
geräumt, kann er seine auf den Abschluss eines 
Vertrags gerichtete Willenserklärung fristgerecht 
widerrufen. Der Widerruf muss nicht begründet 
werden und es genügt eine Erklärung gegenüber 
dem Unternehmer.
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage. Sie beginnt bei 
außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen 
Verträgen und Fernabsatzverträgen frühestens, 
wenn der Verbraucher eine Widerrufsbelehrung 
in Textform erhalten hat, in der bestimmte Hin-
weise enthalten sein, ansonsten in der Regel mit 
Vertragsschluss. Sie kann vom Verkäufer verlän-
gert, aber nicht verkürzt werden.

Es handelt sich um Fernabsatzverträge, wenn 
für die Vertragsverhandlungen ausschließlich 
Fernkommunikationsmittel verwendet werden 
und der Vertragsschluss im Rahmen eines für 
den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder 
Dienstleistungssystems erfolgt. Fernkommuni-
kationsmittel sind insbesondere Briefe, Katalo-
ge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, über den 
Mobilfunkdienst versendete Nachrichten (SMS) 
sowie Rundfunk und Telemedien (Internet). Ent-
scheidend ist, dass die Vertragsparteien bei der 
Kommunikation nicht gleichzeitig körperlich an-
wesend sind.

1.2.7.3  Informationspflichten

Den Unternehmer treffen bei außerhalb von Ge-
schäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei 
Fernabsatzverträgen umfangreiche Informations-
pflichten, schon bei der Kontaktaufnahme und 
sowohl vor als auch nach Vertragsschluss.

1.2.7.4  Elektronischer Geschäftsverkehr

Elektronischer Geschäftsverkehr liegt vor, wenn 
ein Unternehmer für einen Vertragsschluss über 
die Lieferung von Waren oder über die Erbrin-
gung von Dienstleistungen Telemedien einsetzt.

Die wichtigsten Anwendungsfälle sind Verträge, 
bei denen der Kunde (das kann hier ein Verbrau-
cher, aber auch ein anderer Unternehmer sein) 
seine Erklärung über das Internet oder über On-
line-Dienste abgibt.
Entscheidend ist der Einsatz dieser modernen 
Kommunikationstechnik beim Abschluss des 
Vertrages. Die Leistung hingegen kann herkömm-
lich – etwa über den Versand – erfolgen. Verträge, 
bei denen der Kunde seine Erklärung telefonisch 
oder über Telefax abgibt, gehören nicht zum elek-
tronischen Geschäftsverkehr.
Auch Verträge, die ausschließlich über individu-
elle Kommunikation abgeschlossen werden (auch 
wenn sie durch den Austausch von E-Mails zu-
stande kommen), gehören nicht dazu. Hier kon-
frontiert der Unternehmer seinen Kunden nicht 
mit einem Programm, das er bereitstellt, sondern 
es erfolgt ein Austausch der Erklärungen wie bei 
einem Briefwechsel.
Der Unternehmer hat im elektronischen Ge-
schäftsverkehr eine Reihe von Informationspflich-
ten, die sich auch auf den technischen Ablauf des 
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Die Regeln zum Verbrauchsgüterkauf gelten 
nicht, wenn 

	▶ beide Vertragsparteien Unternehmer sind,
	▶ beide Vertragsparteien Verbraucher sind,
	▶ ein Verbraucher an einen Unternehmer ver-

kauft oder
	▶ gebrauchte Sachen in einer öffentlich zugäng-

lichen Versteigerung verkauft werden und der 
Verbraucher sich klar über die Nichtgeltung 
dieser Regeln informieren kann.

Wenn der Verkäufer zur Nacherfüllung eine man-
gelfreie Sache liefert und die mangelhafte Sache 
dafür zurückerhält, verbleiben beim Verbrauchs-
güterkauf die Vorteile, die dem Käufer durch die 
Nutzung der mangelhaften Sache entstanden sind, 
bei diesem. Es ist kein Wertersatz zu leisten.
Die Regeln über den Gefahrübergang beim Ver-
sendungskauf (Übergabe an den Spediteur) gelten 
nur sehr eingeschränkt. Die Gefahr des zufälligen 
Untergangs und der zufälligen Verschlechterung 
der Ware geht nur dann auf den Käufer über, 
wenn dieser selbst den Versender ausgewählt und 
beauftragt hat, ohne dass der Unternehmer dem 
Käufer diesen Versender benannt hat.
Die Ansprüche wegen Sachmängeln beim Kauf 
neuer oder gebrauchter Waren können nicht 
ausgeschlossen werden, weder durch AGB noch 
durch individuelle Abreden. Lediglich der Scha-
densersatzanspruch kann ausgeschlossen oder 
beschränkt werden, in AGB allerdings nur im 
Rahmen der entsprechenden Einschränkungen 
(z. B. kein Ausschluss für fahrlässig verursachte 
Körperschäden, auch nicht bei nur »einfacher 
Fahrlässigkeit«). 
Bei neuen Sachen kann die Verjährungsfrist für 
die Ansprüche aus der gesetzlichen Gewährleis-
tung nicht unter zwei Jahre, bei gebrauchten Sa-
chen nicht unter ein Jahr verkürzt werden. Im 
Übrigen muss eine Verkürzung der Verjährungs-
frist klar kommuniziert werden.
Zeigt sich innerhalb eines Jahres seit Gefahrüber-
gang ein Sachmangel, so wird vermutet, dass die 
Ware bereits von Anfang an mangelhaft war (Be-
weislastumkehr). Beim Kauf eines lebenden Tie-
res gilt diese Vermutung für einen Zeitraum von 
sechs Monaten seit Gefahrübergang.
Eine Garantieerklärung muss der Verkäufer ein-
fach und verständlich abfassen. Sie muss Hinweise 
enthalten:

	▶ auf die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers 
bei Mängeln,

	▶ dass die Inanspruchnahme dieser Rechte un-
entgeltlich ist und

	▶ dass diese Rechte durch die Garantie nicht ein-
geschränkt werden.

Wird der Verbraucher nicht in der vorgeschriebe-
nen Form über sein Widerrufsrecht belehrt, begin-
nen diese Fristen nicht zu laufen.

	■ Rechtsfolgen
Wird das Widerrufsrecht ausgeübt, sind die emp-
fangenen Leistungen spätestens nach 14 Tagen zu-
rückzugewähren. Auch muss für einen Wertverlust 
der Ware Wertersatz geleistet werden, wenn der 
Wertverlust auf einen Umgang mit den Waren 
zurückzuführen ist, der zur Prüfung der Beschaf-
fenheit, der Eigenschaften und der Funktions-
weise der Waren nicht notwendig war und eine 
ordnungsgemäße Unterrichtung über das Wider-
rufsrecht erfolgt ist.

1.2.7.6  Verträge über digitale Produkte

Eine weitere besondere Vertriebsform, für die 
es zahlreiche abweichende Regelungen gibt, ist 
der Vertrag über digitale Produkte. Dies sind 
Verträge, die die Bereitstellung digitaler Inhalte 
oder digitaler Dienstleistungen (digitale Produk-
te) durch den Unternehmer gegen Zahlung eines 
Preises zum Gegenstand haben. Der Preis kann 
auch eine digitale Darstellung eines Werts sein.

Digitale Inhalte sind Daten, die in digitaler Form 
erstellt und bereitgestellt werden. Digitale Dienst-
leistungen sind Dienstleistungen, die die Erstel-
lung, Verarbeitung oder Speicherung von Daten 
in digitaler Form oder den Zugang zu solchen 
Daten ermöglichen, oder die gemeinsame Nut-
zung solcher Daten mit anderen Nutzern ermög-
lichen (»Cloud-Dienste«).

1.2.7.7  Verbrauchsgüterkauf

Auch für einen Verbrauchsgüterkauf gelten ei-
nige Besonderheiten. Er liegt vor, wenn ein Ver-
braucher von einem Unternehmer eine Ware 
kauft. Waren sind bewegliche Sachen, die nicht 
auf Grund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 
oder anderen gerichtlichen Maßnahmen verkauft 
werden.
Entscheidend ist nicht, ob Verbrauchsgüter ge-
kauft werden, sondern, dass ein Verbraucher eine 
neue oder gebrauchte bewegliche Sache von ei-
nem Unternehmer erwirbt. Dabei ist es unerheb-
lich, ob letzterer die Verbrauchereigenschaft er-
kennt oder erkennen kann.
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Angaben enthalten, insbesondere Hinweise auf 
einen Tilgungsplan, das einzuhaltende Verfahren 
bei der Kündigung des Vertrags und sämtliche 
weiteren Vertragsbedingungen.
Werden diese Vorgaben nicht eingehalten, ist 
der Verbraucherdarlehensvertrag (und auch eine 
Vollmacht, die für den Abschluss eines solchen 
Vertrags erteilt wurde) nichtig. Er wird aber gül-
tig, wenn der Darlehensnehmer das Darlehen 
empfängt oder in Anspruch nimmt. Soweit aber 
Angaben zum Sollzinssatz, zum effektiven Jahres-
zins oder zum Gesamtbetrag fehlen, gilt für dieses 
Darlehen der gesetzliche Zinssatz (s. Kap. 1.2.3.2).

Widerrufsrecht Dem Verbraucher steht auch 
hier ein »Widerrufsrecht« zu, wie es bereits bei 
den besonderen Vertriebsformen vorgestellt wur-
de (s. Kap. 1.2.7.5).

Kündigungsrecht Ist das Darlehen in Teilzah-
lungen zu tilgen, kann der Darlehensgeber den 
Verbraucherdarlehensvertrag wegen Zahlungs-
verzugs des Darlehensnehmers nur kündigen, 
wenn dieser in Verzug ist 

	▶ ganz oder teilweise mit mindestens zwei auf-
einander folgenden Teilzahlungen oder

	▶ mit mindestens zehn  Prozent des gesamten 
Darlehensbetrags (bei Verträgen mit einer 
Laufzeit von mehr als drei Jahren reichen 
fünf Prozent).

Der Darlehensgeber muss dem Darlehensneh-
mer außerdem erfolglos eine zweiwöchige Frist 
zur Zahlung des rückständigen Betrags gesetzt 
haben verbunden mit der Erklärung, dass er bei 
Nichtzahlung innerhalb der Frist die gesamte 
Restschuld verlangen wird. Spätestens mit der 
Fristsetzung soll der Darlehensgeber dem Darle-
hensnehmer ein Gespräch über die Möglichkeiten 
einer einverständlichen Regelung anbieten.
Bei Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen 
(dieser Begriff spart unter anderem Darlehen 
mit geringen Beträgen oder geringen Laufzeiten 
sowie Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträge 
aus) kann sich der Darlehensgeber kein Kündi-
gungsrecht einräumen, wenn eine bestimmte Ver-
tragslaufzeit vereinbart wurde oder die Kündi-
gungsfrist kürzer als zwei Monate ausfällt. Für 
den Darlehensnehmer gibt es das Recht, einen 
Verbraucherdarlehensvertrag ohne vereinbarten 
Zeitpunkt für die Rückzahlung ganz oder teilwei-
se zu kündigen, ohne eine Frist einzuhalten. Eine 
längere Kündigungsfrist als ein Monat kann nicht 
vereinbart werden.

Ferner müssen Name und Anschrift des Garantie-
gebers, das für die Geltendmachung der Garantie 
einzuhaltende Verfahren, die Ware, auf die sich 
die Garantie bezieht, und die Bestimmungen der 
Garantie, insbesondere die Dauer und den räum-
lichen Geltungsbereich des Garantieschutzes ent-
halten sein.

1.2.7.8  Verbraucherdarlehensvertrag

Darlehensverträge zwischen einem Unternehmer 
als Darlehensgeber und einem Verbraucher als 
Darlehensnehmer sind Verbraucherdarlehens-
verträge. Für sie gelten, von einigen Ausnahmen 
abgesehen, besondere Vorschriften, von denen 
in der Regel nicht zum Nachteil des Verbrauchers 
abgewichen werden darf. Sie dürfen auch nicht 
zum Nachteil des Verbrauchers durch andere Ge-
staltungsformen umgangen werden.

Informations- und Erläuterungspflichten Der 
Darlehensgeber muss den Darlehensnehmer 
rechtzeitig vor dem Abschluss eines Verbraucher-
darlehensvertrags in Textform unterrichten. Es 
müssen insbesondere folgende Informationen ge-
geben werden:

	▶ die Art des Darlehens,
	▶ der Nettodarlehensbetrag,
	▶ die Vertragslaufzeit,
	▶ der Sollzinssatz und der effektive Jahreszins,
	▶ Betrag, Zahl und Fälligkeit der einzelnen Teil-

zahlungen,
	▶ der Gesamtbetrag und
	▶ die Auszahlungsbedingungen und alle Neben-

kosten.
Der Darlehensgeber muss dem Darlehensnehmer 
auch angemessene Erläuterungen geben, damit 
letzterer beurteilen kann, ob der Vertrag dem von 
ihm verfolgten Zweck und seinen Vermögensver-
hältnissen gerecht wird.
Die Verpflichtung, den insgesamt zurückzuzahlen-
den Betrag anzugeben, ermöglicht es auch einem 
weniger geschäftstüchtigen Kunden, die Gesamt-
belastung gleich in vollem Umfang zu erkennen. 
Die Angabe des effektiven Jahreszinses ermög-
licht einen schnellen Vergleich verschiedener Kre-
ditangebote, da dieser die Gesamtkosten bezogen 
auf die Darlehenssumme ausdrückt.

Form Verbraucherdarlehensverträge müssen, so-
weit nicht eine strengere Form vorgeschrieben ist, 
schriftlich abgeschlossen werden. Sie müssen klar 
und verständlich die bereits vor Vertragsabschluss 
gegebenen Informationen und zahlreiche weitere 
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aufschubs gegen Entgelt sowie Finanzierungshil-
fen gegen Entgelt. Beim Zahlungsaufschub wird 
die vereinbarte Fälligkeit hinausgeschoben, um 
dem Verbraucher die Zahlung des vereinbarten 
Preises zu erleichtern.
Unter Finanzierungshilfen sind Vereinbarungen 
zu verstehen, die es dem Verbraucher ermögli-
chen, das Entgelt für den Erwerb von Sachen oder 
Rechten oder den Empfang von Dienstleistun-
gen leichter aufzubringen, indem er die Leistung 
früher erhalten kann. Hier sind insbesondere die 
Fälle des Finanzierungsleasings und des Mietkaufs 
zu erwähnen.
Verträge über die entgeltliche Nutzung eines 
Gegenstandes gelten als entgeltliche Finanzie-
rungshilfe, wenn der Verbraucher zum Erwerb des 
Gegenstandes verpflichtet ist, der Unternehmer 
vom Verbraucher den Erwerb des Gegenstandes 
verlangen kann oder der Verbraucher für einen 
bestimmten Wert des Gegenstandes einzustehen 
hat, wenn der Vertrag endet.
Auch für diese Geschäfte gelten die Regelungen 
zu Informations- und Aufklärungspflichten, zur 
Schriftform, zu Kündigungsmöglichkeiten und 
-fristen sowie zur Vorfälligkeitsentschädigung.
Der Unternehmer ist übrigens verpflichtet, vor 
dem Abschluss eines Vertrags über eine entgelt-
liche Finanzierungshilfe die Kreditwürdigkeit des 
Verbrauchers zu bewerten. Grundlage hierfür 
können Auskünfte des Verbrauchers und – wenn 
erforderlich  – Informationen von Auskunfteien 
(z. B. Schufa, Creditreform) sein.

Teilzahlungsgeschäfte Weitere Besonderheiten 
gelten für Teilzahlungsgeschäfte. Das sind Verträ-
ge, die die Lieferung einer bestimmten Sache oder 
das Erbringen einer bestimmten Leistung gegen 
Teilzahlungen zum Gegenstand haben. Der Er-
werber der Sache oder Leistung erhält diese zwar 
sofort, das Entgelt wird jedoch in Raten gezahlt. 
Gerade der Kauf auf Raten ist außerordentlich 
weit verbreitet.
Der Unternehmer hat hier das Risiko, die Sa-
che wegzugeben oder die Leistung zu erbringen, 
ohne gleich den vollen Gegenwert zu erhalten. 
Absichern kann er sich dagegen z. B. über einen 
Eigentumsvorbehalt. Die technische Abwicklung 
eines Teilzahlungsgeschäfts ist außerdem für den 
Verkäufer aufwendiger und kostenintensiver als 
ein Barzahlungsgeschäft.
Aber auch der Käufer setzt sich gewissen Gefah-
ren aus, vor allem, wenn von ihm getätigte Teilzah-
lungsgeschäfte insbesondere in der Summe seine 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit übersteigen und 
er die vereinbarten Raten nicht bezahlen kann. 

Vorfälligkeitsentschädigung Der Darlehens-
nehmer kann seine Verbindlichkeiten aus einem 
Verbraucherdarlehensvertrag jederzeit ganz oder 
teilweise vorzeitig erfüllen. Der Darlehensgeber 
kann in diesem Fall eine angemessene Vorfällig-
keitsentschädigung verlangen, wenn Zinsen zu ei-
nem gebundenen Sollzinssatz geschuldet werden. 
Bei Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen 
muss dieser gebundene Sollzinssatz bei Vertrags-
schluss vereinbart worden sein. Die Vorfälligkeits-
entschädigung, die dem entspricht, was dem Dar-
lehensgeber an noch zu zahlenden Zinsen entgeht, 
ist auf ein Prozent des vorzeitig zurückgezahlten 
Betrags bzw. den absoluten Betrag der noch zu 
zahlenden Zinsen begrenzt.

	■ Sonderformen von Verbraucherdarlehensver-
trägen

Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträge Bei 
Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen, bei 
denen das Darlehen durch ein Grundpfandrecht 
oder eine Reallast besichert sind (s. Kap. 1.2.9.6) 
oder die für den Erwerb oder die Erhaltung des 
Eigentumsrechts an Grundstücken, an bestehen-
den oder zu errichtenden Gebäuden oder für den 
Erwerb oder die Erhaltung von grundstücksglei-
chen Rechten bestimmt sind, entfallen die Be-
schränkungen zu Kündigungsmöglichkeiten und 
-fristen.

Überziehungsmöglichkeiten Auch die Mög-
lichkeit, ein Konto zu überziehen, ist ein Verbrau-
cherdarlehen, wenn ein Unternehmer dies einem 
Verbraucher gewährt. Diese eingeräumte Über-
ziehungsmöglichkeit ist das Recht, das Konto in 
bestimmter Höhe zu überziehen (Dispositions-
kredit). Hier muss der Darlehensgeber den Darle-
hensnehmer in regelmäßigen Zeitabständen über 
verschiedene Angaben informieren, insbesondere 
das Datum und die Höhe ausbezahlter und zu-
rückgezahlter Beträge, den jeweils angewendeten 
Sollzinssatz und die erhobenen Kosten (z. B. per 
Kontoauszug; s. dazu auch Kap. 12.2).
Auch die geduldete Überziehung, also wenn ein 
Unternehmer in einem Vertrag mit einem Ver-
braucher über ein laufendes Konto, bei dem keine 
Überziehungsmöglichkeit eingeräumt wurde, für 
den Fall ein Entgelt vereinbart, dass er eine Über-
ziehung des Kontos duldet, unterliegt bestimmten 
Informationspflichten. Die wichtigsten Angaben 
sind auch hier der Sollzinssatz und die anfallenden 
Kosten.

Zahlungsaufschub oder entgeltliche Finanzie-
rungshilfe Es gibt auch den Fall des Zahlungs-
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1.2.8  Schuldverhältnisse aus 
unerlaubter Handlung und 
zurechenbarer Gefährdung

Die vielen Schadensfälle des täglichen Lebens 
führen sofort zu der Frage, wer den entstan-
denen Schaden tragen muss. Die Haftung auf 
Schadensersatz als Rechtsfolge unerlaubter 
Handlungen ist deshalb von großer praktischer 
Bedeutung. 

Es gibt drei Fallgruppen:
	▶ der Geschädigte kommt für den gesamten 

Schaden selbst auf,
	▶ der Geschädigte trägt den Schaden zum Teil 

selbst und daneben leisten der Schädiger oder 
ein Dritter Ersatz oder

	▶ der Geschädigte bekommt den gesamten Scha-
den vom Schädiger oder von einem Dritten 
ersetzt.

Die rechtliche Verpflichtung, einem anderen zuge-
fügte Schäden ersetzen zu müssen, führt zu einem 
erheblichen persönlichen Risiko, das auch die 
eigene Existenz gefährden kann. Der Abschluss 
einer privaten Haftpflichtversicherung gehört da-
her für jeden zur Grundvorsorge. Die Haftpflicht-
versicherung übernimmt das Haftungsrisiko für 
den versicherten Schädiger nach Maßgabe ihrer 
Versicherungsbedingungen. Dafür sind Versiche-
rungsbeiträge bzw. -prämien zu zahlen.
Die Haftpflichtversicherung reguliert den Scha-
den aber nur, wenn ihr Versicherungsnehmer zum 
Schadensersatz verpflichtet ist. Ist der Versiche-
rungsnehmer nicht schadensersatzpflichtig, aus 
welchem Rechtsgrund auch immer, gibt es auch 
keine Grundlage für eine Schadensersatzleistung 
der Haftpflichtversicherung. Die Haftungsfrage ist 
mit dem Bestehen einer Haftpflichtversicherung 
nicht geklärt! Nicht bei jedem Schadensfall leistet 
die Versicherung Ersatz.

Haftungstatbestände und Haftungsvoraus-
setzungen Die unerlaubte Handlung (Delikt, 
Unrecht) ist ein Verhalten einer Person, das die 
Rechtsordnung missbilligt, weswegen sie zum 
Schadensersatz verpflichtet wird.
Eine unerlaubte Handlung begeht, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die 
Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein 
sonstiges subjektives Recht eines anderen wider-
rechtlich verletzt. Das ist der Grundtatbestand der 
unerlaubten Handlung.
Zwischen der Tathandlung und dem Schadens-
eintritt muss ein Kausalzusammenhang bestehen. 

Gerade niedrig erscheinende Ratenzahlungen 
oder Zinssätze können hier täuschen.
Auch hier ist das Widerrufsrecht des Verbrauchers 
wichtig. Es kann auch durch ein Rückgaberecht 
ersetzt werden.
Bei Zahlungsverzug des Verbrauchers kann der 
Unternehmer unter bestimmten Voraussetzun-
gen von dem Teilzahlungsgeschäft zurücktreten. 
Nimmt der Unternehmer die gelieferte Sache wie-
der an sich, ist dies wie ein Rücktritt zu werten.
Der Verbraucher muss dann keine weiteren Teil-
zahlungen leisten. Er muss dem Unternehmer 
aber dessen Aufwendungen ersetzen und wegen 
einer inzwischen eingetretenen Wertminderung 
eine Vergütung für die Nutzung entrichten (die 
beim Verbrauchsgüterkauf bestimmte Ausnahme, 
dass kein Wertersatz zu leisten ist, gilt nicht bei 
Teilzahlungsgeschäften).
Wenn bei Teilzahlungsgeschäften die Vorgaben, 
insbesondere zu den Informations- und Erläu-
terungspflichten, nicht eingehalten werden, ist 
der Vertrag über das Teilzahlungsgeschäft auch 
nichtig. Das Teilzahlungsgeschäft wird aber gültig, 
wenn dem Verbraucher die Sache übergeben oder 
die Leistung erbracht wird. Fehlt die Angabe des 
Gesamtbetrags oder des effektiven Jahreszinses, 
ist der Barzahlungspreis allerdings höchstens mit 
dem gesetzlichen Zinssatz (s. Kap. 1.2.3.2) zu ver-
zinsen. Wurde kein Barzahlungspreis angegeben, 
gilt im Zweifel der Marktpreis als Barzahlungs-
preis.
Eine wichtige Ausnahme davon liegt vor, wenn 
der Verbraucher sein Angebot zum Vertragsab-
schluss im Fernabsatz (s. Kap. 1.2.7.2) auf Grund 
eines Verkaufsprospekts (z. B. Katalog) oder eines 
vergleichbaren elektronischen Mediums (z. B. In-
ternetauftritt des Unternehmers) abgibt und aus 
diesen Medien der Barzahlungspreis, der Soll-
zinssatz, der effektive Jahreszins, ein Tilgungsplan 
anhand beispielhafter Gesamtbeträge sowie die 
zu stellenden Sicherheiten und Versicherungen 
ersichtlich sind. Teilt der Unternehmer dem Ver-
braucher spätestens unverzüglich nach Vertrags-
abschluss den Vertragsinhalt auf einem dauerhaf-
ten Datenträger mit, muss die Schriftform nicht 
eingehalten werden.
Daneben kann dem Verbraucher anstelle des sonst 
üblichen Widerrufsrechts (s. Kap. 1.2.7.5) auch ein 
Rückgaberecht eingeräumt werden.
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Haftungsbeschränkungen Die Verschuldens-
haftung, die das Gesetz für unerlaubte Handlun-
gen für jede Form der Fahrlässigkeit (leicht, mittel, 
grob) vorsieht, kann durch eine vertragliche Ver-
einbarung ganz ausgeschlossen oder – ein häufi-
ger Fall – auf die grobe Fahrlässigkeit beschränkt 
werden. Dies muss im Zweifel ausdrücklich ge-
schehen. Dazu sollte zur Beweiserleichterung die 
Schriftform gewählt werden. Die Anforderungen 
der Rechtsprechung an eine stillschweigende Haf-
tungsbeschränkung sind sehr streng.
Die Haftung für Vorsatz kann nicht im Voraus 
ausgeschlossen werden. Vereinbarte Haftungs-
beschränkungen gelten im Zweifel sowohl für 
Ansprüche aus Vertrag als auch für solche aus 
unerlaubter Handlung. Im Rahmen von AGB ist 
das nur sehr eingeschränkt möglich. Dort kann 
die Haftung für Körperschäden überhaupt nicht 
ausgeschlossen oder begrenzt werden. Bei Sach-
schäden kann immerhin die einfache (leichte) 
Fahrlässigkeit ausgeschlossen werden.

Gefährdungshaftung Bei der bisher geschilder-
ten Haftung für unerlaubte Handlungen ist Vor-
aussetzung, dass der Schädiger schuldhaft handelt. 
Ist seine Handlung nicht mindestens leicht fahrläs-
sig, entfällt die Pflicht, Schadensersatz zu leisten.
Von diesem Grundsatz der Verschuldenshaftung 
gibt es aber Ausnahmen von sehr großer Trag-
weite, die mit dem Begriff Gefährdungshaftung 
beschrieben werden.
Hier beruht der Umstand, der die Haftung be-
gründet, nicht auf einem Verschulden. Er ergibt 
sich aus der besonderen Gefahrenlage, die eine 
Person verursacht und für die sie einstehen muss. 
Wer ein Tier hält, schafft eine erhöhte Gefahren-
situation. Er muss deshalb für Schäden, die das 
Tier anrichtet, auch dann eintreten, wenn ihn kein 
Verschulden trifft. Gleiches gilt für den Halter 
eines Kraftfahrzeugs. Ein Haftungsausschluss ist 
hier nicht möglich.
Neben der Haftung von Tier- und Kraftfahrzeug-
halter besteht eine Gefährdungshaftung unter 
anderem beim Betrieb von Eisenbahnen, Flug-
zeugen, Kernkraftwerken oder Pipelines. Auch 
bei Wildschäden, bei der Verunreinigung von Ge-
wässern und bei Schäden durch Arzneimittel oder 
gentechnisch veränderte Organismen tritt sie ein.

Haftung des Kraftfahrzeughalters Der Halter 
eines Kraftfahrzeugs haftet nach den Bestimmun-
gen des Straßenverkehrsgesetzes ohne Rücksicht 
auf sein Verschulden, wenn beim Betrieb des 
Kraftfahrzeugs ein Mensch getötet oder verletzt 
oder eine Sache beschädigt wird.

Das Verhalten des Schädigers muss Ursache für 
den eingetretenen Schaden sein.
Sonstige subjektive Rechte sind vor allem die 
Persönlichkeitsrechte, z. B. das Namensrecht, das 
Urheberrecht, das allgemeine Persönlichkeitsrecht 
sowie das Recht am eingerichteten und ausgeüb-
ten Gewerbebetrieb.
Neben dem Grundtatbestand der unerlaubten 
Handlung gibt es wichtige besondere Tatbestände, 
die ebenfalls eine Schadensersatzpflicht auslösen 
können.

Beispiele 
	▶ Verletzung eines Schutzgesetzes
	▶ Sittenwidrige Schädigung
	▶ Schädigung durch Gebäude oder Gebäudeteile
	▶ Amtspflichtverletzung

Das BGB geht im Grundsatz von Verschulden 
aus. Die Schadensersatzpflicht wegen unerlaub-
ter Handlung tritt nur ein, wenn der deliktsfähige 
Schädiger (s. Kap. 1.2.2.3) rechtswidrig und schuld-
haft handelt.
Rechtswidrig (widerrechtlich) ist jeder unbefugte 
Eingriff in einen fremden Rechtskreis. Steht dem 
Handelnden ein eigenes Recht zur Seite oder hat 
der Geschädigte eingewilligt, ist der Eingriff befugt.

Beispiele 
Wird jemand tätlich angegriffen und beschädigt bei sei-
ner Verteidigung die Kleidung des Angreifers, entfällt 
eine Verpflichtung zum Schadensersatz. Die Handlung 
erfolgt in Notwehr und damit rechtmäßig. 

Die aktive Teilnahme an gefährlichen Sportver-
anstaltungen stellt eine Einwilligung in solche 
Verletzungen dar, die auch bei Einhaltung der 
Spielregeln unvermeidbar auftreten können. 
Wann eine Handlung schuldhaft ist, ist in 
Kap. 1.2.2.6 beschrieben. Was der Schadens-
ersatzanspruch alles umfasst, wurde bereits im 
Kap. 1.2.3.2 erläutert.
Die schädigende Handlung kann ein (aktives) Tun, 
aber auch ein (passives) Unterlassen sein. Das 
Unterlassen führt dann zur Schadensersatzpflicht, 
wenn eine Pflicht besteht, Schäden zu verhüten. 
Wer eine Gefahrenquelle schafft, ist verpflichtet, 
die notwendigen Vorkehrungen zum Schutz Drit-
ter zu treffen (Verkehrssicherungspflicht).

Beispiel 
Der Hausmeister einer Wohnanlage unterlässt es, im 
Winter die Wege zu streuen, schadhafte Treppen aus-
zubessern oder eine mangelhafte Beleuchtung zu ver-
bessern. Stürzt deswegen ein Besucher oder Gast und 
verletzt sich dabei, hat der Hausmeister (bzw. der Haus-
eigentümer) seine Verkehrssicherungspflicht verletzt. 
Auch für Landwirte ist dies von Bedeutung, wenn sie 
Zimmer oder Ferienwohnungen an Gäste vermieten.
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Deckungssummen, kann der Fall eintreten, dass 
die Leistungen der Versicherung nicht ausreichen, 
den Schaden zu decken. Dann muss der Schädiger 
den nicht gedeckten Teil des Schadens aus der 
eigenen Tasche bezahlen.

Tierhalterhaftung Der Tierhalter unterliegt 
ebenfalls einer Gefährdungshaftung. Er haftet 
auch ohne Verschulden, falls durch das Tier ein 
Mensch getötet oder verletzt oder eine Sache be-
schädigt wird, soweit der Schaden als Ausfluss der 
typischen Tiergefahr anzusehen ist.
Tierhalter ist derjenige, der das Tier nicht nur vor-
übergehend im eigenen Interesse verwendet. Tier-
halter ist meist der Eigentümer oder der Pächter, 
nicht dagegen ein Gehilfe oder ein Verwahrer.
Bei Haustieren, die dem Beruf, der Erwerbstätig-
keit oder dem Unterhalt des Tierhalters dienen, 
greift keine Gefährdungshaftung, wenn der Tier-
halter bei der Beaufsichtigung des Tieres die im 
Verkehr erforderliche Sorgfalt beachtet hat oder 
der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt 
entstanden sein würde. Allerdings ist der Tierhal-
ter in vollem Umfang dafür beweispflichtig, dass 
er das Tier sorgfältig beaufsichtigt hat.
Diese Ausnahmeregelung betrifft auch die Land-
wirtschaft. Unter sie fallen insbesondere das 
Zucht-, Nutz- und Schlachtvieh des Landwirts 
oder der Zuchttierbestand staatlicher Gestüte. 
Das zu Liebhaberzwecken gehaltene Rennpferd 
oder andere »Luxustiere« gehören da nicht dazu. 

1.2.9  Sachenrecht

Während das zweite Buch des BGB die Rechts-
beziehungen zwischen Personen behandelt, regelt 
das dritte Buch die Rechte von Personen an Sa-
chen.

Der Begriff der »Sache« wurde bereits im 
Kap. 1.2.2.4 erläutert. Die an einer Sache beste-
henden Rechte werden als dingliche Rechte be-
zeichnet. Während die aus einem Schuldverhält-
nis entstandenen Rechte (Ansprüche) nur gegen-
über bestimmten Personen bestehen, wirken die 
dinglichen Rechte gegenüber jedem.

Beispiel 
Der Käufer einer Sache hat den Anspruch auf deren 
Lieferung nur gegenüber dem Verkäufer. Der Eigentü-
mer einer Sache kann Eingriffe in sein Eigentum gegen-
über jedem Dritten abwehren. 

Ausgeschlossen ist die Ersatzpflicht, wenn der 
Unfall durch höhere Gewalt verursacht wird. 
Auch wenn das Fahrzeug ohne Wissen und Wil-
len des Halters von einem Dritten benutzt wurde 
(»Schwarzfahrt«) und den Halter daran kein Ver-
schulden trifft, haftet der Halter nicht.
Bei dieser Gefährdungshaftung gelten allerdings 
Höchstbeträge. Diese liegen derzeit bei Tötung 
oder Verletzung eines oder mehrerer Menschen 
durch dasselbe Ereignis bei fünf Millionen Euro 
und bei Sachbeschädigung, auch wenn durch das-
selbe Ereignis mehrere Sachen beschädigt werden, 
bei einer Million Euro.
Bei Schäden, die auf Grund der Verwendung ei-
ner hoch- oder vollautomatisierten Fahrfunktion 
oder beim Betrieb einer autonomen Fahrfunktion 
verursacht wurden, ferner bei der entgeltlichen, 
geschäftsmäßigen Personenbeförderung gelten 
höhere Beträge.
Neben der Gefährdungshaftung des Halters eines 
Kraftfahrzeugs besteht nach wie vor die Verschul-
denshaftung aus unerlaubter Handlung. Dort gel-
ten diese Höchstbeträge nicht.
Wer als Lenker und Halter eines Kraftfahrzeugs 
einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine 
andere Person einen Schaden erleidet, haftet zu-
nächst (ohne Rücksicht auf sein Verschulden) als 
Halter des Fahrzeugs. Insoweit ist die Ersatzpflicht 
allerdings auf die erwähnten Höchstbeträge be-
schränkt.
Daneben haftet er aber auch nach den allgemei-
nen Grundsätzen. Hat er als Kraftfahrzeuglenker 
schuldhaft gehandelt, so gilt für ihn nicht nur die 
Gefährdungshaftung, sondern auch die Verschul-
denshaftung. Die Begrenzung der Ersatzleistung 
auf die vorgenannten Höchstbeträge entfällt dann.
Da die Folgen aus Verkehrsunfällen oft schwer-
wiegend sind und die Leistungsfähigkeit einer 
Privatperson bei weitem übersteigen können, be-
steht für den Halter eines Kraftfahrzeugs die ge-
setzliche Pflicht, sein Haftungsrisiko zu versichern 
(Pflichtversicherung für Kraftfahrzeughalter).
Die Mindesthöhe der Versicherungssumme be-
trägt bei Kraftfahrzeugen einschließlich der An-
hänger je Schadensfall 7,5 Mio. Euro für Personen-
schäden, 1,22 Mio. Euro für Sachschäden und für 
reine Vermögensschäden 50 000 Euro (Schäden, 
die weder mittelbar noch unmittelbar mit einem 
Personen- oder Sachschaden zusammenhängen).
Nachdem die wohl überwiegende Zahl aller Ver-
kehrsunfälle auf das Verschulden eines der Be-
teiligten zurückgeht, ist es wichtig, einen Versiche-
rungsvertrag mit möglichst hohen bzw. unbegrenz-
ten Deckungssummen abzuschließen. Begnügt 
man sich mit den gesetzlich vorgeschriebenen 
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Beispiele 
Wird ein Kraftfahrzeug verliehen, ändert sich an der 
Eigentumslage nichts. Der Verleiher bleibt Eigentümer. 
Der Entleiher erlangt aber die »tatsächliche Gewalt« 
über das Fahrzeug. Er wird damit für die »Leihzeit« zu 
dessen Besitzer. Mit Rückgabe des Fahrzeugs an den 
Verleiher am Ende der »Leihzeit« endet der Besitz.
Entsprechend bleibt der Verpächter eines Grundstücks 
der Eigentümer, während der Pächter den Besitz am 
Grundstück erhält.

1.2.9.2  Erwerb und Verlust des 
Eigentums an beweglichen 
Sachen

Einigung und Übergabe, Übergabeersatz Ei-
gentum an einer beweglichen Sache wird über-
tragen, indem der Eigentümer die Sache dem Er-
werber übergibt und beide sich darüber einig sind, 
dass das Eigentum übergehen soll.
Diese Einigung ist ein dinglicher Vertrag. Er un-
terliegt den allgemeinen Vorschriften über Wil-
lenserklärungen und Verträge. Dieser dingliche 
Vertrag über die Einigung ist erforderlich, weil ein 
schuldrechtlicher Vertrag nur die Verpflichtung 
begründet, Eigentum zu verschaffen, aber noch 
keinen Eigentumsübergang bewirkt. 
Die Übergabe verschafft dem Erwerber den un-
mittelbaren Besitz. Sie kann aber auch ersetzt 
werden, indem ein anderes Rechtsverhältnis (z. B. 
»Miete«, »Leihe«, »Verwahrung«) vereinbart wird. 
Dann wird der Erwerber auch ohne Übergabe der 
Sache Eigentümer und der Veräußerer besitzt die 
Sache nun für den Erwerber.

Beispiel 
Verkäufer und Käufer sind sich über den Eigentums-
übergang einig (Einigung). Der Käufer nimmt die Sache 
aber nicht gleich mit, sondern lässt sie beim Verkäufer 
in Verwahrung (gegen Bezahlung oder auch nicht). Der 
Verkäufer ist jetzt nicht mehr Eigentümer, sondern nur 
noch Besitzer. 

Einigung und Übergabe bezeichnet man zusam-
men auch als Veräußerung.
Besitzt der Erwerber die Sache bereits (z. B. als 
Mieter), genügt für den Eigentumsübergang die 
bloße rechtsgeschäftliche Einigung. Die zu über-
gebende Sache kann sich auch bei einem Dritten 
befinden. Dann einigt man sich darauf, dass der 
Herausgabeanspruch gegen den Dritten abgetre-
ten wird.
Eigentum kann auch erworben werden, ohne dass 
eine Einigung mit dem Eigentümer erfolgt. Be-
sitzt jemand eine Sache, ist aber nicht ihr Eigen-

Im Mittelpunkt des Sachenrechts stehen einmal 
die Vorschriften über das Eigentum, insbesondere, 
wie es erworben und abgegeben wird. Das Eigen-
tum ist ein dingliches Vollrecht. Daneben bestehen 
beschränkt dingliche Rechte, die sich in Nutzungs-
rechte (Erbbaurecht, Dienstbarkeiten einschließ-
lich dingliches Wohnungsrecht, Nießbrauch) und 
Verwertungsrechte (Grundpfandrechte  – Hypo-
theken, Grund- und Rentenschulden –, Pfandrech-
te an beweglichen Sachen, Reallasten) gliedern.

1.2.9.1  Grundsätze

Zwei wichtige Grundsätze des Sachenrechts sind 
zu beachten.

	■ Trennung von Verpflichtungsgeschäft und 
 Erfüllungsgeschäft

Das BGB trennt streng zwischen »schuldrecht-
lichem Verpflichtungsgeschäft« (z. B. einem Kauf-
vertrag) und »sachenrechtlichem Erfüllungsge-
schäft« (z. B. die Übertragung des Eigentums). 

Beispiel 
Der (schuldrechtliche) Kaufvertrag verpflichtet den 
Verkäufer lediglich, das Eigentum an den Käufer zu 
übertragen. Er ist also auch nach Abschluss des Kauf-
vertrages noch Eigentümer. Erst wenn er seine Pflichten 
aus dem Kaufvertrag erfüllt und dem Käufer das Eigen-
tum durch einen weiteren (dinglichen) Vertrag über-
trägt, erwirbt dieser das Eigentum an der Kaufsache.

Deshalb ist der für das sachenrechtliche Erfül-
lungsgeschäft erforderliche dingliche Übereig-
nungsvertrag im dritten Buch des BGB geregelt 
und nicht wie der schuldrechtliche Kaufvertrag 
im zweiten Buch.

	■ Unterschied zwischen Eigentum und Besitz
Die Begriffe »Eigentum« und »Besitz« müssen 
streng auseinandergehalten werden. In der Um-
gangssprache ist es gebräuchlich, jemanden als Be-
sitzer zu bezeichnen, wenn ihm eine Sache gehört.
Besitzer einer Sache im Rechtssinn ist derjenige, 
der die tatsächliche Gewalt über sie hat. Er kann 
zugleich auch deren Eigentümer sein. Eigentümer 
kann aber auch eine andere Person sein. Eigentü-
mer ist derjenige, der das Eigentumsrecht innehat. 
Der Besitz wird erworben, indem jemand die tat-
sächliche Gewalt über eine Sache erlangt. Er en-
det, wenn der Besitzer die tatsächliche Gewalt 
über die Sache aufgibt oder in anderer Weise ver-
liert.
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einbaren sie ein »treuhänderisches Verwahrungs-
verhältnis«.
Diese Art der Sicherung ist rechtlich zulässig. 
Sie ist aber äußerlich nicht erkennbar. Sie kann 
deshalb zu einer Täuschung über die wahre Ver-
mögenslage und Kreditwürdigkeit des Darlehens-
nehmers führen. Obwohl er die Gegenstände nach 
wie vor besitzt, ist er (zumindest vorübergehend) 
nicht Eigentümer.

	■ Weitere Erwerbs- und Verlustgründe
Das Gesetz kennt neben den verschiedenen For-
men, Eigentum vertraglich zu übertragen (Über-
eignungen) noch eine Reihe weiterer Möglich-
keiten, Eigentum automatisch zu erwerben oder 
zu verlieren.
Dazu gehören die »Ersitzung« (jemand hat eine 
bewegliche Sache zehn Jahre im Besitz) und die 
»Verbindung«, »Vermischung« oder »Verarbei-
tung« verschiedener beweglicher Sachen. Auch 
durch die Aneignung herrenloser Gegenstände 
(z. B. wilder Tiere durch den Jagdberechtigten), 
durch Fund besitzloser Sachen oder die Aufgabe 
des Eigentums (z. B. an Abfallgegenständen) kön-
nen Veränderungen eintreten.
Hier müssen auch die Fälle des Erwerbs durch 
staatlichen Akt im Wege der »Zwangsvollstre-
ckung« (Zuschlag in der Zwangsversteigerung) 
oder durch Erbschaft im Wege der »Gesamtrechts-
nachfolge« (s. Kap. 1.2.11.1) erwähnt werden.

1.2.9.3  Erwerb und Verlust des 
Eigentums an Grundstücken

	■ Auflassung und Eintragung
Bei Grundstücken (hierunter fällt auch das Wohn-
eigentum in Form von Eigentumswohnungen) 
erfolgt ebenfalls eine Einigung über den Eigen-
tumsübergang. Diese muss vor einem Notar er-
klärt werden. Dazu müssen beide, der Veräußerer 
und der Erwerber, gleichzeitig anwesend sein. Sie 
müssen aber nicht persönlich anwesend sein; Stell-
vertretung ist zulässig.
Eine Übergabe wie bei einer beweglichen Sache 
ist aber nicht möglich, da das Grundstück ja aus 
der Natur der Sache an Ort und Stelle bleibt. An 
ihre Stelle tritt die Eintragung des neuen Eigen-
tümers in das Grundbuch.
Voraussetzungen für den Eigentumsübergang sind 
also die Auflassung und die Eintragung im Grund-
buch.

tümer, und einigt er sich mit einem anderen, ihm 
die Sache zu übergeben und das (eigentlich ja 
nicht bestehende) Eigentum zu übertragen, wird 
der andere Eigentümer, wenn er zu diesem Zeit-
punkt gutgläubig ist. Ist dem anderen bekannt 
oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt, dass 
die Sache nicht dem Veräußerer gehört, ist der Er-
werber nicht in gutem Glauben.

Beispiel
Der Mieter einer Sache verkauft diese an einen ande-
ren, der nicht weiß, dass der Mieter nicht der wirkliche 
Eigentümer ist. Der Käufer erwirbt aufgrund seines gu-
ten Glaubens vom Besitzer, obwohl dieser nicht Eigen-
tümer ist, volles Eigentum. 

Verliert der eigentliche Eigentümer auf diese Wei-
se sein Eigentum, ist er auf Schadensersatzansprü-
che gegen den Veräußerer angewiesen.
Besitzt der Erwerber in diesem Fall die Sache 
bereits, erfolgt der Eigentumsübergang nur, wenn 
er die Sache vorab vom Veräußerer erhalten hat. 
Hat er sie von einem Dritten erhalten, ist dieser 
gutgläubige Erwerb nicht möglich. Bleibt die Sa-
che noch im Besitz des Veräußerers, kann dieser 
gutgläubige Erwerb erst stattfinden, wenn der Ver-
äußerer die Sache tatsächlich dem Erwerber über-
gibt. Auch wenn nur der Herausgabeanspruch ab-
getreten wird, ist ein Eigentumsübergang möglich.
Bei allen Varianten ist es aber zwingend erforder-
lich, dass der Erwerber hinsichtlich des Eigentums 
des Veräußerers in gutem Glauben ist.
Eine generelle Ausnahme besteht bei gestohlenen, 
verlorenen oder sonst abhanden gekommenen Sa-
chen. Damit sind die Fälle gemeint, in denen der 
Eigentümer bzw. der unmittelbare Besitzer die 
Sache ohne seinen Willen verliert.

	■ Eigentumsvorbehalt
Der dingliche Vertrag  – die Einigung über den 
Eigentumsübergang – steht beim Eigentumsvor-
behalt unter der aufschiebenden Bedingung der 
vollständigen Bewirkung der Gegenleistung. Der 
Käufer hat zu dem Zeitpunkt, zu dem er Eigen-
tümer wird, ein – ebenfalls dingliches – »Anwart-
schaftsrecht«. 

	■ Sicherungsübereignung
Die Sicherungsübereignung dient der Sicherung 
eines Anspruchs, z. B. dem einer Bank auf Rück-
zahlung eines Darlehens. Der Darlehensnehmer 
übereignet dem Kreditgeber z. B. seine Maschinen 
oder seine Waren, seine Büro- oder Wohnungsein-
richtung. Beide einigen sich auf den Eigentums-
übergang und – als Ersatz für die Übergabe – ver-
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	▶ die zweite Abteilung enthält alle Belastungen 
des Grundstücks, außer Hypotheken, Grund-
schulden und Rentenschulden mit sich darauf 
beziehenden Vormerkungen und Widersprü-
chen. Dies betrifft die beschränkt dinglichen 
Nutzungsrechte am Grundstück, z. B. Durchlei-
tungs- und Wegerechte sowie alle eintragungs-
fähigen Verfügungsbeschränkungen, z. B. Insol-
venz, Zwangsversteigerung, Nacherbschaft und

	▶ in der dritten Abteilung sind die Hypotheken, 
Grund- und Rentenschulden (Grundpfand-
rechte) vermerkt.

Für Wohneigentum gibt es besondere Wohnungs-
grundbücher, für Erbbaurechte besondere Erb-
baugrundbücher.
Das Grundbuchamt nimmt eine Eintragung (z. B. 
als Eigentümer eines Grundstücks) nur vor, wenn 
bestimmte formelle Voraussetzungen erfüllt sind:
Es muss ein Antrag vorliegen, der eine Eintragung 
in das Grundbuch und die Bewilligung dieser Ein-
tragung zum Gegenstand hat. Die dafür notwen-
digen Erklärungen werden in der notariellen Be-
urkundung der Auflassung abgegeben.
Ist eine dingliche Rechtsänderung eingetreten, 
z. B. ein Grundstück an einen neuen Eigentümer 
übereignet worden oder ein dinglich gesicher-
ter Kredit zurückgezahlt, wird die frühere Ein-
tragung (Antrag und Bewilligung vorausgesetzt) 
»gelöscht«, indem ein mit Datum und Namen des 
Rechtspflegers versehener Löschungsvermerk an-
gebracht wird. Zusätzlich wird die frühere Eintra-
gung rot unterstrichen. Die zeitliche Abfolge der 
Eintragungen im Grundbuch kann dadurch leicht 
nachvollzogen werden.
Grundbücher werden heutzutage maschinell 
durch elektronische Datenverarbeitung geführt. 
Eintragungen bzw. Löschungen werden hier wirk-
sam, wenn sie in den entsprechenden Datenspei-
cher aufgenommen sind und auf Dauer unver-
ändert in lesbarer Form wiedergegeben werden 
können.
Der Inhalt des Grundbuchs genießt öffentlichen 
Glauben. Der Inhalt des Grundbuchs gilt als rich-
tig, falls Rechtsgeschäfte mit einem im Grundbuch 
eingetragenen Berechtigten in gutem Glauben 
vorgenommen werden. Stimmt die wahre Rechts-
lage aus irgendwelchen Gründen nicht mit der 
eingetragenen Rechtslage überein, z. B. aufgrund 
Erbgangs, fehlerhafter Eintragung oder eines 
nichtigen Rechtsgeschäfts, entscheidet die Rechts-
ordnung zugunsten des gutgläubigen Erwerbers. 
Wer aber weiß, dass das Grundbuch nicht stimmt, 
kann nicht gutgläubig sein. Das gleiche gilt, wenn 
ein Widerspruch gegen die Richtigkeit im Grund-
buch eingetragen ist.

	■ Vormerkung
Zwischen dem Abschluss des Vertrages, mit dem 
sich der Eigentümer zur Übertragung des Eigen-
tums an einem Grundstück verpflichtet, und der 
Eintragung dieser Eigentumsänderung in das 
Grundbuch vergeht oft eine längere Zeit. Gegen 
entgegenstehende Verfügungen benötigt der Er-
werber in diesem Zeitraum einen Schutz.
Hierfür gibt es die »Vormerkung«. Sie ist eine Ein-
tragung in das Grundbuch, mit der der Anspruch, 
ein Recht an einem Grundstück (oder ein das 
Grundstück belastendes Recht) eingeräumt oder 
aufgehoben zu bekommen, abgesichert wird. Beim 
Anspruch auf Übertragung des Eigentums wird 
sie als Auflassungsvormerkung bezeichnet. Ver-
fügungen des Veräußerers, die den gesicherten 
Anspruch vereiteln oder beeinträchtigen würden, 
sind gegenüber dem geschützten Berechtigten 
dann unwirksam.
Beim Verkauf landwirtschaftlicher Grundstücke 
ist das Grundstücksverkehrsgesetz zu beachten. 
Dies enthält ebenfalls Genehmigungserfordernis-
se, die auf der Sozialpflichtigkeit des Eigentums 
beruhen und deshalb mit dem Grundgesetz und 
dem EU-Recht vereinbar sind.
Das Grundbuchamt vollzieht die Eintragung des 
Eigentumswechsels erst, wenn die erforderlichen 
öffentlich-rechtlichen Genehmigungen vorliegen. 

	■ Einteilung und Bedeutung des Grundbuchs
Für den Eigentumsübergang an Grundstücken ist 
die Eintragung in das »Grundbuch« zwingend er-
forderlich.
Das Grundbuch ist für einen gesicherten und ge-
ordneten Grundstücksverkehr unerlässlich. Es 
bildet auch die notwendige Grundlage für Hypo-
theken und Grundschulden und damit für den 
gesamten Wohnungsbau.
Die Grundbücher führen die Amtsgerichte, dabei 
werden sie auch als Grundbuchämter bezeichnet.
Jedes Grundstück erhält im Grundbuch ein ei-
genes Grundbuchblatt. Auf diesem werden alle 
rechtserheblichen Eintragungen vorgenommen.
Das »Grundbuchblatt« beginnt mit der Aufschrift, 
die das Amtsgericht, den Grundbuchbezirk sowie 
die Nummer des Bandes und das Blattes enthält. 
Es folgt das Bestandsverzeichnis, das vor allem 
die Bezeichnung des Grundstücks nach dem Ka-
taster und die ihm entnommenen Angaben über 
Lage, Größe und Bebauungsart enthält.
Daran schließen sich die drei Abteilungen an:

	▶ Die erste Abteilung verzeichnet den Eigentü-
mer und die dingliche Grundlage des Eigen-
tumserwerbs, z. B. Auflassung, Erbschein, Tes-
tament,
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sungsanspruch gegen denjenigen, der das Eigen-
tum stört (Störer). 
Dazu muss entweder ein gewisser Zusammenhang 
zwischen der Störung und dem Willen des Störers 
bestehen, oder es ergibt sich eine Verantwortlich-
keit des Störers aus seiner Verfügungsmacht über 
die störende Sache.

Beispiele 
	▶ Nicht erlaubtes Betreten von Grundstücken
	▶ Wesentliche, nicht ortsübliche Immissionen
	▶ Eindringen ausgelaufenen Heizöls in das Nachbar-
grundstück 

	▶ Bäume, die durch Windbruch auf das Nachbargrund-
stück fallen

Bei Beeinträchtigungen, die auf Naturkräfte zu-
rückgehen, ist allerdings sorgfältig zu prüfen, ob 
die Beseitigung der Störung dem Störer in jedem 
Einzelfall zugemutet werden kann.
Der Anspruch richtet sich auf Beseitigung der Be-
einträchtigung oder – bei Wiederholungsgefahr – 
auf Unterlassung weiterer Beeinträchtigungen. 
Der Anspruch auf Unterlassung kann auch gel-
tend gemacht werden, wenn erstmalig ein Eingriff 
droht.

1.2.9.5  Nutzungsrechte

Die Nutzungsrechte entstehen jeweils durch ei-
nen notariell beurkundeten (dinglichen) Vertrag 
zwischen dem Grundstückseigentümer und dem 
Berechtigten (Einigung) und durch Eintragung in 
das Grundbuch.

	■ Erbbaurecht
In der Regel ist derjenige, der auf einem Grund-
stück ein Bauwerk errichtet, auch der Eigentümer 
des Grundstücks. Es gilt der Grundsatz, dass ein 
mit dem Grund und Boden fest verbundenes Bau-
werk nicht Gegenstand eines besonderen Eigen-
tumsrechts sein kann.
Das Eigentum am Gebäude folgt dem Eigentum 
am Grundstück. Baut jemand aus seinen Mitteln 
auf dem Grundstück eines anderen ein Haus, so 
wird der andere Eigentümer des Hauses. Es kön-
nen nur Ersatzansprüche geltend gemacht werden.
Eine Ausnahme von diesem Grundsatz bildet das 
Erbbaurecht. Ein Grundstück kann in der Weise 
belastet werden, dass jemand anderem das ver-
äußerliche und vererbliche Recht zusteht, auf 
oder unter der Oberfläche des Grundstücks ein 
Bauwerk zu haben (Erbbaurecht). Dieser Erb-
bauberechtigte, der nicht Eigentümer des Grund-
stücks ist, wird Eigentümer des von ihm auf dem 

Grob fahrlässige Unkenntnis führt hier – im Ge-
gensatz zur Rechtslage beim Erwerb beweglicher 
Sachen (s. Kap. 1.2.9.2) – nicht zur Bösgläubigkeit.

Beispiel 
Ein Grundstück wurde verkauft und aufgelassen. Der 
Erwerber wird im Grundbuch als Eigentümer eingetra-
gen. Anschließend übereignet dieser das Grundstück an 
einen Dritten. 
Nun stellt sich heraus, dass der erste Veräußerer un-
erkannt geisteskrank war. Da seine Willenserklärungen 
somit nichtig sind, ist der Erwerber nicht Eigentümer 
geworden. Er steht also zu Unrecht im Grundbuch. 
Der Erwerber kann sich nicht auf guten Glauben beru-
fen. Zum einen wird der gute Glaube an die Geschäfts-
fähigkeit nicht geschützt, zum anderen war damals das 
Grundbuch noch nicht unrichtig. Es war noch der geis-
teskranke Veräußerer als Eigentümer eingetragen. 
Der Dritte aber, dem die Geisteskrankheit nicht be-
kannt ist, erwirbt das Eigentum an dem Grundstück auf 
Kosten des geisteskranken Veräußerers. Diesem ver-
bleiben lediglich Schadensersatz- oder Bereicherungs-
ansprüche gegen den ersten Erwerber, z. B. auf Heraus-
gabe des von dem Dritten erhaltenen Kaufpreises.

1.2.9.4  Ansprüche aus dem Eigentum

Wesentliche Inhalte des Eigentums sind die Herr-
schaft über Sachen und ihr Ge- und Verbrauch 
(z. B. Bewohnen des eigenen Hauses, Benutzung 
des eigenen Kraftfahrzeugs). Der Eigentümer hat 
grundsätzlich das Recht, mit den ihm gehören-
den Sachen nach Belieben zu verfahren.

Aus dem Eigentum können sich Ansprüche erge-
ben, die dem Schutz dieses Eigentums dienen. Sie 
bestehen gegenüber jedem beliebigen Dritten, der 
in die Sachherrschaft des Eigentümers eingreift.

	■ Herausgabeanspruch
Der Eigentümer einer Sache kann vom Besit-
zer die Herausgabe verlangen (bei Wohnungen 
spricht man von »Räumung«), soweit der Besitzer 
gegenüber dem Eigentümer nicht zum Besitz be-
rechtigt ist.

Beispiele 
	▶ Der Eigentümer kann von einem Dieb die Heraus-
gabe der gestohlenen Sache fordern.

	▶ Der Eigentümer kann aber nicht verlangen, dass der 
Mieter die Wohnung während der Mietzeit räumt. 

	■ Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch
Es gibt Fälle, in denen der Besitz dem Eigentümer 
nicht vorenthalten oder entzogen, aber dennoch 
beeinträchtigt wird. Hier gibt das Gesetz dem 
Eigentümer einen Beseitigungs- bzw. Unterlas-


